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Mitteilungsblatt 
 Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 

Mitgliedsgemeinden  
Hettstadt und Greußenheim GreußenheimHettstadt

Kommunalpolitik zum Anfassen und Mitmachen!

Bavaria 
ruft!
Mehr Frauen in die Räte!

www.bavariaruft.de

      @bavariaruft

Die überparteiliche Initiative für 
mehr Frauen in der Kommunalpolitik

Wann? Donnerstag, 18. September, 17:00 - 19:00 Uhr

Wo?  Rathaus, Hettstadt 

Wer?  nur Frauen (aus Hettstadt und gerne auch aus Nachbargemeinden)

Was? Tausche dich mit ehemaligen und aktuellen Gemeinderätinnen sowie 
  der Bürgermeisterin von Hettstadt aus und lasse dich inspirieren 
  mitzumachen – bei der Kommunalwahl 2026.

Und  · Begrüßung bei kühlen Getränken und kleinem Imbiss · Kurzfi lm zu 
sonst? 100 Jahren Frauenwahlrecht · digitale Ausstellung „Die Mütter des  
  Grundgesetzes“· Speed-Meetings mit engagierten Frauen aus Hettstadt

  Keine Anmeldung!    Kinderbetreuung auf Anfrage unter rathaus@hettstadt.de
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Mitteilungen der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt

IMPRESSUM
Das Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt  
erscheint monatlich jeweils am letzten Freitag des Monats und wird 
kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt. 
Auflage: 2550

Herausgeber und Redaktion: TYPO-Werkstatt, Iris Mende (v.i.S.d.P.) 
Am Haag 10, 97234 Reichenberg E-Mail: hettstadt@typo-werkstatt.de 
im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 
Grafik und Layout: Ronja Mende und Iris Mende

Verantwortlich für den gemeindlichen Teil: 
Gemeinde Hettstadt: Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher 
Gemeinde Greußenheim: Bürgermeisterin Karin Kuhn 
Verwaltungsgemeinschaft: Gemeinschaftsvorsitzende Andrea Rothenbucher

Zu veröffentlichende Artikel schicken Sie bitte per E-Mail als PDF-Datei 
ohne jegliche Formatierung direkt an die Redaktion.  
Bitte Fotos, Grafiken und Texte mit Namensnennung der Urheberrechte.  
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. 

Anzeigenannahme und Gestaltung (gewerbliche Anzeigen) 
Iris Mende, Tel. 0176 - 57 72 09 40, E-Mail: anzeigen@typo-werkstatt.de  

Private Kleinanzeigen, Dank- und Familienanzeigen:  
Gerne gestalten wir für Sie die Anzeigen. Bitte Auftrag formlos per E-Mail schicken  
an: Iris Mende, Tel. 0176- 57 72 09 40, E-Mail: anzeigen@typo-werkstatt.de 
Private Anzeigen können auch, falls digital nicht möglich, direkt in der 
Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt aufgegeben werden oder per 
Postversand an die Redaktion.

Alle Informationen, Mediadaten und Erscheinungstermine   
unter www.typo-werkstatt.de oder unter 
www.hettstadt.de/buergerservice-und-politik/service/mitteilungsblatt 
Exemplare der aktuellen Ausgabe liegen auch in den beiden Rathäusern aus.

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint  
am Freitag, 26. September

Redaktionsschluss:  	 Donnerstag, 11. September
Anzeigenschluss:  	 Mittwoch, 10. September

Abfallentsorgung
 
Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Hettstadt  
Am Hoffeld – Raiffeisenstraße Tel. 0151 - 62 67 15 58  
(nur während der Öffnungszeit erreichbar) 
Abgabe von Grüngut: samstags: 8:30 – 12:00 Uhr.

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer)  
Hettstadt: finden sie an der Herzog-Hedan-Halle,  
Am Vogelherd, Neuer Weg, Valentinusstraße, Am Hoffeld. 

Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Greußenheim 
Am Mühlweg, Annahme von Grüngut in haushaltsüblichen Mengen.

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer)  
Greußenheim: finden Sie in der Adam-Stegerwald-Straße 
und Kreuzwegstraße.

Öffnungszeiten Wertstoffhof  
Waldbüttelbrunn 
Di. / Do. / Fr.	 9:00 – 18:00 Uhr 
Mi.		  7:00 – 12:00 Uhr  
Sa.		  9:00 – 14:00 Uhr 

Daneben stehen aber auch alle anderen Wertstoffhöfe des 
Team Orange im Landkreis Würzburg zur Verfügung.

Zentrale: 	  
Tina Väth 	 Tel. 0931 - 468 61 -0	
tina.vaeth@vgem-hettstadt.de	 Tel. 0931 - 468 61 -17
Bürgermeisterin:  
Andrea Rothenbucher	 Tel. 0931 - 468 61 -12 
andrea.rothenbucher@hettstadt.de	
Vorzimmer / Red. MBL:	  
Nicole Götz	 Tel. 0931 - 468 61 -12	
nicole.goetz@vgem-hettstadt.de	  
rathaus@hettstadt.de

Geschäftsstellenleiter:  
Thomas Aufmuth	 Tel. 0931 - 468 61 -16 
thomas.aufmuth@vgem-hettstadt.de	
Kämmerei:  
Nicolas Hofmann 	 Tel. 0931 - 468 61 -22 
nicolas.hofmann@vgem-hettstadt.de	

Standesamt/Bürgerbüro:         buergerbuero@vgem-hettstadt.de
Jutta Feil	 Tel. 0931 - 468 61 -14 
jutta.feil@vgem-hettstadt.de		
Michael Schmidt	 Tel. 0931 - 468 61 -13 
michael.schmidt@vgem-hettstadt.de	 (nur Mi./Do.)
Sven Schönherr	 Tel. 0931 - 468 61 -31 
sven.schoenherr@vgem-hettstadt.de	
Elena Schrauth	 Tel. 0931 - 468 61 -18 
elena.schrauth@vgem-hettstadt.de	

Kasse:   
Peter Fischer 	 Tel. 0931 - 468 61 -25 
peter.fischer@vgem-hettstadt.de	

Finanzabteilung:   
Jan Amrhein	 Tel. 0931 - 468 61-19 
jan.amrhein@vgem-hettstadt.de
Nicole Hubert	 Tel. 0931 - 468 61 -32 
nicole.hubert@vgem-hettstadt.de	
Manuel Rügamer	 Tel. 0931 - 468 61 -30 
manuel.ruegamer@vgem-hettstadt.de	

Bauamt: 	 	   
Alexander Luft	 Tel. 0931 - 468 61 -24 
alexander.luft@vgem-hettstadt.de 
Susanne Schwab	 Tel. 0931 - 46861-15 
susanne.schwab@vgem-hettstadt.de

Gemeindejugendarbeit: 
Hannes Hildebrandt	 Tel. 0931 - 468 61-26 
jugendarbeit@hettstadt.de	 Tel. 0170 - 657 63 54

Mehrgenerationenbeauftragte:
Sophia Amrehn	 Tel. 0931 - 468 61 -27 
sophia.amrehn@hettstadt.de	 (nur Mo./Fr.)

Sekretariat: rathaus@greussenheim.de 	 Tel. 09369 - 98 16 -0 
Constanze Hirschmann		   
constanze.hirschmann@vgem-hettstadt.de 

Bürgermeisterin: Karin Kuhn	 Tel. 09369 - 98 16 -10 
buergermeister@greussenheim.de	

Ansprechpartner der VGem Hettstadt 
und der Gemeinde Hettstadt

Ansprechpartner der Gemeinde Greußenheim

 

Anschrift Bezirkskaminkehrermeister: 
Jochen Kempf, Eiserne Hand 8, Hettstadt 
Tel. 0931 - 32 08 79 47
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VGem Hettstadt 
Gemeinschaftsvorsitzende Andrea Rothenbucher 

Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt 
  0931 - 46 86 10

rathaus@hettstadt.de

Geschäftszeiten Rathaus Hettstadt:
Montag bis Freitag 	 08:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 		  15:00 - 18:00 Uhr

Informationen unter: 	 www.hettstadt.de

Geschäftszeiten Rathaus Greußenheim:
Montag und Mittwoch:	 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:		  17:30 - 19:30 Uhr

Informationen unter:	 www.greussenheim.de
 

Das Rathaus Greußenheim ist vom  
25. August bis 15. September 2025 nicht besetzt.

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.vgem-hettstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt

Bankverbindungen
Bankverbindungen der Gemeinde Hettstadt:
Sparkasse Mainfranken Würzburg: 
IBAN: DE92 7905 0000 0120 1001 02 BIC: BYLADEM1SWU
VR-Bank Würzburg: 
IBAN: DE94 7909 0000 0008 1107 35 BIC: GENODEF1WU1

Bankverbindungen der Gemeinde Greußenheim:
Sparkasse Mainfranken Würzburg: 
IBAN: DE14 7905 0000 0042 2303 91 BIC: BYLADEM1SWU
Raiffeisenbank Höchberg: 
IBAN: DE81 7906 3122 0003 5105 06 BIC: GENODEF1HBG

Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft:
Sparkasse Mainfranken Würzburg: 
IBAN: DE91 7905 0000 0120 1005 08 BIC: BYLADEM1SWU

PUBLIKUMSVERKEHR IM RATHAUS 
Wir bitten die BürgerInnen vor Besuch des Rathauses, die Notwen-
digkeit des persönlichen Erscheinens telefonisch oder per E-Mail mit 
der Verwaltung abzuklären und einen Termin zu vereinbaren. 

Mit etwas Wartezeit können Sie gerne auch ohne Termin zu den  
Öffnungszeiten vorbeikommen.

Vieles kann auch per Telefon, E-Mail oder Post erledigt werden. 
Nutzen Sie gerne auch das Bürgerserviceportal, das Ihnen auf 
den Internetseiten der Gemeinden Hettstadt und Greußenheim 
zur Verfügung steht. Über dieses können Sie viele Dienstleistun-
gen der Gemeinde direkt online abwickeln.

Nachrichten Verwaltung
 
BERATUNG UND STELLUNG  
VON RENTENANTRÄGEN
Ab 2025 ist es wieder möglich, Beratungen in Rentenangele-
genheiten und Rentenanträge vorzunehmen bzw. zu stellen. 
Durch einen Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung 
- Nordbayern wird einmal im Monat eine Sprechstunde im Rat-
haus Hettstadt angeboten.

Termin im September und Oktober: 
Donnerstag, 25.09.2025, 	 14:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 16.10.2025, 	 14:00 - 17:00 Uhr

Es müssen vorab Termine vereinbart werden. 

Kontakt für Terminabsprachen: Michael Schmidt oder 	
Nicole Götz, Tel. 0931 - 46 861-0

Termine werden nur für Bürger aus Hettstadt und Greußen-
heim vereinbart.

Benötigte Unterlagen:
bei Rentenberatungen: 
•	vorhandene Rentenunterlagen

bei Rentenanträgen: 
•	vorhandene Rentenunterlagen,
•	Krankenversicherungskarte,
•	Bankkarte bzw. Konto IBAN Nummer,
•	Stammbuch  

(bzw. Sterbeurkunde, Heiratsurkunde, Geburtsurkunde).

Selbstverständlich können Sie auch weitere Informationen er-
halten bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern
Friedenstraße 12-14, 97072 Würzburg 
Tel. 0931 - 802-0, Telefax 0931 802-980000

Sie können auch gerne den Antrag Online ausfüllen:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-
Services/online-services_node.html

SCHULANFANG: 16. SEPTEMBER 2025
Springen, hüpfen und toben, 
das ist für Erstklässler auf dem 
Weg zur Schule oft wichtiger 
als der Blick auf die Straße. Ein 
falscher Schritt, einmal nicht 
richtig aufgepasst - schon ist 
es passiert!

Unsere ABC-Schützen sind 
erstmals auf dem Weg zur 
Schule. 

Sie haben kaum Erfahrung mit dem Straßenverkehr.

Bitte achten Sie, liebe Auto- und Motorradfahrer, auf alle 
(Schul-)Kinder, ganz besonders aber auf die ABC-Schützen!

 

ACHTUNG SCHULKINDER!
Bitte langsam fahren!
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Terminübersicht der Gemeinden

Termine in Hettstadt Termine in Greußenheim Termine anderer Orte

TAG ZEIT VERANSTALTUNG ORT / TREFFPUNKT VERANSTALTER

Do., 04.09. 20:00 Uhr Treffen UBH Restaurant „La Cantina“ UBH
Fr.,  05.09. 10:00 - 12:00 Uhr „Senioren digital“ Altes Rathaus, Postraum Gemeindl. Seniorenvertretung
Fr.,  05.09. 15:00 - 17:00 Uhr Spielplatztreff Valentinusspielplatz Mehrgenerationenarbeit
Fr.,  05.09. 19:00 Uhr Einladung Schafkopfen Geisberghalle Concordia Greußenheim

Fr.,  05.09. 18:00 - 21:00 Uhr Musikalischer Brünnlesschoppen am Süßen Brünnle Musikverein Greußenheim

Mo., 08.09. - Mo., 15.09. Sommerferienprogramm divers Gemeindejugendarbeit Hettstadt

Mi., 10.09. 19:00 Uhr Offenes Treffen Restaurant „La Cantina“ Bündnis 90/Die Grünen
Mi.,  10.09. 20:00 Uhr CSU-Besenstammtisch Restaurant „La Cantina“ CSU-OV
Do., 11.09. 12:00 Uhr Redaktionsschluss MBL 10/2025 VGem Hettstadt
Do., 11.09. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Pfarrheim St. Sixtus Seniorenkreis
Do., 11.09. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gaststätte "Nino" Seniorenkreis
Do., 11.09. 19:30 Uhr Monatstreffen Ökohaus Bund Naturschutz e. V.
Fr.,  12.09. 10:00 - 11:00 Uhr Seniorensprechstunde Altes Rathaus, Postraum Gemeindl. Seniorenvertretung
Fr.,  12.09. - Fr., 26.09. Faire Woche Eine-Welt-Verein bosembo
Sa., 13.09. - 
So., 14.09. 

ab 19:00 Uhr 
10:00 - 19:00 Uhr Tag der offenen Tür Feuerwehrhaus FFW Greußenheim

So., 14.09. 6:00 Uhr  
6:30 Uhr Retzbach-Wallfahrt Kirche St.Bartholomäus (GRH) 

Kirche St. Sixtus (HE) Kath. Pfarrgemeinden

So., 14.09. 13:00 - 16:00 Uhr Kindertag Feuerwehr Feuerwehr-Gerätehaus Feuerwehr Hettstadt
Mo., 15.09. 14:00 - 16:30 Uhr Spielenachmittag am Jugendzentrum CSU-OV
Mi., 17.09. 14:00 Uhr Spielenachmittag Pfarrhaus Seniorenkreis
Mi., 17.09. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Rathaus, Sitzungssaal Gemeinde Hettstadt
Do., 18.09. 17:00 - 19:00 Uhr „Bavaria ruft“ Rathaus Hettstadt Gemeinde Hettstadt
Do., 18.09. 19:30 Uhr Spieleabend Pfarrheim, Sitzungssaal Spiele-Team Greußenheim
Fr.,  19.09. 10:00 - 12:00 Uhr „Senioren digital“ Altes Rathaus, Postraum Gemeindl. Seniorenvertretung
Sa., 20.09. 9:00 - 13:00 Uhr Bunter Herbstmarkt Backhausplatz Gemeinde Hettstadt
Sa., 20.09. 10:00 - 12:00 Uhr Hettstadter Marmeladenkomp(l)ott Mehrgenerationengarten Mehrgenerationen Team
Sa., 20.09. 14:00 - 17:00 Uhr Aktion zum Weltkindertag Am Jugendzentrum Gemeindejugendarbeit/bunt & stark
So., 21.09. 9:30 Uhr Literarisches Sektfrühstück Pfarrheim KÖB Greußenheim
Mo., 22.09. 19:00 - 21:00 Uhr Treffen Bund Naturschutz Pfarrheim Bund Naturschutz
So., 21.09. 18:00 - 20:30 Uhr Treppenschoppen am Rathaus Rathausumfeld Gemeinde Hettstadt
Do., 25.09. 14:00 - 17:00 Uhr Beratung Rentenanträge Rathaus Hettstadt Gemeinde Hettstadt

Do., 25.09. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Pfarrheim Gemeinde Greußenheim

Sa., 27.09. 10:00 - 12:30 Uhr Kinder - und Jugendgruppen 
Pilze - essbar oder nicht? Ökohäuschen Bund Naturschutz e. V. 

So., 28.09. 14:00 Uhr Wanderung auf dem Waldwich-
telweg mit Sonnenschoppen Eingang Waldwichtelweg Gemeinde Greußenheim

So., 28.09. 18:00 Uhr Erntedankfeier Mehrgenerationengarten Kolpingsfamilie

So., 28.09. 18:00 Uhr Vortrag „500 Jahre Bauernkrieg 
in und um Greußenheim“ Pfarrheim Obst- und Gartenbauverein

Do., 02.10. - So., 05.10. Backhäuslesfest Raiffeisenstraße Vereinsring
Fr.,  03.10. 17:30 Uhr Rundgang m. d. Nachtwächter Kirchplatz Vereinsring
Fr., 03.10. &. 
So., 05.10. 11:00 - 18:00 Uhr Ausstellungen Kunst u. Kultur Höfe Greußenheim Gemeinde/Vereinsring

Sa., 04.10. 14:00 Uhr Seniorennachmittag  
Backhäuslesfest Raiffeisenstraße Seniorenkreis

Do., 09.10. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gaststätte "Nino" Seniorenkreis
Sa., 11.10. 9:00 Uhr Altkleidersammlung Malteser
So., 12.10. 10:30 Uhr Erntedank-Gottesdienst Kirche Pfarrgemeinde

So., 12.10. 17:00 Uhr Atelierkonzert m. Duo GrandiOs Olympstudio,  
Pfarrgasse 16, Greußenheim Birgit und Samy Saemann
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AktivSenioren 
Landratsamt Würzburg

 
INFORMATIONSANGEBOT
zur Existenzgründung, Existenzerhaltung  
und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe 
und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 
Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten 
Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglich-
keiten und Wege von Problemlösungen entwickelt (z. B. Pla-
nungs- und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rech-
nungswesen, Marketing, Unternehmensübergaben etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.

NÄCHSTER SPRECHTAG: 
Mittwoch, 10. September, von 9:00 bis 12:00 Uhr

Anmeldung: bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würzburg,  
Kreisentwicklung, Tel. 0931 / 80 03  -51 12.

 
KOSTENLOSE BERATUNG 
für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, 
berät zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer 
Fragen z. B. zu Anträgen (Schwerbehindertenausweis, Hilfsmit-
tel, zur Eingliederungshilfe…) hat, einen Rat sucht, Informatio-
nen braucht oder sich austauschen möchte, kann sich an die 
EUTB wenden. 

Die EUTB®-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur den 
Ratsuchenden gegenüber verpflichtet. Willkommen sind alle 
Menschen mit verschiedensten Einschränkungen, Krankheit, 
Behinderung und egal in welchem Alter. 

EUTB® 
Kostenlose Beratung

EUTB® Teilhabeberatung des BBSB e.V.
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 

Tel. 0931- 465 295 11
E-Mail: teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

 
Zeitraum der Abgabe: 01.01.2025 bis 06.08.2025

GREUSSENHEIM:
Diverse Kleidungsstücke
1 x Smartphone
1 x Brille

HETTSTADT: 
46 x Diverse Kleidungsstücke (Hoodys, T-Shirt, Trainingsja-
cken, Sweater, Wollmützen, Kinderschal, Fleecejacke, Gürtel, 
Rock, Sonnenhut
1 x Faschingsflügel f. Kind (Fasching)
1 x Kinderpistole (Fasching)
1 x Armbanduhr
5 x Regenschirme
5 x Brillen
1 x Halskette
1 x Stirnlampe
4 x Schlüsselbünde
1 x JBL Lautsprecherbox
1 x Apple Air pods
2 x Sonnenbrillen
1 x Fahrradhelm
1 x kl. Körbchen
1 x kl. Ring
1 x City Roller

Anfragen bzw. Abholung von Fundsachen können im Ein-
wohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 
erfolgen.

Nachrichten Fundsachen

Hahnenhof 2, 97070 Würzburg
Fon: 0931/14 605, 
Fax: 0931/573076 
wuerzburg@foto-fun-digital.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 10-17 Uhr

Aufnahmegerät im Bürger- 
büro defekt oder ungeeignet. 
Wir fotografieren gerne 
Ihre Babies, Kleinkinder, 
Personen mit Handicap und 
liefern Ihnen das E-Passfoto 
für Ihre Dokumente.

E-PASSFOTOS Gleich 
zum Mitnehmen!für Ihre Ausweisdokumente

Digital, sicher, 
professionell & 
rechtskonform.
Nach der 
Gesetzesänderung 
seit 1. Mai 2025 
übermitteln wir 
Ihr Bild 
digital an Ihr Amt.

Hubert´s Reisen - Hubert & Kempf OHG 
Friedenstraße 36 │ 97265 Hettstadt 

Anmeldungen über Frau Birgit Müller
Tel. 0931- 46 30 96 

Unsere Tagesausflüge 2025:

Fischessen        Sa., 20.09.2025
Abf. 10:15 Uhr       Preis: 20,00 €

Fischessen         Sa., 18.10.2025
Abf. 10:15 Uhr       Preis: 20,00 €

Entenessen         Sa., 15.11.2025
Abf. 10:15 Uhr       Preis: 20,00 €

Spanferkelessen   Sa., 29.11.2025Spanferkelessen   Sa., 29.11.2025
Abf. 10:15 Uhr       Preis: 20,00 €

Weihnachtsfahrt    Mi., 10.12.2025
Abf. 10:15 Uhr       Preis: 65,00 €

ANZEIGEN
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Mitteilungen aus dem Landkreis Würzburg

  

ANZEIGEN

 
AUS DER WEITERBILDUNGSREIHE  
„FIT FÜRS EHRENAMT“
Die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Würzburg bietet 
in der Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ ein vielfältiges Wei-
terbildungsangebot an. Die Kurse und Seminare richten sich 
an alle freiwillig Engagierten im Landkreis. In der zweiten Jah-
reshälfte stehen vier Veranstaltungen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten zur Auswahl.

ZUSAMMENSPIEL DER GENERATIONEN –  
GEMEINSAM DEN WECHSEL GESTALTEN
Workshop am Dienstag, 16. September, 18:00 bis 21:00 Uhr

Der Workshop unterstützt Vereine durch praktische Tipps und 
Methoden dabei, personelle Veränderungen und Übergaben 
gut zu gestalten. Es wird erläutert, wie wertvolle Erfahrungen 
gesichert werden können und auf welche Weise generationen-
gerechte Kommunikation gelingt.

VEREINSSATZUNG: WAS IST MÖGLICH, WAS IST NÖTIG?
Seminar am Dienstag, 7. Oktober, 18:00 bis 20:30 Uhr

Anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis führt das Se-
minar durch die gesetzlichen Vorgaben einer Vereinssatzung. 
Daneben geht es um sinnvolle Ergänzungen für den Verein-
salltag, etwa zur rechtssicheren Durchführung virtueller Ver-
sammlungen oder zur Anpassung der Satzung an neue Anfor-
derungen.

Die Veranstaltungen sind für alle Bürgerinnen und Bürger kos-
tenfrei, die sich im Landkreis Würzburg freiwillig engagieren. 
Die Anmeldung zu den Workshops und Seminaren ist auf der 
Seite der Servicestelle Ehrenamt unter www.landkreis-wuerz-
burg.de/fit-für-s-Ehrenamt möglich.

Die Servicestelle Ehrenamt am Landratsamt Würzburg wird als 
Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement durch das Baye-
rische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und 
das Bayerische Staatsministerium für Digitales gefördert. Die 
Angebote der Servicestelle Ehrenamt und weitere kostenfreie 
Weiterbildungsangebote sind zu finden unter: 

www.landkreis-wuerzburg.de/ehrenamt.

JOBCENTER FÜHRT ONLINE-ANTRAG  
ZUM BÜRGERGELD EIN
Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Würzburg können An-
träge zum Bürgergeld ab sofort online stellen und erforderli-
che Unterlagen als Anhang hochladen. Dies betrifft Neu- und 
Folgeanträge sowie Änderungsmitteilungen. Das Jobcenter des 
Landkreises hat dazu eine Pilotphase gestartet. Zu finden ist 
der Online-Antrag unter www.landkreis-wuerzburg.de/formu-
lare in der Rubrik Jobcenter sowie über www.bayernportal.de. 
Neben dem Online-Antrag lassen sich auf der Internetseite des 
Landkreises auch weiterhin alle Formulare zum Bürgergeld als 
PDF-Dateien herunterladen und ausdrucken.

Der Landkreis Würzburg bietet den Bürgerinnen und Bürger 
derzeit rund 150 Online-Formulare für Verwaltungsleistungen 



Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   September 2025	 7

             Mitteilungen aus dem Landkreis Würzburg

an. Der Online-Antrag zum Bürgergeld ist ein weiterer Schritt, 
um die behördlichen Abläufe zu vereinfachen und zu digitali-
sieren.

Das Jobcenter freut sich über Rückmeldungen zur Nutzung des 
neuen Online-Formulars. Erfahrungen und Anregungen kön-
nen per E-Mail an jobcenter@lra-wuerzburg.bayern.de gesendet 
werden.

Mit folgendem QR-Code direkt zum Online-Antrag:

AKTIONSWOCHE „ZU GUT FÜR DIE TONNE“ 
Veranstaltungsreihe in Stadt und Landkreis Würzburg zur 
Rettung von Lebensmitteln
Vom Mittwoch, 24. September, bis zum Montag, 6. Oktober, 
findet erneut die Aktionswoche „Zu gut für die Tonne!“ des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft statt. 
Bereits zum vierten Mal setzen sich das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF), die 
Öko-Modellregion stadt.land.wü., das team orange und die 
Umweltstation der Stadt Würzburg mit einer gemeinsamen 
Veranstaltungsreihe für mehr Wertschätzung und weniger Ver-
schwendung von Lebensmitteln ein. Neu dabei ist in diesem 
Jahr der foodsharing e. V. Würzburg.

SCHNIPPELPARTY MIT FOODSHARING WÜRZBURG
Kochen mit geretteten Lebensmitteln  
am Mittwoch, 24. September, in Würzburg

Einmal im Monat veranstaltet „Über den Tellerrand Würzburg“ 
gemeinsam mit dem foodsharing e. V. eine bunte Schnip-
pelparty. Aus geretteten Lebensmitteln wird gemeinsam ge-
schnippelt, gekocht und gegessen – ein Abend voller Genuss, 
Gemeinschaft und nachhaltigem Konsum. 

Es wird um Anmeldung unter www.ueberdentellerrand.org/
satelliten/wuerzburg/ gebeten. 

WORKSHOP AELF-KITZINGEN-WÜRZBURG
„From root to leaf“ – Obst und Gemüse restlos verwerten am 
Donnerstag, 2. Oktober, am Standort Kitzingen

Hauswirtschaftsmeisterin Ursula Grundler vermittelt den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Hintergründe von „From 
root to leaf“ (Von der Wurzel bis zum Blatt) sowie praktische 
Tipps, Gemüse und Obst restlos zu verwerten. Dabei zeigt sie, 
welches Obst und Gemüse sich besonders gut eignet, um alle 
Bestandteile – vom Blatt, der Schale, dem Strunk und Stiel - 
bedenkenlos zu verzehren. Gemeinsam werden verschiedene 
Speisen aus saisonalen Lebensmitteln zubereitet und anschlie-
ßend probiert. 

Die Teilnahme kostet 7,- Euro. Anmeldungen sind bis zum  
25. September auf der Internetseite www.aelf-kw.bayern.de/
ernaehrung/379941 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Fragen beantwortet Jana Wagenländer, Tel. 0931 - 80 10 57-21 01,  
E-Mail: jana.wagenlaender@aelf-kw.bayern.de

WORKSHOP ÖKO-MODELLREGION STADT.LAND.WÜ.
Wertvoll verwerten - Das Beste aus drei Jahren „Zu gut für die 
Tonne“ am Freitag, 17. Oktober, um 17:00 Uhr, in Ochsenfurt

Im erweiterten Aktionszeitraum der Aktionswoche wirft die 
Öko-Modellregion stadt.land.wü. einen genussvollen Rück-
blick auf die vergangenen drei Jahre: Von übergroßen Karotten 

(2022) über Hülsenfrüchte (2023) bis hin zu weniger beliebten 
Fleischteilen vom Bio-Rind (2024). Im Mittelpunkt steht der 
bewusste Umgang mit Lebensmitteln – verarbeitet zu einem 
schmackhaften Menü aus regionalen Bio-Zutaten, die auf den 
Teller gehören, nicht in die Tonne!

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind bis  
13. Oktober unter www.eveeno.com/179813247 möglich. Ein 
Unkostenbeitrag von 10,– Euro für die Lebensmittel wird vor 
Ort eingesammelt. 
Fragen beantwortet Hanna Dorn, Tel. 0931-80 03-5108,  
E-Mail: oekomodellregion@lra-wue.bayern.de 

BILDUNGSPROGRAMM DER UMWELTSTATION WÜ
Kostenloser Workshop „Wir retten Lebensmittel –  
aber wie?“ für 5. und 6. Klassen im Stadtgebiet Würzburg

Der eineinhalbstündige Workshop behandelt unter anderem 
die Folgen der Lebensmittelverschwendung für die Umwelt 
sowie wichtiges Wissen zu Haltbarkeit, Lagerung und nachhal-
tigen Konsum. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler 
der 5. und 6. Klassen im Stadtgebiet Würzburg. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei. 

Termine können telefonisch unter Tel. 0931-37 44 00 oder per  
E-Mail an umweltstation@stadt.wuerzburg.de vereinbart werden.

LEBENSMITTEL RETTEN MIT DEM TEAM ORANGE
Kostenloser Vortrag für 5. Klassen im Landkreis Würzburg

Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft landen in Deutschland jährlich rund elf Millionen Tonnen 
Lebensmittel im Müll. Ein Großteil davon wäre noch genießbar. 
Um bereits junge Menschen für dieses wichtige Thema zu sen-
sibilisieren, bietet das team orange im Zeitraum von Septem-
ber bis November ein spezielles Vortragsprogramm für Schü-
lerinnen und Schüler der 5. Klassen im Landkreis Würzburg an.

Unter dem Titel „Zu gut für die Tonne – Lebensmittel retten, 
aber wie?“ erfahren die Kinder in einem 45-minütigen, praxis-
nahen Vortrag die Hintergründe zur Lebensmittelverschwen-
dung, deren ökologische und soziale Folgen und wie jeder Ein-
zelne Lebensmittel im Alltag retten kann. 

Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Schulen im ge-
samten Landkreis Würzburg. Lehrkräfte können den Vortrag 
bei Maria Bethge telefonisch unter Tel. 0931 - 6156 4044 oder 
per E-Mail an kommunikation@team-orange.info buchen.

Foto: Michael Lauricella
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team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Aus Ihrem Biomüll entsteht wertvoller Kompost für unsere Fränkische Erden. Doch das 
klappt nur, wenn in der Biotonne wirklich nur Bioabfälle landen – ganz ohne Plastik!

Plastik hat in der Biotonne
nichts verloren!

Gemeinsam für besseren Kompost. So geht’s richtig:

Finger weg von Plastik-
beuteln – auch von „kom-
postierbarem Bioplastik“!
Sie verrotten nicht richtig 

und verschlechtern die 
Qualität unseres Komposts.

So sammeln Sie richtig:
▪ wickeln Sie Küchenabfälle in Zeitungspapier
▪ verwenden Sie Papiertüten für Biomüll oder
▪ sammeln Sie Bioabfälle in einem Behälter und 

leeren diesen direkt in die Biotonne

Kein Straßenkehricht!
Der gehört ausschließlich 

in die Restmülltonne – 
nicht in die Biotonne.

Für einen sauberen Landkreis 
Würzburg und gesunde Böden – 
machen Sie mit! Plastik raus
aus der Biotonne.

BERGTHEIM | KÜRNACH | ESTENFELD | WÜRZBURG | EIBELSTADT | OCHSENFURT | AUB | RÖTTINGEN

Das neue Seniorenzentrum Uettingen

Geplante

Inbetriebnahme

in Herbst
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in Herbst

202525-----
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Bewirb dich schon jetzt.
Wir freuen uns auf dich!
Erfahre mehr unter: 
www.willkommen-im-team.info

BERGTHEIM | KÜRNACH | ESTENFELD | WÜRZBURG | EIBELSTADT | OCHSENFURT | AUB | RÖTTINGEN

Das neue Seniorenzentrum Uettingen

Eröffnung Ende 
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-----

Eröffnung Ende 
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Bewirb dich schon jetzt.
Wir freuen uns auf dich!
Erfahre mehr unter: 
www.willkommen-im-team.info
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Hettstadt 

Bunter-Markt

S A M S T A G
20. Sept. 2025
9:00 – 13:00 Uhr
Backhausplatz
+Kinderflohmarkt*

Herbstmarkt im Mehrgenerationengarten
mit kleinen, kulinarischen Kostproben aus dem Garten, Kürbissuppe, 
Marmeladentauschmarkt und Musik der Kindergartenkinder.

in Hettstadt

© 
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10:00 –12:00 Uhr:

*auf dem Schulhof / keine Anmeldung erforderlich)

Weitere Infos finden Sie unter der Rubrik des Mehrgenerationengartens.

Gemeinde
Hettstadt

Gemeinde
Hettstadt

GemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeinde
HettstadtHettstadtHettstadtHettstadtHettstadtHettstadtHettstadtHettstadtHettstadt

GemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeindeGemeinde
Hettstadt
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Frankinelli nehmen ihre Gäste mit auf eine musikalische Reise in die 50er bis 70er Jahre, 
mit Abstechern in lateinamerikanische Rhythmen. Die über 25-jährige Bühnenerfahrung 
garantiert ein feines Gespür für ein Publikum von Jung und Alt und die Band gibt Schla-
ger, Evergreens, Oldies, Rock‘n‘Roll, Rock-Classics und feine Instrumentals zum Besten. 
Kommen Sie zum Verweilen, Mitsingen oder Plaudern bei einem schönen Sonntagsausklang!
(Hinweis: Bei schlechtem Wetter fi ndet die Veranstaltung im Pfarrheim und Pfarrhof statt.)©

 G
em
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H
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dt

Die Bewirtung 
übernimmt das
Partnerschaftskomitee 
Hettstadt-Argences

SONNTAG, 21. SEPTEMBER 2025
18:00 UHR – 20:30 UHR

  Musik      nette Begegnungen    

  Bratwurst, Käsewürfel, süße Crêpes

  kühle Getränke (außer „kaltem Schoppen“ gibt´s auch Bier und alkoholfreie Getränke)

GEMEINDE
HETTSTADT
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Nachrichten aus der Gemeinde

 
PLÄTZE ZUM VERWEILEN

Gleich zweimal möchte ich 
mich herzlich bedanken für 
neue Plätze zum Verweilen. 
Zum einen sage ich DANKE 
an die Familien Peter und 
Selina sowie Konrad und 
Monika Köhler, die eine 
Bank für einen Flurweg ge-
spendet und auch aufge-
baut haben. Man findet den 
schöne Sitzort in der Verlän-
gerung der Valentinusstra-
ße, hinter dem Hallengelän-
de, ungefähr in der Hälfte 
der Windschutzhecke, mit 
herrlichem Blick über Hett-
stadt. Lieben Dank für diese 
schöne Spende.

Foto: Gemeinde

Außerdem HERZLICHEN DANK, auch im Namen des Garten-
teams, für die gespendete Bank für den Mehrgenerationengar-
ten. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Werbenetzwerks 
Hettstadt hat der Verein eine leuchtend orangefarbene Bank 
(passend zum Vereinslogo) vor das Gartenhaus platziert, die 
große und kleine Gäste dazu einlädt im Garten eine Weile sitzen 
zu bleiben oder sich nach getaner Arbeit etwas auszuruhen.

Foto: Gemeinde

SANIERUNG JUZ
Die Sanierungsarbeiten am JUZ gehen gut voran. Die Platten 
der Außenfassade wurden größtenteils schon zurückgebaut 
und es wird eine neue, graue Holzfassade (mit hinterlegter, 
blauer Folie) angebracht. Außerdem werden die Fenster und 
die Eingangstüre ausgetauscht und der Terrassenbereich wird 
erneuert. Für die Fassadensanierung arbeitet die Firma Feineis 
aus Hettstadt für uns, für die Fenster und Haustür liegt uns ein 
Angebot der Firma Treppen-Schubert aus Hettstadt und für die 

Fluchttreppe eins der Bauschlosserei Kuhn aus Greußenheim 
vor. Wir freuen uns, dass wir mit regionalen Firmen die Arbei-
ten durchführen können.

Foto: Gemeinde

GRUNDHAFTE SANIERUNG  
SACK-/ADLER-/KIRCHGASSE
Die Kanalarbeiten in der Sackgasse sind abgeschlossen und 
eine zweite Ausschreibung für die Pflasterarbeiten und Grün-
gestaltung hat ebenfalls mit dem Ergebnis abgeschlossen, 
dass die Fa. Grümbel aus Gössenheim das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben hat. Der genaue weitere Zeitablauf wird 
noch abgestimmt.

Zunächst geht es weiter in der Kirchgasse mit dem Kanalbau 
(Würzburger Straße bis Kreuzungsbereich Getränke Wolf) und 
in der Adlergasse mit der Wasserleitung und Kanalbau. Dann 
schließt sich daran das Verlegen der anderen Versorgungslei-
tungen an, bevor es dann im oberen Bereich der Kirchgasse 
weitergeht.

Hinweis: Die Baustelle ist vom 23.08.2025 bis 07.09.2025  
wegen Urlaub der Baufirma nicht besetzt.

Foto: Gemeinde

BAVARIA RUFT
Herzliche Einladung an alle politisch interessier-
ten Frauen am Donnerstag, 18. September, 
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, ins Rathaus Hettstadt 
zur Aktion „Bavaria ruft!“.

Gesucht werden Frauen, die Lust haben in der Kommunalpo-
litik mitzuwirken und sich mit amtierenden und ehemaligen 
Mandatsträgerinnen austauschen möchten. Als Bürgermeiste-
rin liegt es mir sehr am Herzen, dass der Frauenanteil in der 
Politik gestärkt wird. Ein guter Mix aus Frauen und Männern 
im Gemeinde- oder Stadtrat und auch im Kreistag bildet die 
Bevölkerung und alle Interessen perfekt ab.
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Nachrichten aus dem Rathaus

Sprechzeiten der Bürgermeisterin 
Andrea Rothenbucher:

nach telefonischer Vereinbarung.

BÜRGERTAXI
Das Bürgertaxi erreichen Sie unter:

Tel. 0151 - 52 55 74 15.
Montags: 	 8:30 – 12:30 Uhr und 
Donnerstags: 	 8:30 – 12:30 und 15:00 – 18:00 Uhr

Ich freue mich, Sie und Dich persönlich zu begrüßen. Unter-
stützt werde ich von unserer Gemeiderätin und Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt Würzburg i.R. Petra Müller-März. 
Freuen Sie sich nicht nur auf Speed-Meetings mit unseren 
aktuellen Rätinnen, sondern auch auf vormalige Damen des 
Gemeinderats wie Elisabeth Nees, Mathilde Kees, Ingrid Reif, 
Susanne Haake u.a.

Die Veranstaltung ist eine überparteiliche Initiative, es gibt kühle 
Getränke, einen Imbiss, einen Kurzfilm zu 100 Jahren Frauen-
wahlrecht und eine digitale Ausstellung „Die Mütter des Grund-
gesetzes“. Wenn eine Kinderbetreuung benötigt wird, bitte mel-
den per E-Mail unter: rathaus@hettstadt.de. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. Einfach vorbeikommen und inspirieren lassen und 
bestenfalls bei der Kommunalwahl 2026 dabei sein!

Ihre / Eure 

Andrea Rothenbucher

Erste Bürgermeisterin

Leserfoto: Albin Spanheimer

 
Verlosung von Kronenholz –  
KEIN Einschlag von IL-Holz!
Auch für den diesjährigen Holzeinschlag ist, wie im vergan-
genen Jahr, eine Jungdurchforstung im Gemeindewald vor-
gesehen. Eingeschlagen wird vorwiegend dabei „armstar-
kes“ Laubholz, was komplett als Kronenholz, aufgrund der 
geringen Stammstärke, geführt wird. Das Holz ist zudem teil-
weise trockengeschädigt. Die Einschlagmenge wird begrenzt 
auf 265 Ster.

Anmeldezeitraum für Holzbestellungen:
Montag, 15. September, bis Freitag, 26. September 2025. 
Bestellungen nach dem 26. September 2025 werden nicht 
mehr entgegengenommen.

Auswärtige Bestellungen werden grundsätzlich nicht be-
rücksichtigt.

Ihre Bestellung können Sie persönlich im Rathaus,  
per Telefon oder per E-Mail aufgeben bei:
Peter Fischer, Kassenverwalter, Tel. 0931 46861-25 oder 	
E-Mail: peter.fischer@vgem-hettstadt.de

Preis: 15,00 €/Ster Kronenholz

Maximale Bestellmenge: 5 Ster je Haushalt

Vorgehensweise für den kommenden Brennholzverkauf:
Nachdem auch in diesem Jahr kein IL-Holz lang anfällt, hat 
sich der Gemeinderat in Rücksprache mit dem Förster dazu 
entschieden, das Kronenholz wieder zu verlosen. Hierfür 
können Sie, wie oben beschrieben, Ihre Bestellung mit max. 
5 Ster/Haushalt bei der Verwaltung aufgeben in o. g. Zeit-
raum. Am Dienstag, 7. Oktober, werden die „Lösli“ dann 
verlost. Dafür werden um 19:00 Uhr am Rathaus solan-
ge Holzwerber/innen aus dem Lostopf gezogen, bis die 
begrenzte Menge von 265 Ster vergeben ist. Wenn Sie 
möchten, können Sie persönlich an diesem Termin dazu 
kommen, Sie werden jedoch auch schriftlich seitens der 
Verwaltung informiert.

ABWICKLUNG DES  
BRENNHOLZVERKAUFS  
IN HETTSTADT 2025/26
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NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN  
MITTWOCH, 17. SEPTEMBER, 

um 19:00 Uhr im Rathaus im Sitzungssaal

Sitzung des Gemeinderats

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine festzulegen. 
Die Sitzungen des Bauausschusses können hier noch nicht angegeben 
werden, sie werden je nach Bedarf festgelegt. Bitte beachten Sie hierzu 
die öffentlichen Aushänge.
Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der Verwal-
tung und besuchen Sie den öffentlichen Teil der Sitzungen. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch!

AUS DER SITZUNG DES GEMEINDERATS  
VOM 23. JULI 2025

2 Informationen aus der Verwaltung 

2.1 Information zum Termin des Rechnungsprüfungsausschusses der 
Verwaltungsgemeinschaft
Am Donnerstag, 28.08.2024, 19:00 Uhr, findet der Termin des Rech-
nungsprüfungsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt im 
Sitzungssaal des Rathauses statt.
Ein Termin für den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hett-
stadt findet voraussichtlich im September statt.

2.2 Informationen zur stattgefundenen Verkehrsschau am 09.07.2025
Die Erste Bürgermeisterin verteilt das Protokoll der Verkehrsschau vom 
09.07.2025. Daran teilgenommen haben die Erste Bürgermeisterin And-
rea Rothenbucher, Polizeihauptkommissar der PI Würzburg-Land Herr 
Longin Schubert, Leiter des Bauamtes der VGem Hettstadt Alexander 
Luft und Gemeinderätinnen sowie Gemeinderäte.
Besprechungsthemen und Festlegungen:
- Unübersichtliche Ausfahrt an der Sackgasse keine Festlegung, da 

Autofahrer lt. Polizei eine Pflicht zur Vorsicht haben, wenn man aus 
einem untergeordneten Bereich ausfährt

- Parksituation Würzburger Straße / Ecke Kirchgasse Festlegung für 
ein absolutes Halteverbot von 7 – 17 Uhr, zwischen Hs.Nr. 36 – 38, 
außerdem soll auf der gesamten Würzburger Straße von Blumen-
straße bis Valentinusstraße ein Plan für Parkflächenmarkierungen 
dem Gemeinderat vorgelegt werden

- Kinder an Backhausareal
	 Hinweismarkierung „Schule“ anbringen, in beide Richtungen
- Baustelle La Corona
	 Baufirma hinweisen, dass Baufahrzeuge 10 m von Einfahrt Zeller 

Weg wegparken müssen, zudem Spiegel gegenüber Zeller Weg 
anordnen in verkehrsrechtlicher Anordnung

- Parksituation schränkt Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge, Müllab-
fuhr und landwirtschaftliche Fahrzeuge ein, im Bereich Gartenstraße 
/ Ecke Steinstraße / Richtung Sportplatz

	 Absolutes Halteverbot (Hs.Nr. 22/20), eingeschränktes Halteverbot 
(Hs.Nr. 15/17) wird angeordnet

- Ringstraße; Unfallschwerpunkt durch beidseitiges Befahren der 
Einbahnstraße von Radfahrern gesonderte Regelung für Radfahrer 
wird zurückgenommen, aufgrund Unübersichtlichkeit innerhalb der 
Straße sowie aufgrund der Gefahrenstelle bei der Ausfahrt auf die 
Würzburger Straße

- Verkehrsführung Baugebiet Burgleiten
	 Straßenmarkierungen für abknickende Vorfahrtsstraße bei Norma 

werden ergänzt, im Verlauf der Straße Am Hoffeld werden beidseitig 
„Berliner Kissen“ montiert, es werden Hinweis-Schriftzüge „BUS“ für 

Darüber hinaus werden noch 5 weitere Personen für eine 
Warteliste gezogen (für Mehrmengen Einschlag bzw. sollte 
ein Werber zurücktreten). Die Zuteilung der Lose erfolgt, 
nachdem der Einschlag durch die Bauhof-Waldarbeiter ab-
geschlossen ist.

Nach Zuteilung können Sie mit den Arbeiten im Wald be-
ginnen. Das Holz wird im Wald aufgesetzt und zur Abrech-
nung durch die Waldarbeiter vermessen (gezahlt wird die 
tatsächliche Menge, Stämme unter 8 cm bleiben unberück-
sichtigt. Eine geringe Abweichung der bestellten Menge ist 
möglich).

Für private Kettensägearbeiten im Gemeindewald müssen 
alle Holzbesteller/innen ihren Motorsägeschein in der Ver-
waltung vorlegen bzw. eine Person angeben und deren Mo-
torsägeschein vorlegen, welche den Holzeinschlag für den/
die Besteller/in ausführt.

Aufgrund der besonderen Situation im Gemeindewald (er-
höhte Unfallgefahr wegen starker Trockenschäden) wer-
den auch in diesem Jahr KEINE Selbstfäller zugelassen!

Die Einschlagarbeiten erfolgen im Waldstück Tännig, im 
Gemeindewald. Die Holzabfuhr ist nur gestattet, wenn die 
Wege trocken oder gefroren sind.

Es ist darauf zu achten, dass die Arbeiten nur mit der er-
forderlichen Sicherheitskleidung durchzuführen sind und 
Motorsägearbeiten nur im Beisein von mindestens einer 
weiteren Person gestattet sind! Ferner wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass zugeteilte Stücke nicht getauscht 
werden dürfen! Bei Zuwiderhandlung werden die ent-
sprechenden Holzbesteller/innen künftig vom Bezug von 
Brennholz in der Gemeinde Hettstadt ausgeschlossen.

Für die Natur ist es wichtig, dass sie zur Ruhe kommt. Des-
halb legt der Gemeinderat Wert darauf, dass das geschlage-
ne Holz bis spätestens Ende April 2026 (bei festen Böden) 
aus dem Wald geholt wird. Ein Abfahren nach diesem Zeit-
punkt ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Gemeinde 
möglich. Zufahrtswege sind bei massiver Beschädigung wie-
der herzurichten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Waldarbeiter 
Robin Roth.

Die Gemeindeverwaltung
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die Bushaltestellen angebracht, Parkflächen werden ausgewiesen, 
Vorfahrtsregelung bei Raiffeisenstraße wird geändert (Vorfahrtsstra-
ße durchgängig), abknickende Vorfahrtsstraße auf August-Wörner-
Straße wird fortgeführt, Verbreiterung Gehweg an Ecke August-
Wörner Straße im nächsten Jahr

- Parksituation Kalter Rain
	 Durchfahrtsbreite von 3,05m ist nicht gewährleistet bei parkenden 

Autos. Anschreiben an Anwohner, Hinweis in die Hettstadt-App allg. 
für die Mindestdurchfahrtsbreite, auch in anderen Ortsstraßen

- Parksituation Am Hoffeld/Grundweg
	 Keine Anordnung, denn parkende Autos tragen zur verkehrsberu-

higten Wirkung bei. Ggf. Hinweis an Anwohner, dass gegenüber-
liegende Straßenseite (von Grundweg aus rechts) günstiger als 
Parkfläche wäre.

- Parksituation An den Bergtannen / Ecke Altensteig
	 Anbringen einer Zick-Zack-Linie in der langgezogenen Kurve zur 

besseren Übersichtlichkeit
	 Grundsätzlich empfiehlt die Polizei eine Verkehrsüberwachung für 

den ruhenden Verkehr, da die Polizeiinspektion Würzburg-Land 
keine regelmäßigen Kontrollen abbilden kann und Anordnungen der 
Gemeinde unwirksam sind, wenn diese nicht kontrolliert werden.

2.3 Rücktritt von Gemeinderat Marco Christ
Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher gibt bekannt, dass Gemeinderat 
Marco Christ aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung als Ge-
meinderat zurückgetreten ist.
Die Nachfolge wird Karina Poelmann übernehmen.

3. Bedarfsmitteilung 2026 ff für das Städtebauförderprogramm
Die Gemeinde ist im Städtebauförderprogramm aufgenommen. Vorga-
be in dem Förderprogramm ist es, jährlich eine aktualisierte Bedarfsmit-
teilung bei der Regierung von Unterfranken einzureichen, damit die Mit-
tel entsprechend bereitgestellt werden können. Die Bedarfsmitteilung 
ist vom Gemeinderat zu genehmigen.
Die Bedarfsmitteilung wurde von der Ersten Bürgermeisterin, dem Käm-
merer, Herrn Hofmann, zusammen mit Herrn Zeller und Herrn Fuchs 
(beide Reg. v. Ufr.) bei einem Termin in der Regierung abgesprochen.
Enthalten sind mit Ausnahme der Stützmauer und Parkplätze Rathaus-
umfeld weiterhin die geplanten Maßnahmen, die bereits in der voran-
gegangenen Bedarfsmitteilung aufgeführt waren. Die Bedarfsmitteilung 
liegt als Anlage bei.

Der Gemeinderat beschließt die Bedarfsmitteilung 2026ff der Städte-
bauförderung, wie vorgestellt.

Einstimmig beschlossen	 Ja 15	 Nein 0

4. Freiwillige Feuerwehr Hettstadt 

4.1 Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)
In der Sitzung vom 24.07.2024 wurde die Beschaffung eines Tanklösch-
fahrzeuges (TLF 3000) beschlossen.
Zwischenzeitlich wurde der Landkreisbedarfsplan überarbeitet und 
sieht einen Bedarf an einem TLF 4000.
Der Vorteil des TLF 4000 sind die erhöhte Wassermenge von rund 4000 
Litern am Fahrzeug, welche zum Einsatz bei Waldbränden, bei KFZ-
Bränden auf Autobahnen und Überlandstraßen sowie bei allgemeinen 
Brandeinsätzen in abgelegenem Gelände kommt und somit von großem 
Vorteil ist.
Weiterhin hat das TLF 4000 keine normbedingte Tonnagenbegrenzung.
Dieses Fahrzeug könnte mit einem erhöhten Förderzuschuss durch die 
Gemeinde Hettstadt beschafft werden, welcher die Mehrkosten zwi-
schen TLF 3000 und TLF 4000 abdecken soll.
Die genauen Beschaffungskosten werden in der nächsten Woche durch 
den Kommandanten Daniel Hölzlhammer mit dem Hersteller abge-
stimmt. Herr Hölzlhammer unterstützt dankenswerterweise die Verwal-
tung bei der Beschaffung.

Der Beschluss zur Beschaffung eines TLF 3000 aus der Sitzung vom 
24.07.2024 wird aufgehoben.

Die Gemeinde Hettstadt beschließt die Beschaffung eines Fahrzeuges TLF 
4000 sowie die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Folgejahre, 
vorbehaltlich der Förderzusage durch den Fördergeber.

Ein entsprechender Förderantrag soll gestellt werden.

Einstimmig beschlossen	  Ja 15 	 Nein 0

4.2 Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und 
andere Leistungen der Feuerwehr Hettstadt
Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und an-
dere Leistungen der Feuerwehr Hettstadt (Feuerwehrgebührensatzung) 
wurde zuletzt mit Datum vom 28.06.2024 geändert. Seit der letzten Än-
derung vor knapp einem Jahr haben sich durch eine geänderte Nutzung 
wieder Veränderungen in der Kalkulation ergeben. Die Sachkosten für 
die Strecken- und Ausrücke-Stundenkosten wurden in Zusammenarbeit 
mit dem 1. Kommandanten anhand der tatsächlichen Kosten kalkuliert. 
Bei den Sachkosten für die Arbeitsstundenkosten für eingesetzte Geräte 
wurden Vergleichswerte ermittelt.

Der Gemeinderat beschließt die Satzung über Aufwendungs- und Kosten-
ersatz für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr Hettstadt wie 
folgt – die Anlage ist Teil der Satzung:

Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und  
andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hettstadt

(Feuerwehrgebührensatzung)

Die Gemeinde Hettstadt erlässt aufgrund des Art. 28 Abs. 4 Bayerisches 
Feuerwehrgesetzes (BayFwG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 215-3-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert worden ist 
folgende Satzung

§ 1 Aufwendungs- und Kostenersatz
(1) 	Die Gemeinde Hettstadt erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG 

Aufwendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflicht-
leistungen ihrer Feuerwehr:
	 1. Einsätze
	 2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG)
	 3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abge-
rechnet. Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder 
Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz er-
hoben.
Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Tätigwerden der Feuerwehr.

(2) 	Die Gemeinde Hettstadt erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme 
ihrer Feuerwehr zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 
1 BayFwG):
	 1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben 		
	 der Feuerwehren gehören,
	 2. Überlassung von Einsatzmitteln und Material zum Gebrauch 		
	 oder Verbrauch.
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(3)	  Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den 
Pauschalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von 
Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschal-
sätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten 
Sätze erhoben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berech-
net.

(4) 	Die in der Anlage festgesetzten Gebühren sind Nettogebühren im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes. Daneben ist die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der Höhe zu entrichten, in der sie die Gemeinde Hettstadt nach 
dem jeweiligen Umsatzsteuergesetz zu erbringen hat.
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(5) 	Auf Aufwendungs- und Kostenersatz wird verzichtet, wenn eine Inan-
spruchnahme der Billigkeit widerspräche.

§ 2 Schuldner
(1) 	Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungser-

satzes nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG.
(2) 	Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in 

Anspruch genommen hat.
(3)	  Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Fälligkeit
Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft 
des Bescheides zur Zahlung fällig.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Feuerwehrgebührensatzung vom 28.06.2024 außer Kraft.

Andrea Rothenbucher, 

1. Bürgermeisterin

Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 
und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hettstadt

Verzeichnis der Pauschalsätze
A) Sachkosten:

I. Streckenkosten
Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstre-
cke für das/den

Betrag je km
Mehrzweckfahrzeug MZF 4,84 €
Mannschaftstransportwagen MTW 0,89 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 16,20 €
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 5,14 €
Rüstwagen RW 9,73 €
Mehrzweckanhänger MZA 7,00 €
Verkehrssicherungsanhänger VSA 4,43 €
Lichtmastanhänger LiMA 39,68 €

II. Ausrückestundenkosten 

Die Ausrückestunden betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrü-
ckens aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiederein-
rückens – je Stunde für das/den

Stundensatz
Mehrzweckfahrzeug MZF 81,84 €
Mannschaftstransportwagen MTW 40,68 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 460,05 €
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 225,29 €
Rüstwagen RW 555,02 €
Mehrzweckanhänger MZA 97,51 €
Verkehrssicherungsanhänger VSA 62,91 €
Lichtmastanhänger LiMA 336,88 €

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten der halbe, im Übri-
gen der volle Stundensatz erhoben.
III. Arbeitsstundenkosten
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für den/die/das

	
Stundensatz

Satz Gefahrgut 512,92 €
Satz Be- und Entlüftungsgerät 159,50 €
Satz Wasserversorgung 100,33 €
Satz Tragkraftspritze 232,95 €
Stromerzeuger mit Zubehör 28,00 €
Kettensäge mit Verbrennungsmotor 15,00 €

Kettensäge mit Elektroantrieb 11,00 €
Motortrennschleifer 19,00 €
Tauchpumpe TP 4/1 15,00 €
Rettungsboot 100,00 € 

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übri-
gen die ganzen Stundenkosten erhoben.

IV. Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten

Kostensatz je Einheit
Einsatz von Atemschutzgeräten (Pauschale je Einsatz) 150,00 €
Einsatz von CSA Form 3 (Pauschale je Einsatz) 200,00 €
Reinigung je Satz Schutzkleidung 19,64 €
Fahrzeugreinigung erhöhter Aufwand (Stunde) 30,00 €
Gerätereinigung erhöhter Aufwand (Stunde) 30,00 €
Reinigen von Schläuchen (Pauschale je Einsatz) 46,00 €
Kalibrierung Gasmessgerät (Pauschale je Gerät) 41,75 €

B) Personalkosten:

Die Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Für ange-
fangene Stunden werden bis zu 30 Minuten der halbe, im Übrigen der 
volle Stundensatz erhoben.
Für den Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden wird fol-
gender Stundensatz berechnet:

Stundensatz
Zugführer (in Funktion) 70,00 €
Gruppenführer (in Funktion) 50,00 €
Mannschaftsdienstgrad 30,00 €

Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleis-
tender wird für die Personalkosten verlangt, die der Gemeinde Hettstadt 
durch Erstattung des Verdienstausfalles (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fort-
gezahlten Arbeitsentgeltes (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen 
nach Art. 11 BayFwG entstehen.

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 
BayFwG werden je Stunde Wachdienst 16,40 € erhoben.

Einstimmig beschlossen 	 Ja 15	 Nein 0

4.3 Bekanntgabe: Rücktritt des stellv. Kommandanten  
Michael Salles zum 01.09.2025
Die Erste Bürgermeisterin informiert über den Rücktritt des stellvertre-
tenden Kommandanten Michael Salles zum 01.09.2025. Die Feuerwehr 
wird das weitere Vorgehen klären. Die Vertretung ist mit Daniel Hölzl-
hammer und Christian Klug bis zur regulären Wahl gewährleistet.

5. Berufung des Wahlleiters/der Wahlleiterin sowie der  
Stellvertretung für die Gemeindewahlen am 08.03.2026 

Art. 5 Wahlleiterinnen und Wahlleiter, Wahlausschuss 
(1) 1Der Gemeinderat beruft die erste Bürgermeisterin oder den ersten 
Bürgermeister, eine der weiteren Bürgermeisterinnen oder einen der 
weiteren Bürgermeister, eine der weiteren stellvertretenden Personen, 
ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis der 
Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft oder 
aus dem Kreis der in der Gemeinde Wahlberechtigten zur Wahlleiterin 
oder zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen. …
3Außerdem wird aus diesem Personenkreis zugleich eine stellvertre-
tende Person berufen. 4Zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter für die 
Gemeindewahlen oder zu deren Stellvertretung kann nicht berufen 
werden, wer bei der Wahl zur ersten Bürgermeisterin oder zum ers-
ten Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis 
als sich bewerbende Person aufgestellt worden ist, für diese Wahlen 
eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder bei diesen Wahlen be-
auftragte Person für den Wahlvorschlag oder deren Stellvertretung ist; 
entsprechendes gilt bei Landkreiswahlen. 5Die Berufung ist der Rechts-
aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.
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Das Landratsamt hatte mitgeteilt, dass mit Verweis auf Nr. 6.1.1 
Satz 4 GLKrWBek eine Bedienstete oder ein Bediensteter der Ver-
waltungsgemeinschaft nicht für mehrere Mitgliedsgemeinden 
Wahlleiterin oder Wahlleiter sein kann. Das Gleiche gilt für die Stell-
vertretung.

Vorschlag:
Wahlleiterin: Frau Jutta Feil
Stv. Wahlleiter: Herr Manuel Rügamer

Der Beschluss TOP 10 aus der Sitzung vom 09.04.2025 wird aufgehoben 
und neu gefasst.

Der Gemeinderat beruft gemäß Art. 5 Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setz Frau Jutta Feil zur Wahlleiterin für die Gemeindewahlen 2026. Zum 
Stellvertreter wird Herr Manuel Rügamer berufen.

Einstimmig beschlossen 	 Ja 15	 Nein 0

6. Mitteilung über Fallzahlen der Verkehrsüberwachung  
sowie Buchungsstunden 2026/2027
Mit E-Mail vom 15.05.2025 teilte der Zweckverband Interkommunale 
Zusammenarbeit Mainfranken zunächst mit, welche Ergebnisse die Ver-
kehrsüberwachung für die Gemeinde Hettstadt ergab:

Monat Einsatztage Einsatzstellen Verstöße

Februar 3 4 12
März 2 3 41
April 3 4 22
Summe 75

In der Verbandsversammlung wurde zudem nachgefragt, welche Bu-
chungszeiten im Hinblick auf die Jahre 2026/2027 gewünscht werden. 
Bisher sind von der Gemeinde Hettstadt 10 Stunden für die Überwa-
chung des fließenden Verkehrs gebucht. Der ruhende Verkehr wird ak-
tuell nicht überwacht. Angesichts der Parksituation im Ort und da die 
Polizei hier oftmals nicht zeitnah tätig werden kann, wird empfohlen, 
auch im Bereich ruhender Verkehr Zeiten zu buchen.
Von Seiten des Zweckverbands werden diese Buchungszeiten des flie-
ßenden Verkehrs als ausreichend betrachtet.
Eine Übersicht über die Geschwindigkeitsverstöße v 
om 01.01.-15.07.2025 wird ergänzend verteilt:
120 Überschreitungen -> Höchster Verstoß: 70 km/h  
bei erlaubten 30 km/h im Grundweg.
Gesamteinnahmen (01.01.-15.07.2025): 3.495 €
Kosten (01.01.-15.07.2025):
Jährlicher Sockelbetrag: 180 € x 10 Überwachungsstunden = 1.800 €/Jahr
Monatliches Entgelt: 170 € x 10 Überwachungsstunden
= 1.700 €/Monat = 20.400 €/Jahr
Fallpauschale: 5 € je Verfahren x 120 Überschreitungen
= 600 €.
Kosten für 2 Stunden ruhenden Verkehr:
Jährlicher Sockelbeitrag: 180 € x 2 Überwachungsstunden = 360 €/Jahr
Monatl. Entgelt: 40 € x 2 Überwachungsstunden = 80 €/Monat = 960 €/Jahr
Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher ergänzt, dass die Ausgaben die 
Einnahmen bei weitem nicht decken. Sie erläutert, dass die gebuchten 
Stunden für den ruhenden und den fließenden Verkehr jederzeit flexibel 
eingesetzt werden können, z. B. auch in einem Monat deutlich mehr, 
dafür in einem anderen Monat keine Überwachung.
Zwei Gemeinderäte befürworten die Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs und schlagen ab 2026 eine monatlich 4-stündige Überwachung 
vor. Ein Gemeinderat stimmt auch für eine Überwachung des ruhenden 
Verkehrs, befürwortet jedoch Stunden im fließenden Verkehr zu kürzen, 
um Kosten einzusparen.
Nach kurzer Diskussion stellt ein Gemeinderat den Antrag, zwei Stunden 
für den ruhenden Verkehr und acht Stunden für den fließenden Verkehr 
zu buchen.

Der Gemeinderat nimmt die Fallzahlen zur Kenntnis. Für den fließenden 
Verkehr werden ab 2026 8 Überwachungsstunden im Monat und für den 
ruhenden Verkehr 2 Stunden/Monat gebucht.

Mehrheitlich beschlossen Ja 14 	 Nein 1

7. Sachstand zur energetischen Sanierung der Herzog-Hedan-Halle
Die Erste Bürgermeisterin informiert über den aktuellen Sachstand zur 
Besprechung mit dem Fördermittelgeber (Regierung von Unterfranken 
für Städtebauförderung sowie FAG-Förderung) und die weitere Vorge-
hensweise zur Vorbereitung des VgV-Verfahrens.

Es wurden alle Unterlagen zur Vorprüfung einer möglichen Förderung 
eingereicht. Ebenso wurden alle Unterlagen für die Feststellung des 
Raumbedarfs für eine Sporthalle eingereicht.
Die FAG-Förderung ist eine Finanzausgleichsförderung, für die ein 
schulaufsichtliches Genehmigungsverfahren zugrunde liegt. Hier wird 
zunächst die Feststellung des Raumbedarfs durch die Regierung von 
Unterfranken durchgeführt und nach Klassenprognosen und sportfach-
licher und baufachlicher Stellungnahme ein Bescheid für eine schulauf-
sichtliche Genehmigung erteilt. Dem schließt sich dann der Förderan-
trag auf FAG-Förderung an.
Der Fördersatz ist in der Städtebauförderung zumeist höher als die FAG-
Förderung und liegt bei 60 % der förderfähigen Kosten, respektive bei 
bis zu 80 % beim erhöhten Fördersatz, der unter bestimmten Voraus-
setzungen auch greifen könnte. Zwar könnte der Förderrahmen nach 
Art. 10 BayFAG auch bei bis zu 80 % liegen, jedoch wird die individuelle 
finanzielle Leistungsfähigkeit der zuweisungsempfangenden Gemeinde 
zugrunde gelegt und wenn diese im Landesdurchschnitt liegt, wird bei 
FAG-Förderung ein Orientierungswert von 50 % zugrunde gelegt.
Parallel wird derzeit recherchiert, ob sich die Erstförderung der Halle 
auf eine 1,5-fach-Halle oder nur auf eine Einfachhalle bezog. Unterla-
gen konnten bislang der Verwaltung und auch bei der Regierung nicht 
gefunden werden.
Es wird seitens der Verwaltung zum VgV-Verfahren empfohlen, sich von 
einer Kanzlei begleiten zu lassen, um Verfahrensfehler zu vermeiden. Es 
liegt ein Angebot der Kanzlei Ulbrich & Kollegen in Höhe von 6.000 € vor. 
Der Gemeinderat stimmt einer Auftragsvergabe zu. Eine Beschlussfas-
sung kann ordentlich in der nächsten Sitzung noch nachgeholt werden. 
Ein entsprechender Tagesordnungspunkt soll vorbereitet werden.
Es ergeht noch der Hinweis, dass das VgV-Verfahren vier Wochen vorher 
angekündigt werden muss. Die Verwaltung wird mit dem Fördergeber 
abstimmen, ob die Ankündigung förderschädlich ist, ansonsten soll die 
Ankündigung bereits erfolgen, so dass bestenfalls im September wei-
tere Beschlüsse in der nächsten Gemeinderatssitzung gefasst werden 
können.
Die Erste Bürgermeisterin informiert den Gemeinderat noch über eine 
Idee eines Gemeinderats, über eine Pellets-/Hackschnitzel-Heizung 
nachzudenken. Hackschnitzel fallen in der Gemeinde an und könnten 
genutzt werden. Evtl. könnte man über einen erhöhten Fördersatz auf-
grund Klimaschutzziele mit der Regierung sprechen.
Im Hintergrund laufen also bereits etliche Arbeiten zur Vorbereitung auf 
die Sanierung der Herzog-Hedan-Halle. Auch wenn nach außen noch 
nichts sichtbar ist, ist man auf einem sehr guten Weg, so die Erste Bür-
germeisterin.

8. Beteiligung Wasserrecht; Bewilligung für die Grundwasserent-
nahme zur Trinkwasserversorgung aus den Brunnen 2 und 3, 
Gemeinde und Gemarkung Waldbrunn, Flurnummern 2428, 2435, 
Landkreis Würzburg

Das Landratsamt Würzburg, Fachstelle für Wasserrecht, hat am 3. Juni 
2025 das Beteiligungsverfahren der Träger öffentlicher Belange zur Be-
willigung der Grundwasserentnahme zur Trinkwasserversorgung aus 
den Brunnen 2 und 3 in der Gemeinde und Gemarkung Waldbrunn, Fl. 
Nr. 2428 und 2435, im Landkreis Würzburg eingeleitet.

Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wurde bis zum 15. Juli 2025 
festgesetzt. Die Gemeinde Hettstadt hat um eine Fristverlängerung ge-
beten, welche bis zum 27. Juli 2025 gewährt wurde.
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Hinweis:
Die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets zur Sicherung der Trinkwas-
sergewinnung über die Brunnen 2 und 3 erfolgt in einem gesonderten 
Verfahren. Hierzu wird eine separate Anhörung mit Beteiligung der be-
troffenen Behörden durchgeführt. Die Auslegung der Unterlagen und 
damit die Möglichkeit zur Stellungnahme für alle Betroffenen wird der-
zeit vorbereitet.

Kurzübersicht:
Das bestehende Wasserschutzgebiet wurde bislang für die Brunnen 1 
und 2 festgesetzt. Es ist beabsichtigt, dieses unter Berücksichtigung des 
im Jahr 2016 neu errichteten Brunnens 3 anzupassen und neu zu be-
werten.
Eine Erhöhung der geförderten Wassermenge ist nicht Gegenstand des 
Antrags. Den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass ange-
strebt wird, das Einzugsgebiet als Wasserschutzgebiet auszuweisen. Die-
ses erstreckt sich in Richtung Altertheim und Helmstadt; die Gemeinde 
Hettstadt wäre davon kaum betroffen. Lediglich geringfügige Anpassun-
gen der bestehenden Festsetzungen könnten erforderlich sein. Der be-
reits bestehende Grundwassermesspunkt auf der Gemarkung Hettstadt 
soll weiterhin betrieben werden.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Maßnahme keine Einwände.

Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, keine Einwände gegen die ge-
plante Maßnahme zu erheben und das Ergebnis des Wasserschutzge-
bietsverfahrens abzuwarten.

Einstimmig beschlossen Ja 15 Nein 0

9. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 Abs. 2, 2 Abs. 2 BauGB 
und § 29 BNatSchG zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kiesä-
cker 4.1“, Gemeinde Waldbüttelbrunn
Die Gemeinde Hettstadt wurde im Rahmen der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Kiesäcker 4.1“ der Gemeinde Waldbüttelbrunn als Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 BauGB beteiligt. Die öffentliche Auslegung 
findet im Zeitraum vom 10. Juni bis einschließlich 11. Juli 2025 statt.

Verfahrensart:
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB.
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird auf die Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, die Erstellung eines Umweltberichts nach 
§ 2a BauGB, die Angabe verfügbarer umweltbezogener Informationen 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie auf eine zusammenfassende Erklä-
rung nach § 10a BauGB verzichtet; § 4c BauGB findet keine Anwendung.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:
Hintergrund der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kiesäcker 4.1“ ist die 
Anpassung an die geänderte Einstufung der Gemeinde Waldbüttelbrunn 
als Grundzentrum in der Fortschreibung des Regionalplans für die Regi-
on Würzburg vom 3. Februar 2023.
Gemäß Ziel 5.3.1 (Lage im Raum) des Landesentwicklungsprogramms 
dürfen Flächen für Betriebe nach § 11 Abs. 3 Satz 1 BauNVO sowie für 
Einzelhandelsgroßprojekte nur in zentralen Orten ausgewiesen werden. 
Waldbüttelbrunn erfüllt diese Voraussetzung nun als Grundzentrum.
Ziel der Gemeinde Waldbüttelbrunn ist es, Baurecht für einen bereits 
länger geplanten Drogeriemarkt zu schaffen. Die entsprechenden Fest-
setzungen im Bebauungsplan werden angepasst, um die Ansiedlung 
eines Einzelhandelsbetriebs im Sondergebiet planungsrechtlich abzusi-
chern.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die geplanten Änderungen betreffen ausschließlich die Festsetzungen 
im Sondergebiet für Einzelhandel. Seitens der Verwaltung bestehen 
hierzu keine Einwände.

Der Gemeinderat erhebt keine Einwände gegen die 2. Änderung des Be-
bauungsplans „Kiesäcker 4.1“ der Gemeinde Waldbüttelbrunn.

Einstimmig beschlossen	 Ja 15	 Nein 0

10. Auftragsvergabe zur Sanierung der Straße "Eschenweg"
Im Rahmen eines Direktauftrags gemäß den Bekanntmachungen des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern für Sport und Integration 
vom 27.12.2024 (gültig ab 01.01.2025) wurde für die Sanierung des 
Eschenwegs eine Angebotsanfrage gestellt. Für die Maßnahme wurde 
ein Leistungsverzeichnis (grundhafte Sanierung ohne Erneuerung von 
Kanal- und Wasserleitungen) erstellt und dem angefragten Unterneh-
men zur Verfügung gestellt.
Die Firma MK Grümbel aus Gössenheim reichte sowohl ein Haupt- als 
auch ein Nebenangebot ein. Nach Prüfung und Wertung stellte sich das 
Nebenangebot mit einer Pauschalbruttosumme von 47.000 € als wirt-
schaftlichster Vorschlag heraus. Der im Haushalt veranschlagte Ansatz 
wird eingehalten. Der Auftrag wurde bereits erteilt, der entsprechende 
Beschluss soll nun nachgeholt werden.
Hier soll noch geklärt werden, ob das Verlegen von Speedpipes Leerroh-
ren sinnvoll und möglich wäre.
Parallel sollen auch Sanierungsarbeiten am Erlenweg geklärt werden. 
Hier gibt es ein Anschreiben eines Anliegers. Die Verwaltung soll hier 
mögliche anfallende Arbeiten abstimmen.
Evtl. für das Frühjahr 2026 könnte man dies in den Haushalt einstellen.

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Sanierung des Eschen-
wegs an die Firma MK Grümbel aus Gössenheim zum Pauschalbrutto-
preis von 47.000,00 € zu vergeben.

Einstimmig beschlossen	 Ja 15	 Nein 0

11. Beratung zum gemeindlichen Anwesen Kirchgasse 50,  
Fl.Nr. 168; Errichtung einer Stützmauer sowie öffentl. Stellplätzen
Das Anwesen in der Kirchgasse 50 wurde am 16. Juni 2025 vollständig 
abgebrochen. Die dabei entstandene Freifläche ist zum benachbarten 
Gebäude hin mit einer Quadersteinmauer abzufangen und anschlie-
ßend herzurichten. Die Maßnahme wurde einschließlich Abriss und ein-
facher Herrichtung mit etwa 60.000 € veranschlagt.
Nach Rücksprache der Bürgermeisterin mit der Regierung von Unter-
franken besteht die Möglichkeit, einen Förderantrag im Rahmen der 
Städtebauförderung zu stellen.
Dem Tagesordnungspunkt ist ein mit dem Städteplaner abgestimmter 
Entwurfsplan als Anlage beigefügt. Die vorgesehene Bepflanzung mit 
Sträuchern und Bäumen stellt einen wesentlichen Bestandteil der för-
derfähigen Maßnahmen dar.
Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme im Rahmen der Förderung 
umzusetzen, da so eine städtebauliche Aufwertung im vorgesehenen 
Kostenrahmen erzielt werden kann.

Der Gemeinderat beschließt, die Fläche an der Kirchgasse 50 – vorbe-
haltlich einer positiven Förderzusage – entsprechend dem vorliegenden 
Entwurf herzurichten. Die Verwaltung wird beauftragt, den Förderantrag 
sowie die weiteren erforderlichen Schritte durchzuführen.

Einstimmig beschlossen	  Ja 15	 Nein 0

12. Beschluss über den Erlass einer Stellplatzsatzung
Die Bauverwaltung hatte die Neuerungen des Baurechts vorgestellt und 
war daraufhin vom Gemeinderat beauftragt worden, eine Stellplatzsat-
zung zu entwerfen. Die folgende Satzung orientiert sich überwiegend 
an der Muster-Satzung des Bayerischen Gemeindetags. Aus rechtlichen 
Gründen darf die Satzung erst zum 01.10.2025 in Kraft treten.

Der Gemeinderat beschießt die folgende Stellplatzsatzung:
Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen 

für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)
Die Gemeinde Hettstadt erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende Satzung:
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§ 1 Anwendungsbereich

(1) 	Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Hett-
stadt. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderun-
gen oder Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter 
Halbsatz BayBO.

(2) 	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzun-
gen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) 	Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Än-
derung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustel-
len, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) 	Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 1 zur 
Satzung, die Bestandteil der Satzung ist. Ist eine Nutzung nicht in der 
Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung 
an eine oder mehrere vergleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln.

(3) 	Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen An-
lagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der 
notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten er-
mittelt.

(4) 	Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu 
ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei bauli-
chen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten erfolgt die Rundung für 
jede Nutzungseinheit separat.

§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) 	Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf 
dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf ei-
nem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen 
Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauauf-
sichtsbehörde rechtlich zu sichern.

(2) 	Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere 
Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wech-
selnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine 
Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine 
negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten 
sind.

(3)	Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf dem 
Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht möglich ist, kann 
die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen auf Antrag auch 
dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstellung der notwen-
digen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablö-
severtrag) übernommen werden.

(4) 	Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausge-
nommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen 
sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Bau-
grundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Bau-
grundstücks abzuwickeln.

§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) 	Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Ver-
ordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (GaStellV) sowie über 
die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.

(2) 	Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit 
der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

§ 5 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 
zugelassen werden.

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt zum 01.10.2025 in Kraft

Andrea Rothenbucher

Erste Bürgermeisterin
Anlage 1:

Hiervon für Besucher in %

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze

1 Wohngebäude
1.1 Gebäude mit Wohnungen 1 Stellplatz je Wohnung bis 50,00 m² 

WF3); 2 Stellplätze je Wohnung über 
50,00 m² WF3); 0,5 Stellplätze bei 
Mietwohnungen, für die eine Bin-
dung nach dem Bayerischen Wohn-
raumförderungsgesetz besteht.

-

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugend-
wohnheime

1 Stellplatz je 20 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze

75

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10
1.4 Schwestern-/ Pflegerwohnheime, 

Arbeitnehmerwohnheime u. ä.
1 Stellplatz je 4 Betten 10

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, 
Langzeit- und Kurzzeitpflege-
heime, Tagespflegeeinrichtun-
gen u. ä.

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflege-
plätze, mindestens 2 Stellplätze

50

1.6 Obdachlosenheime, Gemein-
schaftsunterkünfte für Leis-
tungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

1 Stellplatz je 30 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze

10

2 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 
allgemein

1 Stellplatz je 40 m2 NUF1) 20

2.2 Räume mit erheblichem 
Besucherverkehr (Schalter-, 
Abfertigungs- oder Beratungs-
räume, Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m2 NUF1),  
mindestens 3 Stellplätze

75

3 Verkaufsstätten
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche 

für den Kundenverkehr, mindestens 
2 Stellplätze je Laden

75

3.2 Waren- und Geschäftshäuser 
(einschließlich Einkaufszent-
ren, großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben)

1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche 
für den Kundenverkehr

75

4 Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen
4.1 Versammlungsstätten von 

überörtlicher Bedeutung  
(z. B. Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen)

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90

4.2 Sonstige Versammlungsstät-
ten (z. B. Lichtspieltheater, 
Schulaulen, Vortragssäle)

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90
5 Sportstätten
5.1 Sportplätze ohne Besucher-

plätze (z. B. Trainingsplätze)
1 Stellplatz je 300 m2 Sportfläche -

5.2 Sportplätze und Sportstadien 
mit Besucherplätzen

Stellplatz je 300 m2 Sportfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucher-
plätze

-

5.3 Turn- und Sporthallen ohne 
Besucherplätze

1 Stellplatz je 50 m2 Hallenflächen -

5.4 Turn- und Sporthallen mit 
Besucherplätzen

1 Stellplatz je 50 m2 Hallenfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucher-
plätze

-

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m2 Grundstücks-
fläche

-

5.6 Hallenbäder ohne  
Besucherplätze

1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen -
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5.7 Hallenbäder mit  
Besucherplätzen

1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucher-
plätze

-

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen 
o. ä. ohne Besucherplätze

2 Stellplätze je Spielfeld -

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen 
o. ä. mit Besucherplätzen

2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 1 
Stellplatz je 15 Besucherplätze

-

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage -
5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn -
5.12 Bootshäuser und Bootslie-

geplätze
1 Stellplatz je 5 Boote -

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m2  Sportfläche -
6 Gaststätten und Beherbergungsbetriebe
6.1 Gaststätten 1 Stellplätze 10 m2  Gastfläche 75
6.2 Spiel- und Automatenhallen, 

Billard-Salons, sonst.  
Vergnügungsstätten

1 Stellplatz je 20 m2 NUF 1),  
mindestens 3 Stellplätze

90

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime 
und andere Beherbergungs-
betriebe

1 Stellplatz je 6 Betten, bei Restaura-
tionsbetrieb Zuschlag nach den Nrn. 
6.1 oder 6.2

75

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75
7 Krankenanstalten
7.1 Krankenanstalten von  

überörtlicher Bedeutung
1 Stellplatz je 4 Betten 60

7.2 Krankenanstalten von  
örtlicher Bedeutung

1 Stellplatz je 6 Betten 60

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, An-
stalten für langfristig Kranke

1 Stellplatz je 4 Betten 25

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m2  NUF 1) mindes-
tens 3 Stellplätze

75

8 Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung
8.1 Schulen, Berufsschulen, 

Berufsfachschulen
1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 
Stellplatz je 10 Schüler über 18 Jahre

10

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende -
8.3 Tageseinrichtungen für mehr 

als 12 Kinder
1 Stellplatz je 30 Kinder, mindestens 
2 Stellplätze

-

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 
Kinder

1 Stellplatz -

8.5 Jugendfreizeitheime und 
dergl.

1 Stellplatz je 15 Besucherplätze -

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbil-
dungswerkstätten und dergl.

Stellplatz je 10 Auszubildende -

9 Gewerbliche Anlagen
9.1 Handwerks- und Industrie-

betriebe
1 Stellplatz je 70 m2 NUF1) oder je 3 
Beschäftigte

10

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstel-
lungs-, Verkaufsplätze

1 Stellplatz je 100 m2 NUF1) oder je 3 
Beschäftigte

-

9.3 Kraftfahrzeug Werkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder 
Reparaturstand

-

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tank-
stellenbedarf hinaus: Zuschlag nach 
Nr. 3.1 (ohne Besucheranteil)

-

9.5 Automatische  
Kfz-Waschanlagen

5 Stellplätze je Waschanlage2 -

10 Verschiedenes
10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten -
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1.500 m2 Grund-

stücksfläche, jedoch mindestens 10 
Stellplätze

-

1) NUF = Nutzungsfläche nach DIN 277
2) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vor-
handen sein.
3) WF = Wohnfläche: Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenver-
ordnung (WoFIV vom 25.11.2003), wobei Terrassen und Balkone nicht 
mitzurechnen sind; Maximal 2 Stellplätze für dieselbe Wohnung dürfen 
hintereinander angeordnet werden; Hinweis: Die Verpflichtung zum 
Nachweis von Stellplätzen entfällt ab 01.10.2025 gemäß Art. 81 Abs. 

1 Satz 4 Buchst. b) BayBO für Nutzungsänderungen, den Ausbau von 
Dachgeschossen und die Aufstockung von Wohngebäuden, wenn sie je-
weils zu Wohnzwecken erfolgen.

Einstimmig beschlossen 	 Ja 15 	 Nein 0

13. Wald- und Forstwirtschaft 

13.1 Allgemeine Situation im Gemeindewald
Die Situation im Gemeindewald ist weiterhin unverändert. Die Trocken-
jahre 2018 bis 2022 haben dem heimischen Wald sehr zugesetzt und 
es sind hohe Trockenschäden zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird 
man auch weiterhin eine Ersatzpflanzung mit klimatoleranten Arten vor-
nehmen müssen sowie die Naturverjüngung weiter sichern. Eine Pflege, 
mitunter auch mit Bewässerung ist bei Bedarf unumgänglich.
Die Gemeinde verfolgt weiter das Ziel für einen klimaresistenten Misch-
wald.
Beim Naturspaziergang im Juni wurden die Teilnehmer darüber infor-
miert, dass die Gemeinde Hettstadt seit 2015 bereits rund 150.000 € 
Zuschüsse zumeist aus dem Vertragsnaturschutzprogramm erhalten 
hat. Maßnahmen waren hier u. a. die Jungbestandspflege, Aufforstung, 
Ausweisung von Biotopbäumen und Totholzmaßnahmen.

13.2 Jahresbetriebsplan und -betriebsnachweis 2026
Der Jahresbetriebsplan und -betriebsnachweis wird in der Sitzung auf-
gezeigt und erläutert.

Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt den Jahresbetriebsplan und -be-
triebsnachweis 2026, wie vorgestellt.

Einstimmig beschlossen	  Ja 15 	 Nein 0

13.3 Art des einzuschlagenden Holzes und Holzpreis
In einem Gespräch zwischen Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher 
und Förster Wolfgang Fricker wurde der diesjährige Holzeinschlag vor-
besprochen.
Auch im nächsten Einschlagsjahr ist eine Jungdurchforstung vorgese-
hen. Eingeschlagen wird wiederum vorwiegend „armstarkes“, gemisch-
tes Laubholz.
Aufgrund der Stammstärke fällt somit wieder nur Kronenholz an, ge-
plante Einschlagmenge geschätzt 265 Ster. (wird bis zur Sitzung noch 
mit Förster abgestimmt).
Der Preis wird unverändert zum letzten Jahr mit 15 €/Ster vorgeschla-
gen.
Eine größere Verkehrssicherung ist lt. Herrn Fricker nicht nötig.
Für 2026 sollen weiterhin keine Selbstfäller zugelassen werden aufgrund 
der erhöhten Unfallgefahr auch nicht beim Einschlag für die Jungdurch-
forstung.
Die Vergabe in den letzten beiden Jahren durch eine Verlosung fand 
breite Zustimmung in der Bevölkerung. Dies soll so beibehalten werden. 
Die Bestellung wäre persönlich, telefonisch oder per E-Mail möglich, 
ohne Benachteiligung.
Max. Bestellmenge pro Haushalt: 5 Ster
Aus dem Lostopf wird solange gezogen, bis 265 Ster erreicht sind, zzgl. 
5 weitere Personen für eine Warteliste, die nachrücken, sollte mehr Holz 
anfallen oder ein anderer Holzwerber tritt zurück.
Abrechnung durch Kasse, nachdem Holz im Wald aufgesetzt und ver-
messen wurde durch Waldarbeiter.
Für die privaten Kettensägearbeiten im Gemeindewald müssen alle 
Holzwerber bzw. eine, vom Holzwerber beauftrage Person benannt wer-
den, die die Sägearbeiten für diesen durchführt. Der Motorsägeschein 
muss in der Verwaltung vorlegt werden. Eine stichpunktartige Kontrolle 
vor Ort durch die Gemeinde Hettstadt erfolgt.
Abfuhr bis Ende April 2026, witterungsbedingte Ausnahmeregelungen 
sollen möglich gemacht werden.
In einer Veröffentlichung im September-Mitteilungsblatt, Homepage 
und App soll der Zeitraum für die Holzbestellungen bekannt gemacht 
werden: Montag, 15.09. – Freitag, 26.09.2025
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Die Abwicklung übernimmt im Rathaus wieder Herr Fischer.

Beschluss: Der Holzpreis bei Kronenholz wird im Jahr 2025/26 auf  
15,00 €/Ster festgelegt. Die Einschlagmenge soll max. 265 Ster sein. Der 
Vergabe im Losverfahren mit max. 5 Ster/Haushalt wird zugestimmt.

Einstimmig beschlossen 	 Ja 15 	 Nein 0

14. Antrag Petra Müller-März / CSU-Fraktion:  
ÖPNV Taktung Linie 480
Der Antrag liegt den Anlagen bei und wird von Bürgermeisterin Andrea 
Rothenbucher vorgelesen.
Zusammengefasst wird darum gebeten, mit der APG/KU über eine 
Taktverdichtung zu sprechen, um den öffentlichen Nahverkehr für die 
Bürger:innen attraktiver zu gestalten. Angefragt werden soll die Anglei-
chung der Vormittagstaktung an die Nachmittagstaktung, alle 30 Min.; 
angefragt werden soll die fehlende Busverbindung um 21:00 Uhr ab 
Hettstadt bzw. 21.30 Uhr ab Würzburg; angefragt werden soll ergänzen-
de Fahrten am Sonntagabend nach 20:30 Uhr.

Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, den Antrag über die Taktung der 
Buslinie 480 an die ÖPNV weiterzuleiten.

Einstimmig beschlossen 	 Ja 15 	 Nein 0

16. Mitteilungen bzw. Nachfragen des Gemeinderates 

16.1 Fa. H/M Gerüstbau- und Verleih, Langgasse 7
Ein Gemeinderat liest im Auftrag der UBH-Fraktion eine Stellungnahme 
in Bezug auf den Gerüstbaubetrieb in der Langgasse vor. Ein Anwoh-
ner hat sich an die UBH gewandt und bittet darum, seinen Unmut auch 
dem Gemeinderat zu übermitteln. Der Anwohner fühlt sich durch den 
Gerüstbaubetrieb persönlich gestört und gibt Bedenken an bezüglich 
des Lärms, des gestörten Verkehrsflusses, des Schwerlastverkehrs und 
der optischen Auswirkungen in Bezug auf den Gestaltungsleitfaden im 
Altort.
Die UBH greift diese Bedenken auf und bittet um nachfolgende Be-
schlussfassung:
„Der Gemeinderat Hettstadt sieht Ansiedlung und Betrieb der H/M Ge-
rüstbau im Anwesen Langgasse 7 als unvereinbar mit der BauNVO und 
der Gestaltungssatzung der Gemeinde für den Ortskern vom 13. Sep-
tember 2023. Der Gemeinderat bittet die Bauaufsicht im Landratsamt 
Würzburg I der H/M Gerüstbau die Gewerbeausübung an dieser Örtlich-
keit zu untersagen.“
Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher erläutert, dass sich der Anwoh-
ner bereits selbst an die Verwaltung gewandt hat sowie weitere Anwoh-
ner ebenfalls Bedenken eingereicht haben. Aufgrund dessen wurde der 
Sachverhalt bereits durch die Bauverwaltung Hettstadt an das Landrat-
samt als Aufsichtsbehörde weitergeleitet. Es stellt sich die Frage, ob eine 
Nutzungsänderung bei diesem Grundstück vorgenommen wurde? Dies 

muss geprüft werden. Des Weiteren muss geprüft werden, ob es eine 
besondere Regelung zu den Emissionswerten gibt bzw. geben muss?
Die Langgasse liegt im Altort und ist als Mischgebiet ausgewiesen, daher 
darf dort ein Gewerbe betrieben werden. Gewerbliche Tätigkeiten kön-
nen üblicherweise zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr erfolgen. Die Straße 
muss dem Schwerverkehr standhalten können.
Nach der Gestaltungssatzung muss die Hofstelle erhalten bleiben, es 
dürfen keine Werbeschilder angebracht werden. Der Hauptsitz der ge-
nannten Firma ist in Estenfeld. Die Gemeinde kann die Nutzung als Ge-
werbefläche in der Langgasse nicht grundsätzlich untersagen.
Im Gremium ist man sich einig, dass aufgrund der bereits erfolgten 
Schritte durch die Verwaltung keine erneute Beschlussfassung nötig ist.
Die Rückmeldung der Bauaufsicht des Landratsamtes Würzburg muss 
abgewartet werden.

16.2 JUZ-Platz als Skateplatz
Ein Gemeinderat fragt im Auftrag der UBH-Fraktion nach, ob sich der Ge-
meinderat grundsätzlich für einen Skateplatz für die Jugendlichen ausspre-
chen würde? Der Gemeinderat möchte hierzu weitere Informationen.
Ob der JUZ-Platz hierfür geeignet ist, muss geprüft werden v. a. auch 
bzgl. des Emissionsschutzes. Der JUZ-Platz wird zudem von der Feuer-
wehr als Ausbildungs- und Übungsplatz genutzt, außerdem auch von 
den Vereinen als Festplatz. Evtl. wäre es sinnvoller, über einen anderen 
Standort nachzudenken.
Die Erste Bürgermeisterin gibt zu bedenken, dass aktuell u. a. die Dächer 
der Grillhütten massiv beschädigt wurden. Aufgrund des zunehmenden 
Vandalismus ist derzeit generell die Anschaffung zusätzlicher, kostenin-
tensiver Projekte gut zu überlegen.
Die Kosten für einen Skateplatz liegen bei über 30.000 €. Die Gemeinde 
kann hierfür nach dem aktuellen Stand (Sanierung JUZ, Sanierung Her-
zog-Hedan-Halle, grundhafte Straßensanierungen etc.) keine umfängli-
chen Mittel zur Verfügung stellen. Es wäre aber denkbar, sich über eine 
Förderung, z. B. über LEADER, zu informieren. Die Gemeinde ist Mitglied 
in der LEADER-Aktionsgemeinschaft, LAG Süd-West-Dreieck. Das Projekt 
könnte mit Frau Heller, der LEADER-Managerin, besprochen werden. 
Denkbar wäre auch eine Dirt-Bike-Bahn, die auch immer wieder von 
Jugendlichen angefragt wurde. Versicherungs- und Haftungsfragen sind 
vorab umfänglich zu klären.
Rollsportanlagen sind bis zu 20 % förderfähig, allerdings nur, wenn die-
se von einem Verein gebaut werden, informiert ein Gemeinderat. Dies 
könnte in einem Vereinsvorständetreffen besprochen werden.
Der Gemeinderat bedankt sich für die erste Rückmeldungen aus dem 
Gremium.

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus einge-
sehen werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten 
Gemeinderatssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden 
Mitteilungsblatt richtig gestellt.

UNSERE LEISTUNGEN:
Inspektion nach Herstellervorgaben an allen Fabrikaten // Reparaturen aller Art  //  
Kostenloser Hol- und Bring-Service im Umkreis von 5 KM // Klimaanlagenservice //  
AU/HU jeden Donnerstag // Anhängervermietung  // Unfallinstandsetzung // Reifenservice 
und Einlagerung // Motorradreparatur und Verkauf

Ihr zuverlässiger Meisterbetrieb für PKW und Zweirad aller Marken in Leinach.

HOFSTR. 6 // 97274 LEINACH // TEL. 0 93 64 / 8 02 55 57 // TERMIN PER WHATSAPP: 01 76 / 76 60 91 07

Offizieller Händler für:

F Ü R  A L L E  F R A G E N  R U N D  U M I H R  A U T O  U N D  Z W E I R A D  S I N D  W I R  G E R N E  H E L F E N D  U N D  B E R AT E N D  F Ü R  S I E  DA .

ANZEIGE
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Neue Kurse im
Kindergarten
St. Sixtus
Hettstadt

www.sariyoga.de

Hatha Yoga 50+
Donnerstag 02.10. bis 27.11.
(Pause 06.11.)
18:15 Uhr bis 19:45 Uhr
8 Einheiten á 90 Minuten

Hatha Yoga all bodies
Donnerstag 02.10. bis 27.11.
(Pause 06.11.)
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
8 Einheiten á 90 Minuten

Alle Yogakurse
können von der
gesetzlichen
Krankenkasse
bezuschusst

werden
(bis zu 80%).

Weitere
Informationen
und Anmeldung

über die
Homepage
möglich .

Unser Herz schlägt  
für den Bau!

www.keller-kiesel.de

Telefon: 09306 1232  |  info@keller-kiesel.de
Keller & Kiesel GmbH & Co. KG  |  Industriestraße 10  |  97249 Eisingen

Mauer- und 
Betonarbeiten
Sanierung und Restaurierung

Umbau
Neubau
Natursteinarbeiten

Anzeige Keller & Kiesel – 188 x 64 mm – 4C – www.agentur-walter.com

 - Gebäudereinigung -
- Gartenpflege - 
- Renovierung -
- Trockenbau -

- Kernbohrung -
- Umzug -

„Demenz geht auch anders - Lebensfreude trotzDEMenz" 
Am Samstag, 20. September, lädt die Praxis für Demenz & Therapie, Barbara Karger zu 
einem „Demenz geht auch anders“-Tag ins alte Rathaus nach Waldbüttelbrunn ein. 
Dort haben Gäste die Möglichkeit sich mit Profis aus Therapie, Prävention, Betreuung, 
Pflege und Beratung praxisnah und formlos auszutauschen, Ideen und Anregungen für 
den Alltag mit der Krankheit zu sammeln, Kraft zu tanken und gute Momente zu erleben. 
Unsere Gäste können einen ganzen Tag mit uns verbringen oder gezielt zu einem Thema 
ihrer Wahl vorbeikommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Willkommen sind interessierte Laien und Fachleute, Menschen mit einer demenziellen  
Erkrankung im Anfangsstadium ebenso wie deren Freunde und Angehörige.
Gerne mit Voranmeldung unter E-Mail: mail@barbarakarger.de oder spontan.

Programm:
10:00 Uhr 	 Gemeinsam frühstücken:  
	 Ernährung und Mahlzeiten bei demenziellen Erkrankungen
11:30 Uhr 	 Gemeinsam singen:  
	 Die Rolle von Musik im Rahmen der Demenztherapie
14:00 Uhr 	 Reden wir drüber:  
	 Offene Demenz-Sprechstunde mit der Gerontopsychologin  
	 Barbara Karger & Team
15:30 Uhr 	 Gemeinsam Tanzen:  
	 Bewegung, Nähe und Lebensfreude; Lebenselixier bei demenziellen 
	 Erkrankungen und Prävention die Spass macht
17:00 Uhr 	 Gemeinsam gute Momente gestalten:  
	 Genießen, Achtsamkeit und Krisenintervention im Alltag

In Kooperation mit dem Präventionsprogramm‚ Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen‘ der 
Blindeninstitutsstiftung können Sie im ganztägig geöffneten Demenzparcours (Auszüge) 
lernen Menschen mit Demenzerkrankungen besser zu verstehen und ihnen empathischer 
entgegenzutreten. Der Demenzparcours ist nicht geeignet für Menschen mit Demenz.
Infos unter: https://www.demenzwoche.bayern.de

Praxis für Demenz&Therapie  
Dipl. Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, Gerontopsychologie, Positive Psychologie, 
TRUST-Resilienztrainerin, Systemischer Coach, Gesundheitsmanagerin IHK, Trainerin in der 
Erwachsenenbildung, Klinik-Clown & Clown-Coach

Höchberger Str. 12 • Waldbüttelbrunn • Tel. 0931-46 77 110 • www.BarbaraKarger.de

Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige
am 23.09.2025 von 10:00 - 11:30 Uhr
Begegnungscafé für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige 

       am 23.09.2025 von 14:00 - 16:30 Uhr
Vortrag und Ausstellung zum Thema Demenz:

       “Laterne = Toilettenpapier” 
       am 25.09.2025 von 14:00 - 15:30 Uhr 

Veranstaltungsreihe im Rahmen der
bayerischen Demenzwoche 

Veranstaltungsort: 
Musterhaus Kürnach, Prosselsheimer Straße 16, 
97273 Kürnach
Weitere Informationen und Anmeldung:              
WIRKOMMUNAL, Barbara Büchner, 0931 80442-89 
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DER MARKTFÜHRER 
FÜR LICHTSTEUERSYSTEME

WIR SUCHEN DICH!
(M|W|D)

> MITARBEITER HAUSTECHNIK 
    (VOLL- ODER TEILZEIT)

www.malighting.de

WALDBÜTTELBRUNN

Witt Ihr Möbelmacher GmbH   Winterleitenweg 1    Kitzingen  09321 / 33 450
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ÖFFNUNGSZEITEN GASTSTÄTTE SPORTHEIM
Freitag, 12. September, und Freitag, 26. September,  

jeweils ab 18:30 Uhr (Terrasse geöffnet)

Wir freuen uns auf Euren Besuch!  
Das Sportheim-Team

Sportgemeinschaft  
Hettstadt e.V.

ABTEILUNG FUSSBALL
SPIELTERMINE
I. Mannschaft (Kreisklasse WÜ 1):
So.,	07.09., 15:00 Uhr: 	 SGH/SVG - ASV Rimpar II  
				    (in Hettstadt)
So.,	14.09., 15:00 Uhr: 	 TSV Güntersleben - SGH/SVG
So.,	21.09., 15:00 Uhr: 	 SGH/SVG - FC Würzbuger Kickers II  
				    (in Greußenheim)
Fr.,	26.09., 18:30 Uhr: 	 TSG Estenfeld - SGH/SVG

II. Mannschaft (A-Klasse WÜ 4):
So.,	07.09., 13:00 Uhr:	 SGH/SVG II - SV Birkenfeld II  
				    (in Hettstadt)
So.,	14.09., 13:00 Uhr:	 TSV Homburg II - SGH/SVG II
Do.,	18.09., 18:30 Uhr:	 SGH / SVG II - SV Unteraltertheim  
				    (in Greußenheim)
So.,	21.09.			   SPIELFREI
So.,	28.09., 15:00 Uhr: 	 (SG 1) Laudenbach/Himmelstadt -  
				    SGH/SVG II

ABTEILUNG KAMPFSPORT
KARATE SCHNUPPERKURS
Wann: 		  15.10.2025 bis 03.12.2025 jeden Mittwoch 
		  von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Wo: 		  Herzog-Hedan-Halle

Kosten: 40,00 € für 8 Unterrichtseinheiten (jeweils 90 min)  
inklusive Sportversicherung über den BLSV. Bei anschließen-
der Mitgliedschaft in der Karateabteilung der SG Hettstadt wird 
dieser Betrag auf den Spartenbeitrag angerechnet.

Unser Ziel: Traditionelles Karate ist für Jung und Alt gleicher-
maßen geeignet. Im Vordergrund steht nicht der Wettkampf, 
sondern die Freude an der Bewegung, Körperbewusstsein und 
die Vielseitigkeit dieser faszinierenden Sportart.

•	Förderung von Beweglichkeit, Körperkontrolle und Ausdauer
•	Hilfreich bei Rückenschmerzen durch gezielte Bewegungen
•	Erlernen effektiver Selbstverteidigungstechniken
•	Individuelles Training je nach persönlicher Fähigkeit
•	Möglichkeit zur Mitgliedschaft und Gürtelprüfung mit Ur-

kunde bei weiterem Interesse

Auf geht`s – anmelden und mitmachen!!!!!

Auch als Geschenkgutschein möglich!

Weitere Informationen und Anmeldung bei:
Siggi Kromer: E-Mail: corinnakromer@t-online.de 
Tel. 0176 - 53 27 91 82

Marina Kirchner: E-Mail: marina.kirchner@sg-hettstadt.de 
Tel. 0157 - 73 74 11 91

CHORABTEILUNG 
 ...bei uns turnen die Töne!
Singen wäscht den Staub des Alltags von der Seele und der 
Kehle! Du singst gern in Gemeinschaft, bist offen für viele Stil-
richtungen?

Komm vorbei und probier es aus: Immer montags um 19:45 
Uhr im Sportheim! Ferien ausgenommen.

Start im September: 	 Sonntag, 21.09., Wandertag 
				    Montag, 22.09., Probenbeginn

Neueinsteiger herzlich willkommen!

Kontakt: Inga Hansen, Chorleiterin (Tel. 0163 - 68 53 659)

Martha Winkel (Tel. 0176 - 31 64 54 33) oder

Monika Hommel (Tel. 01511- 59 52 019), Abteilungsleiterinnen

SPÖTTLEINSBERG-LAUF 2025: DRITTER LAUF MIT 
GROSSEM EINSATZ FÜR DEN GUTEN ZWECK
Bereits zum dritten Mal fand am 29.05. der Spöttleinsberg-
Lauf in Hettstadt statt. Bei bestem Laufwetter kämpften 131 
Läufer*innen in unterschiedlichen Altersklassen und über drei 
verschiedene Distanzen um die vorderen Plätze. Wie im Vor-
jahr auch wurden die Erlöse der Veranstaltung zu je gleichen 
Teilen an zwei gemeinnützige Initiativen gespendet. So konnte 
in diesem Jahr ein Spendenscheck in Höhe von 400 Euro an 
das Zeltlager der Kolpingsfamilie Hettstadt übergeben werden. 
Ebenfalls 400 Euro erhielt der bundesweit tätige Verein Her-
zenswünsche e. V., der schwerkranken Kindern und Jugendli-
chen lang ersehnte Wünsche erfüllt. 

Wir hoffen, dass am 14.05.2026 wieder viele von euch ihre 
Laufschuhe schnüren werden, um bei der dann vierten Auf-
lage des Spöttleinsberg-Laufs an den Start zu gehen. An die-
ser Stelle auch noch mal ein herzliches „Danke schön!“ an alle 
Helfer*innen und Unterstützer*innen sowie an die Sportge-
meinschaft Hettstadt.

Verena Dazian (rechts im Bild) vom Orga-Team des Spöttleinsberg-Laufs 
übergibt den Spendenscheck an Matthias Reichert, Sebastian Zorn und 
Jessica Nees (v. l. n. r.) von der Kolpingsfamilie Hettstadt. 
Foto: Susanna Pfisterer
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Wohner & Pfeiffer Immobilien
Dr.-Maria-Probst-Straße 1
97082 Würzburg
0931  99 17 40 50
info@wohner-pfeiffer.de
wohner-pfeiffer.de

s e i t  1 9 9 3
  Verkauf

  Vermietung

  Wertermittlung

  Mediation 
(Erbengemeinschaft)

PRIVATER  

HOF- UND  
KLEIDERFLOHMARKT 

für Erwachsene und Kinder  
mit Kaffee und Kuchen 

am Sonntag, 14.09.2025,
11:00 - 16:00 Uhr,

am Aussiedlerhof, Mädelhofer Weg 1.

F L O H M A R K T

 

Wir sind eine Familie mit 2 Kindern, Nichtraucher,  
beide berufstätig und SUCHEN ein Haus oder 
4-Zimmer-Wohnung zur Miete in Hettstadt.

Idealerweise mit Terrasse oder Garten.

Wir sind zuverlässig, verantwortungsvoll und  
freuen uns über Tipps oder Angebote. 

Tel. 0163 - 71 90 740 oder Tel. 0163 - 71 90 698

Bund Naturschutz e.V. 
Ortsgruppe Hettstadt

 
MONATSTREFFEN
Unser nächstes Monatstreffen findet am Donnerstag, 11. Sep-
tember, um 19:30 Uhr, im Ökohaus, (Greußenheimer Straße) 
in der Kleintieranlage „Tollbaum“, statt. Alle Mitglieder und 
auch interessierte Hettstadter*innen sind herzlich eingeladen.

KINDER UND JUGENDGRUPPE
Das nächste Treffen der Kinder- und Jugendgruppen ist am 
Samstag, 27. September, von 10:00 bis 12:30 Uhr.

Thema: Pilze – essbar oder nicht?

Treffpunkt: Ökohäuschen

Ansprechpartnerin für die Kinder- und Jugendgruppen:
Petra Staus, Tel. 0170 - 81 44 101

Unabhängige - Bürger  
Hettstadt

 
NÄCHSTE SITZUNG
Liebe Mitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere nächste Sitzung findet am Donnerstag, 4. September, 
um 20:00 Uhr im Restaurant La Cantina statt.

Interessierte sind gerne willkommen.

Andreas Sauer, Schriftführer

Leserfoto: Andreas Ossig

ANZEIGEN
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Ortsverband 
Hettstadt

MONTAG
15.09.2025
14:00 - 16:30 UHR

E n d s p u r t  S o m m e r f e r i e n

SPIELENACHMITTAG 
AM JUZ

H e t t s t a d t ,  G r u n d we g  1b

BOBBY-CAR-RENNEN

LEBENDES BRETTSPIEL

XXL-DART RIESE
N-JENG

ADOSENWERFEN
Zur Stärkung 

gibt es 

LOLLY-WAFFELN 
und kühle Getränke.

Zur Info: Es handelt sich hierbei um keine politische Veranstaltung sondern um ein Kinderferienprogramm.
Jüngere Kinder können gerne auch mit Eltern vorbei kommen.

Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! Euer CSU-Besenstammtisch

Kinderhilfswerk 
Sri Lanka

 
NEUWAHL DER VORSTANDSCHAFT BEIM 
KINDERHILFSWERK SRI LANKA
Mit einem traditionellen „Ayubowan“, was wörtlich übersetzt 
„langes Leben“ heißt, begrüßte die erste Vorsitzende Mali 
Weidner die anwesenden Mitglieder und blickt auf eine inzwi-
schen 15 Jahre dauernde Vereinsgeschichte zurück. Mali be-
dankte sich für die vielen Spenden, die es in dieser Zeit ermög-
lichten, notleidenden Kindern und deren Familien zu helfen. 
Unterstützt wurden unter anderem Waisenhäuser. Ein eigener 
Kindergarten konnte gebaut werden, der jährlich bis zu 30 Kin-
dern einen Start in ein „normales“ Leben ermöglicht.

Der zweite Vorstand, Alfred Dengel, wür-
digte die Leistung des Gründungsmitglie-
des und langjährigen Schriftführers, Hel-
mut Grössl, der aus eigenem Wunsch aus 
der Vorstandschaft ausscheidet. Hervor-
zuheben sind dessen fachlichen Kennt-
nisse und seine exakten Einschätzungen, 
die für die Vereinsarbeit wegweisend 
waren. Nach eigenen Angaben bleibt Hel-
mut Grössl dem Verein als aktives Mit-
glied erhalten.

Helmut Grössl bei der Verabschiedung

Bei der Wahl des Vorstandes konnten Mali Weidner als ers-
te Vorsitzende, Alfred Dengel als zweiter Vorsitzender, Irm-
gard Bader-Herold als Schatzmeisterin und Michael Herold 
als Schriftführer bestätigt werden. Ebenfalls bestätigt wurde 
Beate Karl als stellvertretende Schatzmeisterin, neu gewählt 
wurde Anja Baunach als stellvertretende Schriftführerin. Ves-
na Dengel und Maria Siedler wurden weiterhin als Kassenprü-
ferinnen bestellt.

v.l.n.r. Michael Herold, Irmgard Bader-Herold, Beate Karl, Vesna Dengel, 
Maria Siedler, Mali Weidner, Anja Baunach, Alfred Dengel

Fotos: Alfred Dengel

Das „Kinderhilfswerk Sri Lanka“ wird auch in den nächs-
ten Jahren Spenden gegen die Kinderarmut in Sri Lanka 
sammeln und freut sich über jede Unterstützung.

Michael Herold (Schriftführer)

 
BESENSTAMMTISCH
Zum nächsten CSU-Besenstammtisch treffen wir uns am  
Mittwoch, 10. September, um 20:00 Uhr, in der Gaststätte 
"La Cantina" in der Herzog-Hedan-Halle.

Herzliche Einladung an alle, die kommunalpolitisch interessiert 
sind oder einfach auch nur Lust auf nette Gespräche haben.

Euer CSU-Ortsverband Hettstadt und die CSU-Besen

Bündnis 90 / 
die Grünen

 
OFFENES TREFFEN BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Nach unserem erfolgreichen ersten Treffen wollen wir uns am 
Mittwoch, 10. September, um 19:00 Uhr, erneut in der Gast-
stätte "La Cantina" treffen, um über aktuelle Themen, eure 
Wünsche und Ideen für Hettstadt, insbesondere den ÖPNV 
in Hettstadt, und natürlich auch über die Kommunalwahl zu 
sprechen.
Kommt gerne vorbei, wenn ihr Interesse an grüner Politik in 
Hettstadt habt!
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Getränke Wolf
der freundliche Getränkemarkt

Öffnungszeiten: 
Mo - Do 15-19 Uhr, Fr 13-19 Uhr, Sa 9-16 Uhr

 Kirchgasse 9,  97265 Hettstadt
Tel. 0931- 46 23 50     Mobil: 01520 - 286 76 67 

E-Mail: getraenke@schlosserei-k-wolf.deE-Mail: getraenke@schlosserei-k-wolf.de

Seit 1956 im Dienste der Kunden 
„ Kauft im Ort - Fahrt nicht fort “

Öffnungszeiten: Freitag von 15-18 Uhr und  Samstag von 9-12 Uhr 
Bestellungen jederzeit per Telefon/WhatsApp möglich

Ringstraße 8 ○ 97265 Hettstadt ○ Tel. 0151-14 93 94 42 

Jetzt bewerben!

Neugestaltung & Pflege
Pflasterarbeiten

vinzenz-wuerzburg.de
0931 386 58 770

SERVICE FÜR IHREN

GARTEN
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bosembo 
Eine-Welt-Verein

 

ÖFFNUNGSZEITEN EINE-WELT-LADEN
Dienstag I Donnerstag I Freitag          9:00 - 12:00 Uhr 
Samstag                                                     9:00 - 11:30 Uhr

www.bosembo-hettstadt.de

 
FAIR HANDELN – VIELFALT ERLEBEN

Vom Freitag, 12., bis Freitag, 26. 
September, findet die Faire Woche  
unter dem Motto „Fair Handeln – 
Vielfalt erleben“ statt. Beleuchtet 
werden die verschiedenen Facetten 
des Fairen Handels.

Vielfalt macht unser Leben bunt, abwechslungsreich und inter-
essant. Aber Vielfalt macht unser Überleben auch erst möglich. 
Ob es die biologische Vielfalt ist, die Vielfalt einer Gesellschaft 
oder ein breites Netzwerk von Akteuren - all das ermöglicht es 
uns, in verschiedenen Lebensräumen zu leben, zu wirtschaften 
und Herausforderungen zu meistern.

Dass Vielfalt im Fairen Han-
del eine große Rolle spielt, 
zeigt sich an vielen Stellen. 
Angefangen bei der großen 
Produktvielfalt, die unser Le-
ben bereichert. Kaffee, Tee 
und Schokolade kennen alle. 

Aber wie sieht es aus mit bunten Kartoffelchips, Notizbüchern 
aus Elefantenmist oder Hängematten? Die Faire Woche lädt 
zum Entdecken ein!

Was wäre der Faire Handel ohne das vielfältige Engagement un-
zähliger Menschen? Ob in Weltläden, in Fair Trade Towns, in Kir-
chengemeinden oder Stadtverwaltungen – an vielen Orten setzen 
sich Menschen haupt- oder ehrenamtlich dafür ein, den Fairen 
Handel bekannter und größer zu machen. Und für eine vielfältige 
Gesellschaft, was in dieser Zeit von großer Bedeutung ist.

Beim Aktionstag am Samstag, 20. September, kann rund um 
den Weltladen bosembo im Rahmen des „Bunten Marktes“ 
die Vielfalt des Fairen Handels entdeckt werden. Lassen Sie 
sich überraschen und feiern den Mehrwert der Vielfalt in der 
Fairen Woche. Neben einem Rezeptheft gibt es Probieraktio-
nen und ein Quiz. Lassen Sie sich überraschen!

Die Vorstandschaft

Gartenteam  
Mehrgenerationengarten 
Klaus Gottschlich, Naturschutzbeauftragter des Gemeinderates und 
Andrea Rothenbucher, 1. Bürgermeisterin        E-Mail: rathaus@hettstadt.de

 
BUNTER HERBSTMARKT  
IM MEHRGENERATIONENGARTEN
Am Samstag, 20. September, von 10:00 -12:00 Uhr, laden wir 
zum „Bunten Herbstmarkt“ in den Mehrgenerationengarten ein.

Neben dem Marmeladentauschmarkt (siehe Anzeige) gibt es 
bei uns wieder kleine kulinarische Kostproben aus dem Gar-
ten und wie immer einen musikalischen Auftritt der Kinder 
aus dem Sixtus-Kindergarten.

Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag und auf viele Besucher.

Das Team des MGG

HETTSTADTER
MARMELADENKOMP(L)OTT

100%EIGENEMARMELADE

Fruchtige Komplizen aus Hettstadts Küchen

20.09.2025
10 - 12 Uhr

Bring deine
selbstgemachte
Marmelade mit
und tausche
sie gegen eine
andere!

Mehrgenerationengarten
Hettstadt

Adresse

Tauschmarktin Hettstadt

 

Wir, älteres Ehepaar, 
SUCHEN UNTERSTÜTZUNG  

für unseren Haushalt in Hettstadt.

Stunden und Tage nach Absprache.  
Sie erreichen uns unter Tel. 0173 - 93 11 215

ANZEIGEN
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Vereine und Verbände Hettstadt

Kolpingsfamilie 
Hettstadt

 
ERNTEDANKFEIER
Die Kolpingsfamilie lädt herzlich zur Erntedankfeier am Sonn-
tag, 28. September, um 18:00 Uhr, im Mehrgenerationengar-
ten an der Schule ein. Anschließend lassen wir den Abend mit 
einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Das Kolpingzeltlager Hettstadt fand in diesem Jahr in der ers-
ten Sommerferienwoche für Kinder im Alter zwischen 9 und 
14 Jahren auf dem Zeltplatz in Rappershausen statt. Eine Wo-
che lang begaben sich knapp 60 Kinder und 20 Betreuer sowie 
Betreuerinnen auf Seereise zur verfluchten Isla Rappershau-
sen, um die verlorenen Seelen der verstorbenen Piratenmann-
schaft zu befreien und das Schiff Kenterprise wieder auf Vor-
dermann für die Heimreise zu bringen.

IMPRESSIONEN AUS DEM ZELTLAGER 
Nachdem die Kinder am Montag fleißig ihre bei einem Land-
gang gefundenen Segelfetzen zu Flaggen mit kreativen Zelt-
namen umfunktioniert hatten, begaben sich die mutigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Abend zu einer Nacht-
wanderung in den Seelenwald. Da es den tapferen Mädchen 
und Jungen leider nicht gelang, in dieser Nacht die verfluchten 
Seelen der verstorbenen Piratencrew zu befreien, konnten sie 
dies bei einem Rollenspiel am Dienstag nachholen, indem sie 
verschiedene Aufgaben meisterten, Gegenstände den richti-
gen Personen überreichten und Kartenstücke sammelten. Be-
vor es dann am Donnerstag auf Schatzsuche ging, mussten die 
Kinder am Mittwoch verschiedene Stationen für ihren Piraten-
pass absolvieren. Zusätzlich wurden an zwei Tagen verschiede-
ne Workshops angeboten, etwa Piratenschiff bauen, Tanzen, 
Überfalltraining und Basteln. Für den Abschlusstag bereitete 
die Zeltgruppen verschiedene Spiele vor, etwa „Klein gegen 
Groß“ und „Herzblatt“, die allen Spaß machten und für einige 
Lacher sorgten. Täglich galt es Quizfragen zu beantworten - 
hierfür gab es dann am Samstag Tombolapreise für jedes Kind. 
Bei wechselhaftem Wetter hatten alle viel Spaß am Lagerfeuer 
beim Singen von Zeltlagerliedern und Braten von Stockbrot so-
wie bei zwei fetzigen Zeltlagerdiscos mit Cocktail- und Snack-
bar. Auch die Spielekiste mit verschiedenen Ballspielen, Diabo-
los, Jongliertellern, Bögen, Brett-, Karten- sowie Würfelspielen 
fand wieder viele begeisterte Nutzer. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wurden die komplette Woche mit leckerem 
Frühstück, Mittag- und Abendessen, Nachspeisen sowie klei-
nen Snacks, wie etwa Äpfeln oder von den Eltern gespendeten 
Kuchen verwöhnt.

Das Team des Kolpingzeltlagers 
Hettstadt bedankt sich herzlich 
bei Jürgen Golla für Honigspen-
den aus eigener Imkerei, bei 
den Hettschter Häracha für 
Saftspenden sowie bei Kneipp 
und dm Unterdürrbach für 
Tombola-Spenden. Ebenfalls 
geht ein großes Dankeschön an 
Christian Schubert sowie Franz 
Löser für den Transport des 
Gepäcks der Teilnehmer sowie 
des kompletten restlichen Zelt-
lagermaterials.

Danke an das Überfälleteam aus Mitgliedern der freiwilligen 
Feuerwehr Hettstadt und ehemaligen Zeltlager-Teilnehmern, 
die den Kindern einen aufregenden Überfall beschert haben.

Fotos: Kolpingsfamilie

Zusätzlich wollen wir uns in diesem Jahr beim Team des Spött-
leinsberg Laufs bedanken, die uns mit einer großzügigen Spen-
de bedacht haben, von der wir für das nächste Jahr neue Spiele 
für unsere Spielekisten anschaffen werden.

Ganz besonders möchten wir uns bei allen ehrenamtlichen 
Helfern, dem grandiosen Küchenteam und den Betreuerinnen 
sowie Betreuern bedanken, die das Zeltlager jedes Jahr berei-
chern und mitverantwortlich für eine ausgelassene Stimmung, 
ein harmonisches Miteinander und eine Woche voller Spiel 
und Spaß sind, welche allen Beteiligten immer lange in Erin-
nerung bleibt.

Infos zum nächsten Kolpingzeltlager gibt es im Mai Mitteilungs-
blatt 2026, weitere Impressionen finden Interessierte auf un-
serer Homepage unter www.kolpingzeltlager-hettstadt.de

Werbenetzwerk  
Hettstadt

 
UNTERNEHMERSTAMMTISCH
Liebe Gewerbetreibende,
der ursprünglich geplante Herbst-Unternehmerstammtisch 
am Freitag, 26. September 2025, entfällt.

Terminvormerkung: 
Wir treffen uns am Freitag, 14. November, zum nächsten  
Unternehmerstammtisch, diesmal dann bei Soleo aktiv. 

ANZEIGE



30 	 Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   September 2025

ANZEIGE

Tickets unter: www.kulturscheune-hoechberg.de oder in der Bibliothek Markt Höchberg
kulturscheune höchberg, Wallweg 3, 97204 Höchberg @kulturscheunehoechberg

19.10.2025 - South West Oldtime All Stars
Konzert - „100 Jahre Louis Armstrongs Hot5“

25.10.2025 - JZ James Trio
Konzert - Blues

Bleibe immer auf dem neuesten Stand und melde dich online für den Newsletter an!

18.10.2025 - „10 vor 8“
Improtheater

16.10.2025 - „John Lennons letzte Jahre“
Musik. Lesung mit Achim Amme

27.09.2025 - Black Velvet Band
Konzert - Irish Folk

24.10.2025 - Simon Pearce
Stand Up Comedy - „Hybrid“

21.09.2025 - Franziska Wanninger
Kabarett - „Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an“

26.09.2025 - Blue Friday Jazzlounge
Jazz - „Inside Colours“

28.09.2025 - Der Grüffelo
Kindertheater - Pohybs und konsorten

15.11.2025 - Holger Paetz
Kabarett - „Auch Veganer verwelken“
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             Mitteilungen der Gemeinde GreußenheimMitteilungen aus der Gemeinde

Greußenheim 

FERIENPROGRAMM 2025
In der ersten Ferienwoche fand wieder unser Ferienprogramm in Greußenheim statt. Viele tolle Angebote, 
die unsere Vereine und Organisationen für unsere Kinder vorbereitet hatten. 

Los ging es am Abend des ersten Ferientages mit den Faschingsfreunden, gefolgt in der Woche von Natur-
wärts, dem Obst- und Gartenbauverein zusammen mit dem Bund Naturschutz, dem Breitensport des SVG 
am Mittwoch und der Abteilung Tennis des SVG am Donnerstag und der Bürgermeisterin. Den krönenden 
Abschluss machten die Wiesenliebe und unsere Imker. Es wurden sogar kleine Rekorde bei den Teilneh-
merzahlen erzielt, auch wenn aufgrund des Wetters die Regenjacke rausgeholt und auch kurzfristig umor-
ganisiert werden musste, waren die teilnehmenden Kinder absolut begeistert. 

Der Obst-und Gartenbauverein und der Bund Naturschutz möchte sich herzlich bei der Firma Moritz Holz-
bau für die Holzspende bedanken und bei Rudi Wolpert, der das Holz für die Nistkästen zugeschnitten 
hat. Auch wir möchten uns nochmals bei allen bedanken, die dieses erlebnisreiche Programm möglich 
gemacht und den Kindern einen tollen Ferienstart bereitet haben.

Karin Kuhn

Erste Bürgermeisterin

Fotos:  S. Pöschel, A. Westerwelle, S. Kuhn, S. Heunisch, E. Freudenberger, C. Hirschmann, K. Kuhn, H. Rodenburg
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Das Rathaus Greußenheim ist vom Montag, 25. August, 
bis Montag, 15. September 2025 nicht besetzt. 

Sie erreichen die Bürgermeisterin wie gewohnt unter 
Tel. 0151 -  51 76 27 28.

AKTUELLE   
INFORMATIONEN

Nachrichten aus dem Rathaus
 

SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTERIN 
KARIN KUHN: 

Dienstags: 17:30 – 19:30 Uhr
außerhalb der Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

ERREICHBARKEIT DES BAUHOFES GREUSSENHEIM 
(MIT WASSERVERSORGUNG) IN NOTFÄLLEN
Der Bauhof Greußenheim ist in Notfällen (insbesondere an den 
Wochenenden) unter folgender Telefonnummer erreichbar: 
Tel. 09369 - 98 16-14. Der Notruf wird entsprechend an den 
Bereitschaftsdienst umgehend weitergeleitet. 
Um Kenntnisnahme und Vormerkung wird gebeten. 

DEFEKTE STRASSENLATERNEN IM ORTSGEBIET
Bitte melden Sie defekte Straßenlaternen oder 
sonstige Schäden an den Laternen unter der An-
gabe der Laternennummer und des genau Stand-
ortes direkt an 

https://energieportal.bayernwerk.de/schadensmelder/ 
reporting/09679141

PERSONALAUSWEIS, REISEPASS & KINDERAUSWEIS
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der computertechnischen 
Voraussetzungen Ausweise (PA, RP, KA) nur in der VGem Hett-
stadt (Rathaus Hettstadt) und nicht im Rathaus Greußenheim 
beantragt werden können! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
das Einwohnermeldeamt im Rathaus in Hettstadt. 

 
JUBILÄUM ZUM 35. BACKHÄUSLESFEST  
IN GREUSSENHEIM
In diesem Jahr dürfen wir unser traditio-
nelles Backhäuslesfest zum 35. Mal feiern. 
Das freut uns sehr, denn auch wenn wir  
2 Jahre Coronapause machen mussten, 
war und ist unser Backhäuslesfest ein 
Anziehungspunkt für viele Gäste aus nah 
und fern. Wir freuen uns darauf, dieses 
Jahr mit allen Gästen zu feiern und un-
sere beliebten Schmankerl anbieten zu 
können: 

Freuen Sie sich auf fränkischen Feder-
weißen (rot und weiß) - Bier und alkohol-
freie Getränke - warmen Glumbebloatz 
- warmen Zwiebelbloatz (nur freitags 
und sonntags) - Käsespezialitäten - Hä-
cker- und Käsestangen - Pommes frites 
und natürlich unsere fränkischen Spezi-
alitäten zum Mittags- bzw. Abendtisch:

Am Donnerstag, 2. Oktober, ab 17:00 Uhr
•	Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat

Am Freitag, 3. Oktober, ab 11:00 Uhr
•	Rindfleisch mit Meerrettich und Preiselbeeren,
•	Gemüsefrikadelle mit versch. Beilagen
•	Fischspezialitäten wie Lachsforellenfilet, Calamari,
•	geräucherte Forelle, Backfisch-Brötchen u. a.

Am Samstag, 4. Oktober, ab 17:00 Uhr
•	Schäufele mit Kartoffelsalat
•	Knöchle mit Sauerkraut
•	Gemüsefrikadelle und Fischspezialitäten

Am Sonntag, 5. Oktober, ab 11:00 Uhr
•	Rinderbraten mit Kartoffelklößen und Blaukraut
•	Gemüsefrikadelle mit versch. Beilagen
•	Fischvariationen wie Lachsforellenfilet, Calamari,
•	geräucherte Forelle, Backfisch-Brötchen u. a.

HIGHLIGHTS DES KULTURHERBSTES  
UND KUNST UND KULTUR IN GREUSSENHEIM

In diesem Jahr feiern wir ein Doppeljubiläum: 
•	35 Jahre Backhäuslesfest Greußenheim und
•	35 Jahre Kulturherbst des Landkreises Würzburg.

Dazu beginnen wir bereits am 
•	Freitag, 5. September, ab 18:00 Uhr mit dem  

Musikalischer Brünnlesschoppen unseres Musikvereins
•	am Sonntag, 21. September, 9:30 Uhr, das literarische 

Sektfrühstück für Frauen  
(Anmeldung über die KÖB erforderlich)

•	am Sonntag, 28. September, geht es auf Rundgang,  
nach endgültiger Fertigstellung der Riesenwippe durch 

den Waldwichtelweg mit Vorstellung der neuen Broschüre 
„Dorf der Wege“ und anschl. Sonnenschoppen am Ende des 
Wochenendgebiets

•	ebenfalls am Sonntag, 28. September, um 18:00 Uhr, fin-
det ein Vortrag zum Thema „500 Jahre Bauernkrieg in und 
um Greußenheim“, von Thomas Rützel, im Pfarrheim statt. 

•	zum 35. Male feiert Greußenheim sein beliebtes Backhäus-
lesfest 2025 von Donnerstag, 2., bis Sonntag, 5. Oktober,

•	und präsentiert seine offenen Höfe am Freitag, 3., und 
Sonntag, 5. Oktober, 

•	den Abschluss des Kulturherbstes in Greußenheim bilden 
die Greußenheimer Musiktage am Sonntag, 12. Oktober, 
mit einem Atelierkonzert des beliebten Duo GrandiOs. 

Auf alle Veranstaltungen freuen wir uns sehr gemeinsam mit 
den Organisatoren und hoffen auf viele interessierte Besucher.

Ihre / Eure Karin Kuhn 

Erste Bürgermeisterin

Fotos:Gemeinde
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             Mitteilungen der Gemeinde Greußenheim

Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN 
DONNERSTAG, 25. SEPTEMBER,

um 19:00 Uhr im Pfarrheim Greußenheim

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine festzulegen. 
Bitte beachten Sie hierzu die öff entlichen Aushänge.
Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der Verwal-
tung und besuchen Sie den öff entlichen Teil der Sitzungen. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch!

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG 
VOM 31. JULI 2025

2. Informationen aus der Verwaltung

2.1 Informationen aus dem Kinderhaus zum Ende des Kindergartenjahres
2025 werden 22 Kinder eingeschult. Im September 2025 kommen jedoch 
nicht annähernd so viele Neuanmeldungen im Kinderhaus an. Aus die-
sem Grunde wird die Gemeinde im Jahr 2025/2026 eine Kleinkindgrup-
pe (1 - 2,5 Jahre) haben, eine Übergangsgruppe (2,5 - 4 Jahre) und zwei 
bestehende Regelgruppen (3 - 6 Jahre). Frau Bördlein (Kindergartenauf-
sicht) hat am 18. Juli 2025 dieses Konzept zusammen mit den Räumen 
genehmigt und die Betriebserlaubnis dafür gegeben. Betriebsbedingte 
Kündigungen wird es nicht geben.
Die Leiterin des Kinderhauses, Frau Jeannie Akifoglu, gibt einen Sach-
standsbericht zum Ende des Kindergartenjahres und zu dieser Situation. 
Auch in den umliegenden Gemeinden sind die Neuanmeldungen rück-
läufi g. 
In zwei Elternabenden (Kita und Regelgruppen) wurde den Eltern die 
Aufteilung der Kinder für die neue Übergangsgruppe bekannt gegeben. 
Von den Eltern kamen keine Einwände. 
Mit den Schulkindern zusammen sind es ab September ca. 110 Kinder 
im Kinderhaus.
15 Kinder werden eingeschult. 
Es liegt eine Anfrage vor, ob es im Kinderhaus gewünscht ist, wöchentli-
che Vorlesestunden durch eine Bürgerin aus Greußenheim ehrenamtlich 
zu geben. Frau Akifoglu bejaht dies und freut sich über das Engagement.
Frau Akifoglu informiert über den aktuellen Stand des Hundes im Kin-
derhaus und der geplanten Ausbildung zum Therapiehund.
Es wird nachgefragt, ob eine weitere Abfrage zum Aufenthalt des Hundes 
im Kinderhaus bei den „neuen“ Eltern gemacht wird. Dies bejaht Frau 
Akifoglu und teilt mit, dass dies immer bei Neuanmeldungen durchge-
führt wird. Sollte das Kind oder die Eltern dies nicht wünschen, wird die-
ses Kind an den gemeinsamen Stunden mit dem Hund nicht teilnehmen. 
Alle Eltern wurden nochmals schriftlich informiert. Dies ist auch doku-
mentiert und hinterlegt. 
Ein gemeinsamer Ausfl ug im Wald kam bei allen positiv an. Es wurden 
Regeln zum Umgang mit dem Hund aufgestellt. 
Frau Akifoglu wird eine Fortbildung zur tiergestützten Pädagogik absol-
vieren. Die geplante Ausbildung zum Therapiehund wird nicht erfolgen. 
Diese ist auch nicht notwendig. Nicht der Hund, sondern der Mensch 
muss geschult werden. 

Aktuell wird ein Hygiene-Konzept erstellt. Hier werden die regelmäßigen 
Tierarztbesuche, Entwurmung, Ausschluss von Krankheiten, Versiche-
rungen, Besuch der Hundeschule – hier kann durch die Trainerin eine 
Bescheinigung ausgestellt werden - wenn dies gewünscht wird, etc. do-
kumentiert. Dies muss dem Landratsamt vorgelegt werden. Frau Börd-
lein (Kindergartenaufsicht LRA) ist hier involviert und hat dies genehmigt. 

3. Informationen der Bürgermeisterin

3.1 Regionalbudget "Boulebahn"
Die Erste Bürgermeisterin informiert, dass der Vereinsring den Zuschlag 
für die Boulebahn erhalten hat. 80 % der Kosten werden über das Re-
gionalbudget der Allianz Waldsassengau übernommen. Die Boulebahn 
wird am Ende des Spielplatzes Point entstehen. Der Verwendungsnach-
weis muss bis Ende September erfolgen.

4. Betriebsführung durch die Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg
In der Sitzung vom 21.07.2016 wurde bereits eingehend darüber disku-
tiert, aus der staatlichen Beförsterung evtl. auszutreten und der Beförs-
terung über die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) beizutreten.
Mitglieder der FBG einschließlich Vorstand und Förster sind anwesend 
und verdeutlichen den Ablauf bzw. geben Auskunft über Betriebslei-
tung, -ausführung (Beförsterung) und der Hiebsätze (Kosten).
Herr Mayr (Förster) stellt anhand einer Präsentation die FBG vor:
Die Vereinsziele sind u. a. "Die Erhaltung und Förderung des privaten 
und kommunalen Waldbesitzes" und "die Stärkung der Marktposition 
unserer Mitglieder". Dabei werden die Mitglieder mit Beratung, Einsatz-
leitung, Holzverkauf oder mit der Vermittlung von Material oder Unter-
nehmern unterstützt. 
Die FBG ist ein Zusammenschluss privater und kommunaler Waldbesit-
zer in Form eines wirtschaftlichen Vereins. Das Geschäftsgebiet befi ndet 
sich im Landkreis Würzburg. Sie kooperieren mit dem Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF) und der 
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Unterfranken (FVU). In den Wäldern 
im westlichen Landkreis dominiert die Buche, im Süden die Eiche, die 
Kiefer wo Sandböden vorherrschen (Sommerhausen). Der Landkreis 
Würzburg zählt mit dem Landkreis Schweinfurt und Kitzingen zum 
Wuchsgebiet "Fränkische Platte". Die Böden bestehen meist aus Mu-
schelkalkverwitterung mit mehr oder weniger mächtigen Lössaufl agen. 
Letztere ist entscheidend für die Fruchtbarkeit der Böden. Das Klima ist 
warmtrocken mit ausgeprägter Sommertrockenheit. Seit den Dürren ab 
dem Jahr 2018 sterben teils großfl ächig v. a. Altbuchen ab.  
Zurzeit zählt die FBG rund 400 Mitglieder mit einer Waldfl äche von circa 
7.000 ha, wovon ca. 6.000 ha der Kommunalwald stellt. Dabei werden 
rund 12.000 fm Holz im Kalenderjahr für die Mitglieder vermarktet. Die 
Ziele sind dabei die Erhaltung und Förderung des privaten und kommu-
nalen Waldbesitzes und die Stärkung der Marktposition der Mitglieder. 
Den Mitgliedern werden professionelle Unterstützung bei der nachhal-
tigen Bewirtschaftung und Pfl ege des Privat- und Kommunalwaldes ge-
boten. Hier reicht das Angebot von einer einfachen Beratung bis hin zur 
Übernahme aller Tätigkeiten mittels Waldpfl egevertrag.
Neben den 28 kommunalen Waldbesitzern sind die restlichen Mitglieder 
Privatwaldbesitzer – hiervon 42 aus Greußenheim. Die Unterstützung 
dieser, vor allem im Holzverkauf, ist eine Kernaufgabe der FBG. 
Es wird in der FBG eine Fläche von 1.800 ha Wald bewirtschaftet.
• Umsetzung von Maßnahmen im Wald 

(Waldumbau, Verkehrssicherung)
• Holzverkauf
• Förderung (Bayerische Förderungen in Waldumbau und Vertrags-

naturschutz, aber auch Bundesförderungen wie klimaangepasstes 
Waldmanagement Plus oder Europäische Förderungen wie AIP-Agri)

• Öff entlichkeitsarbeit (Waldpädagogik, Waldbegänge, Gemeinderats-
sitzungen, Märkte und Messen)

• Waldfl urbereinigungen (Hilfestellung für Kommunen, Privatwaldbe-
sitzer und das Amt für Ländliche Entwicklung)

• waldähnliche Strukturen wie Ruhewälder, Waldkindergärten, Wald-
klassenzimmer,

• Kontrollen von Straßenbäumen innerhalb des Gemeindegebiets. 

Die Kosten für die Beförsterung für einen Waldpfl egevertrag liegen bei 
44,44 €/ha/Jahr – 283 ha Wald in Greußenheim.
Dies sind 12.576,52 € für die Gemeinde Greußenheim.
Der Mehrbelastungsausgleich in Höhe von ca. 5.000 € vom Staat seit 
zwei Jahren kommt den Kommunen zugute, z. B. für Klimaangepasstes 
Waldmanagement.

Bitte Klarstellung zu Punkt 2.1 
auf der nächsten Seite beachten !
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Richtigstellung zum Protokoll aus der Gemeinderatssitzung 
Greußenheim vom 31.07.2025,

TOP 2.1. „Informationen aus dem Kinderhaus zum Ende des Kindergartenjahres“
veröff entlicht im Mitteilungsblatt der VG Hettstadt (Ausgabe September 2025)

Im genannten TOP wurde in der Sitzung durch die Kindergartenleitung ausge-
führt, die Kindertagesstättenfachaufsicht des Landratsamtes Würzburg – Frau 
Ursula Bördlein – sei in die Mitnahme eines Hundes in der Kindertageseinrich-
tung eingebunden gewesen und habe dies genehmigt.

Diese Aussage ist, lt. Rückmeldung des Landratsamtes, nicht zutreff end.

Folgende Klarstellung bitten wir zu beachten:

Eine Genehmigung durch das Landratsamt wurde nicht beantragt und auch nicht 
erteilt. Die Entscheidung über die Anwesenheit eines Hundes im Bürobereich der 
Einrichtung obliegt allein dem Träger. Das Landratsamt Würzburg hatte lediglich 
über das Vorgehen beraten und darüber informiert, welche Unterlagen erforder-
lich wären, falls ein Antrag für den Einsatz des Hundes als Kindergartenhund ge-
stellt werden sollte. Mit dieser Vorgehensweise wäre das LRA einverstanden. Ein 
solcher Antrag auf Genehmigung liegt jedoch bislang nicht vor.
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Die Entscheidung zum Beitritt der FBG wird in der kommenden Sitzung 
getroffen.

5. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur frühzeitigen  
Beteiligung der Bürger und der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 1 BauGB Bebauungsplan "Ortsrand Leinacher Straße"
Der Gemeinderat Greußenheim hat in seiner Sitzung am 08.07.2022 ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Ortsrand Lei-
nacher Straße“ gefasst. Um den Vorgaben gem. § 8 Abs. 2 BauGB Rech-
nung zu tragen wurde in der Sitzung vom 18.01.2024 die Aufstellung der 8. 
Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Greußenheim beschlossen. 
Die Unterlagen des Vorentwurfs zum Bebauungsplan „Ortsrand Lei-
nacher Straße“ waren mit Stand vom 16.01.2025 gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB in der Zeit vom 10.02.2025 bis zum 14.03.2025 auf der Home-
page der Gemeinde Greußenheim sowie über die Verknüpfung des Zen-
tralen Landesportal für die Bauleitplanung Bayern einzusehen. 
Die nach § 3 Abs. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen lagen in diesem 
Zeitraum auch in der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt, Rathausplatz 
2, 97265 Hettstadt, während der allgemeinen Dienststunden (Mo - Fr. 
08.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich auch am Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr) zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Parallel wurde die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

A. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange:
Am Aufstellungsverfahren wurden folgende Behörden, sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange und sonstige Institutionen mit Schreiben vom 
07.02.2025 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt:
1	 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg
2	 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
3	 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
4	 Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Würzburg
5	 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q -  
	 Bauleitplanung
6	 Bayerisches Landesamt für Umwelt
7	 Bezirk Unterfranken, Fachberater für Fischerei
8	 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Würzburg
9	 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und  
	 Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3
10	 Kreisbrandrat, Herr Reitzenstein
11	 Landratsamt Würzburg
12	 Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern
13	 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern
14	 Regierung von Unterfranken, Fachbereich Brand- und  
	 Katastrophenschutz
15	 Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde
16	 Regionaler Planungsverband, c/o LRA Main-Spessart
17	 Staatliches Bauamt Würzburg
18	 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
19	 Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Würzburg
20	 Bayerischer Jagdverband e.V.
21	 Handelsverband Bayern, Der Einzelhandel e.V.
22	 Handwerkskammer für Unterfranken
23	 Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Unterfranken
24	 Industrie- und Handelskammer, Würzburg - Schweinfurt
25	 Kreisheimatpfleger, Volker Kleinfeld
26	 Kreisjugendring Würzburg
27	 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.,  
	 Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken
28	 Pfarreiengemeinschaft St. Kilian, Würzburg-West
29	 Zweckverband Abwasserbeseitigung Roßbrunn-Uettingen,  
	 c/o Gemeinde Uettingen

30	 Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM),  
	 c/o team orange
31	 Bayernwerk AG, Netzcenter Marktheidenfeld
32	 Deutsche Telekom AG, T NL Süd, PTI 14 WÜ
33	 BIL Abfrage
34	 Mainfranken Netze GmbH
35	 N-ergie netz
36	 NVM – Nahverkehr Würzburg-Mainfranken GmbH
37	 PLEdoc GmbH
38	 Team Orange,  
	 KU Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Würzburg
39	 Telefonica Germany GmbH Co. OHG
40	 TenneT TSO GmbH, NL Bamberg
41	 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
42	 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Koordinationsanfragen
43	 WVV Würzburg
44	 Gemeinde Birkenfeld, c/o VG Marktheidenfeld
45	 Gemeinde Remlingen, c/o VG Helmstadt
46	 Gemeinde Leinach
47	 Gemeinde Uettingen, c/o VG Helmstadt
48	 Gemeinde Waldbüttelbrunn
49	 Gemeinde Hettstadt

Keine Äußerung innerhalb der gesetzten Frist (14.03.2025):
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden 
beteiligt und machten von ihrem Recht, sich zur Planung zu äußern kei-
nen Gebrauch, so dass davon ausgegangen werden kann, dass wahrzu-
nehmende öffentliche Belange der jeweiligen Institution nicht berührt 
werden:
1	 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg
4	 Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle WÜ
7	 Bezirk Unterfranken, Fachberater für Fischerei
10	 Kreisbrandrat, Herr Reitzenstein
20	 Bayerischer Jagdverband e.V.
25	 Kreisheimatpfleger, Volker Kleinfeld
27	 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.,  
	 Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken
28	 Pfarreiengemeinschaft St. Kilian, Würzburg-West
31	 Bayernwerk AG, Netzcenter Marktheidenfeld
36	 NVM – Nahverkehr Würzburg-Mainfranken GmbH
37	 PLEdoc GmbH
38	 Team Orange,  
	 KU Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Würzburg
39	 Telefonica Germany GmbH Co. OHG
41	 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
42	 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Koordinationsanfragen
43	 WVV Würzburg
44	 Gemeinde Birkenfeld, c/o VG Marktheidenfeld
46	 Gemeinde Leinach
49	 Gemeinde Hettstadt

Anregungen und Hinweise:
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben 
Anregungen und Hinweise vorgebracht:
5	 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q -  
	 Bauleitplanung
6	 Bayerisches Landesamt für Umwelt
8	 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Würzburg
11	 Landratsamt Würzburg
13	 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern
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14	 Regierung von Unterfranken, Fachbereich Brand- und  
	 Katastrophenschutz
15	 Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde
16	 Regionaler Planungsverband, c/o LRA Main-Spessart
17	 Staatliches Bauamt Würzburg
18	 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
19	 Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle WÜ
32	 Deutsche Telekom AG, T NL Süd, PTI 14 WÜ
33	 BIL Abfrage

Die Abwägungen werden als Einzelabschlüsse behandelt und können in 
der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt eingesehen werden.

6. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur frühzeiti-
gen Beteiligung der Bürger und der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Greußenheim

Der Gemeinderat Greußenheim hat in seiner Sitzung am 08.07.2022 ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Ortsrand 
Leinacher Straße“ gefasst. Um den Vorgaben gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
Rechnung zu tragen, wurde in der Sitzung vom 18.01.2024 die Aufstel-
lung der 8. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Greußenheim 
beschlossen. 
Die Unterlagen des Vorentwurfs zur 8. Flächennutzungsplanänderung 
waren mit Stand vom 16.01.2025 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
vom 10.02.2025 bis zum 14.03.2025 auf der Homepage der Gemeinde 
Greußenheim sowie über die Verknüpfung des Zentralen Landesportal 
für die Bauleitplanung Bayern einzusehen. 
Die nach § 3 Abs. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen lagen in diesem 
Zeitraum auch in der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt, Rathausplatz 
2, 97265 Hettstadt, während der allgemeinen Dienststunden (Mo - Fr., 
8.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich auch am Donnerstag, 15.00 - 18.00 Uhr) zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Parallel wurde die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

B. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange:
Am Aufstellungsverfahren wurden folgende Behörden, sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange und sonstige Institutionen mit Schreiben vom 
07.02.2025 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt:

1	 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg
2	 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
3	 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
4	 Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle WÜ
5	 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q -  
	 Bauleitplanung
6	 Bayerisches Landesamt für Umwelt
7	 Bezirk Unterfranken, Fachberater für Fischerei
8	 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Würzburg
9	 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und  
	 Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3
10	 Kreisbrandrat, Herr Reitzenstein
11	 Landratsamt Würzburg
12	 Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern
13	 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern
14	 Regierung von Unterfranken, Fachbereich Brand- und  
	 Katastrophenschutz
15	 Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde
16	 Regionaler Planungsverband, c/o LRA Main-Spessart
17	 Staatliches Bauamt Würzburg
18	 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
19	 Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle WÜ

20	 Bayerischer Jagdverband e.V.
21	 Handelsverband Bayern, Der Einzelhandel e.V.
22	 Handwerkskammer für Unterfranken
23	 Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Ufr.
24	 Industrie- u. Handelskammer, Würzburg - Schweinfurt
25	 Kreisheimatpfleger, Volker Kleinfeld
26	 Kreisjugendring Würzburg
27	 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.,  
	 Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken
28	 Pfarreiengemeinschaft St. Kilian, Würzburg-West
29	 Zweckverband Abwasserbeseitigung Roßbrunn-Uettingen,  
	 c/o Gemeinde Uettingen
30	 Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM),  
	 c/o team orange
31	 Bayernwerk AG, Netzcenter Marktheidenfeld
32	 Deutsche Telekom AG, T NL Süd, PTI 14 WÜ
33	 BIL Abfrage
34	 Mainfranken Netze GmbH
35	 N-ergie netz
36	 NVM – Nahverkehr Würzburg-Mainfranken GmbH
37	 PLEdoc GmbH
38	 Team Orange,  
	 KU Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Würzburg
39	 Telefonica Germany GmbH Co. OHG
40	 TenneT TSO GmbH, NL Bamberg
41	 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
42	 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Koordinationsanfragen
43	 WVV Würzburg
44	 Gemeinde Birkenfeld, c/o VG Marktheidenfeld
45	 Gemeinde Remlingen, c/o VG Helmstadt
46	 Gemeinde Leinach
47	 Gemeinde Uettingen, c/o VG Helmstadt
48	 Gemeinde Waldbüttelbrunn
49	 Gemeinde Hettstadt
50	 Landesfischereiverband Bayern e.V.
51	 Landesjagdverband Bayern e.V.
52	 Landesverband für Höhlen- und Karstforschung in Bayern e.V.
53	 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e.V.
54	 Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V.
55	 Verein zum Schutz der Bergwelt
56	 Wanderverband Bayern
57	 Verein Wildes Bayern e. V. –Aktionsbündnis zum Schutz der  
	 Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern

Keine Äußerung innerhalb der gesetzten Frist (14.03.2025):
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden 
beteiligt und machten von ihrem Recht, sich zur Planung zu äußern kei-
nen Gebrauch, so dass davon ausgegangen werden kann, dass wahrzu-
nehmende öffentliche Belange der jeweiligen Institution nicht berührt 
werden:
1	 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg
4	 Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle WÜ
7	 Bezirk Unterfranken, Fachberater für Fischerei
8	 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Würzburg
9	 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen  
	 der Bundeswehr, Referat Infra I 3
10	 Kreisbrandrat, Herr Reitzenstein
20	 Bayerischer Jagdverband e.V.
23	 Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Unterfranken
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25	 Kreisheimatpfleger, Volker Kleinfeld
27	 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.,  
	 Bezirksgeschäftsstelle Unterfranken
28	 Pfarreiengemeinschaft St. Kilian, Würzburg-West
31	 Bayernwerk AG, Netzcenter Marktheidenfeld
36	 NVM – Nahverkehr Würzburg-Mainfranken GmbH
37	 PLEdoc GmbH
38	 Team Orange,  
	 KU Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Würzburg
39	 Telefonica Germany GmbH Co. OHG
41	 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
42	 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Koordinationsanfragen
43	 WVV Würzburg
44	 Gemeinde Birkenfeld, c/o VG Marktheidenfeld
46	 Gemeinde Leinach
49	 Gemeinde Hettstadt
50	 Landesfischereiverband Bayern e.V.
51	 Landesjagdverband Bayern e.V.
52	 Landesverband für Höhlen- und Karstforschung in Bayern e.V.
53	 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e.V.
54	 Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V.
55	 Verein zum Schutz der Bergwelt
56	 Wanderverband Bayern
57	 Verein Wildes Bayern e. V. –Aktionsbündnis zum Schutz der  
	 Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern

Keine Bedenken, Anregungen oder Einwände:
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden 
benachrichtigt und äußerten sich einverstanden mit der Planung bzw. 
nahmen die Planung ohne Anregungen und Hinweise zur Kenntnis, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass wahrzunehmende öffentli-
che Belange der jeweiligen Institution nicht berührt werden:
2	 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
3	 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
12	 Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern
21	 Handelsverband Bayern, Der Einzelhandel e.V.
22	 Handwerkskammer für Unterfranken
24	 Industrie- u. Handelskammer, Würzburg - Schweinfurt
26	 Kreisjugendring Würzburg
29	 Zweckverband Abwasserbeseitigung Roßbrunn-Uettingen,  
	 c/o Gemeinde Uettingen
30	 Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM),  
	 c/o team orange
34	 Mainfranken Netze GmbH
35	 N-ergie netz
40	 TenneT TSO GmbH, NL Bamberg
45	 Gemeinde Remlingen, c/o VG Helmstadt
47	 Gemeinde Uettingen, c/o VG Helmstadt
48	 Gemeinde Waldbüttelbrunn

Anregungen und Hinweise:
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben 
Anregungen und Hinweise vorgebracht:

5	 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,  
	 Referat B Q - Bauleitplanung
6	 Bayerisches Landesamt für Umwelt
11	 Landratsamt Würzburg
13	 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern
14	 Regierung von Unterfranken, Fachbereich Brand- und  
	 Katastrophenschutz

15	 Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde
16	 Regionaler Planungsverband, c/o LRA Main-Spessart
17	 Staatliches Bauamt Würzburg
18	 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
19	 Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Würzburg
32	 Deutsche Telekom AG, T NL Süd, PTI 14 WÜ
33	 BIL Abfrage

Die Abwägungen werden als Einzelabschlüsse behandelt und können in 
der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt eingesehen werden.

7. Bebauungsplan „Ortsrand Leinacher Straße“;  
Beschluss zur Anpassung des Geltungsbereichs  
in der Fassung vom 17.07.2025 in Vorbereitung auf den Entwurf
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB so-
wie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan „Ortsrand Leinacher Straße“ in der 
Fassung vom 16.01.2025 wurde im Zeitraum vom 10.02.2025 bis zum 
14.03.2025 durchgeführt.
Aufgrund eingegangener Stellungnahmen wird im Hinblick auf das 
Schutzgut Wasser der Geltungsbereich verkleinert.
Mit der Anpassung des Geltungsbereichs wird in Abstimmung mit 
dem Landratsamt Würzburg sowie dem Wasserwirtschaftsamt Aschaf-
fenburg der Planungsabsicht der Gemeinde, das bestehende Wasser-
schutzgebiet zu sichern, Rechnung getragen.
Der reduzierte Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 5762, 5763, 5764, 
5799, 5800, 5803, 5824/1, 6103, 6104, 6105, sowie Teilflächen der Flurnum-
mern 50/9, 50/10, 5339/1, 5795/1, 5824, 6059, 6063, 6064, 6091, 6113, 6114, 
6115 und 6207 und weist eine Gesamtfläche von ca. 13.138 m² auf.
Der angepasste Geltungsbereich ergibt sich aus dem diesem Beschluss 
anliegenden Plan mit Stand vom 17.07.2025 (Maßstab 1:1.000), der des-
sen wesentlicher Bestandteil ist.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom angepassten Geltungsbereich 
zum Bauleitverfahren Bebauungsplan „Ortsrand Leinacher Straße“ mit 
der in diesem Zuge erforderlichen 8. Änderung des Flächennutzungplans 
der Gemeinde Greußenheim in der Fassung vom 17.07.2025 und be-
schließt, dass dieser durch das Planungsbüro bei der Erarbeitung zum 
Entwurf berücksichtigt werden soll.

Mehrheitlich beschlossen	 Ja 6	 Nein 4  

8. 8. Änderung des Flächennutzungsplans;  
Beschluss zur Anpassung des Geltungsbereichs  
in der Fassung vom 17.07.2025 in Vorbereitung auf den Entwurf
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB so-
wie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Greußenheim in der Fassung vom 16.01.2025 wurde im Zeitraum vom 
10.02.2025 bis zum 14.03.2025 durchgeführt.
Aufgrund eingegangener Stellungnahmen wird im Hinblick auf das 
Schutzgut Wasser der Geltungsbereich verkleinert.
Mit der Anpassung des Geltungsbereichs wird in Abstimmung mit 
dem Landratsamt Würzburg sowie dem Wasserwirtschaftsamt Aschaf-
fenburg der Planungsabsicht der Gemeinde, das bestehende Wasser-
schutzgebiet zu sichern, Rechnung getragen.
Der reduzierte Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 5762, 5763, 
5764, 5799, 5800, 5803, 5824/1, 6103, 6104, 6105, sowie Teilflächen der 
Flurnummern 50/9, 50/10, 5339/1, 5795/1, 5824, 6059, 6063, 6064, 6091, 
6113, 6114, 6115 und 6207 und weist eine Gesamtfläche von ca. 13.138 
m² auf.
Der angepasste Geltungsbereich ergibt sich aus dem diesem Beschluss 
anliegenden Plan mit Stand vom 17.07.2025 (Maßstab 1:1.000), der des-
sen wesentlicher Bestandteil ist.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es Nachbesserungen zum ak-
tuell gültigen Flächennutzungsplan geben soll. Dies wurde besprochen 
und sollte auch mit umgesetzt werden. 
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Der alte Flächennutzungsplan wurde vom Landratsamt 2004 für gültig 
erklärt und genehmigt. Es soll so dargestellt werden, wie es ist. Die Stel-
lungnahme vom Landratsamt aus dem Jahr 1972 ist gültig. Die Erste Bür-
germeisterin teilt mit, dass dies so mit aufgenommen wird. 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom angepassten Geltungsbereich 
zum Bauleitverfahren Bebauungsplan „Ortsrand Leinacher Straße“ mit 
der in diesem Zuge erforderlichen 8. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Greußenheim in der Fassung vom 17.07.2025 und 
beschließt, dass dieser durch das Planungsbüro bei der Erarbeitung zum 
Entwurf berücksichtigt werden soll.

Mehrheitlich beschlossen	 Ja 6 	  Nein 4  

9. Berufung des Wahlleiters/der Wahlleiterin  
sowie der Stellvertretung für die Gemeindewahlen am 08.03.2026
Art. 5 Wahlleiterinnen und Wahlleiter, Wahlausschuss
(1) 1Der Gemeinderat beruft die erste Bürgermeisterin oder den ersten 
Bürgermeister, eine der weiteren Bürgermeisterinnen oder einen der 
weiteren Bürgermeister, eine der weiteren stellvertretenden Personen, 
ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis der 
Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft oder 
aus dem Kreis der in der Gemeinde Wahlberechtigten zur Wahlleiterin 
oder zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen.
…
3Außerdem wird aus diesem Personenkreis zugleich eine stellvertre-
tende Person berufen. 4Zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter für die 
Gemeindewahlen oder zu deren Stellvertretung kann nicht berufen 
werden, wer bei der Wahl zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten 
Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis als 
sich bewerbende Person aufgestellt worden ist, für diese Wahlen eine 
Aufstellungsversammlung geleitet hat oder bei diesen Wahlen beauf-
tragte Person für den Wahlvorschlag oder deren Stellvertretung ist; ent-
sprechendes gilt bei Landkreiswahlen. 5Die Berufung ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.
Der Wahlleiter/die Wahlleiterin für die Gemeindewahlen hat folgende 
Aufgaben:
•	Bekanntmachung Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
•	Prüfung der Wahlvorschläge
•	Ggf. Auflegung von Unterstützungslisten
•	Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge
•	Bildung des Wahlausschusses und Ladung der Mitglieder zu den 

Sitzungen
•	Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses für die  

Zulassung der Wahlvorschläge
•	Leitung der Sitzung des Wahlausschusses für die Zulassung der 

Wahlvorschläge
•	Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
•	Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur  

Ergebnisfeststellung und zur Form der Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses

•	Leitung der Sitzung des Wahlausschusses zur Ergebnisfeststellung

Das Landratsamt hatte die Besetzung beanstandet mit Verweis auf Nr. 
6.1.1 Satz 4 GLKrWBek kann eine Bedienstete oder ein Bediensteter der 
Verwaltungsgemeinschaft nicht für mehrere Mitgliedsgemeinden Wahl-
leiterin oder Wahlleiter sein. Das Gleiche gilt für die Stellvertretung.
Die Verwaltung empfiehlt, wie bei den vergangenen Wahlen auch, aus 
den Reihen der Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft den Wahl-
leiter/die Wahlleiterin sowie die Stellvertretung für die Gemeindewahlen 
2026 zu berufen.
Vorschlag: Wahlleiter: Herr Thomas Aufmuth 
Stv. Wahlleiterin: Frau Elena Schrauth

Beschluss: Der Gemeinderat beruft gemäß Art. 5 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz Herrn Thomas Aufmuth zum Wahlleiter für die Gemein-
dewahlen 2026. Zur Stellvertreterin wird Frau Elena Schrauth berufen.

Einstimmig beschlossen	 Ja 10	 Nein 0  

10. Bauanträge, Genehmigungsfreistellungsanträge

10.1 Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung  
eines Geräteschuppens auf der Fl.Nr. 19277/11, Am Biotop 8 b
Am 17.06.2025 ist ein Antrag auf isolierte Befreiung bei einem Bauvor-
haben auf der Fl.Nr. 19277/11, Am Biotop 8 b, bei der Verwaltung ein-
gereicht worden. Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Untere Mühle“.
Der Geräteschuppen wurde bereits errichtet. Durch falsche Nutzung 
in der Familie wurde das Landratsamt Würzburg darauf aufmerksam. 
Die falsche Nutzung wurde daraufhin eingestellt und wird jetzt entspre-
chend der baulichen Art genutzt. 
Das Gebäude wäre im Grunde verfahrensfrei. Da sich die Lage aber in 
einem festgesetzten privaten Grünstreifen befindet, ist eine Befreiung 
von der Festsetzung des Bebauungsplans notwendig. Dies ändert an der 
Verfahrensfreiheit nichts und die Gemeinde ist somit für den Antrag als 
Genehmigungsbehörde zuständig. 
Da die Fläche unter 25 m² im Grünstreifen einnimmt, bestehen keine 
Bedenken gegen einen Geräteschuppen. Dies wurde auch mehrfach bei 
kleineren Bauten im Bebauungsplangebiet zugelassen. Aus Sicht der 
Verwaltung ist dies städtebaulich vertretbar und der Befreiung kann zu-
gestimmt werden.

Der Gemeinderat erteilt der isolierten Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans zur Errichtung eines Geräteschuppens im privaten 
Grünstreifen auf der Fl.Nr. 19277/11, Am Biotop 8 b, die Genehmigung.

Einstimmig beschlossen	 Ja 10 	  Nein 0  

10.2 Antrag auf Abstandsflächenübernahme von der Fl.Nr. 18327, 
Birkenfelderstraße 19, auf Fl.Nr. 18311 Birkenfelderstraße 17  
(Geisberghalle)
Am 22.07.2025 stellten die Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 18327, 
Birkenfelderstraße 19, einen Antrag auf Übernahme von Abstandsflä-
chen auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr. 18311, Birkenfelderstraße 17 
(Geisberghalle). Hintergrund ist eine Überprüfung des Landratsamts 
Würzburg, wonach der errichtete Zaun zusammen mit der vorhandenen 
Stützmauer eine Höhe von bis zu 2,90 m an der Grundstücksgrenze er-
reicht. Einfriedungen, die höher als 2,00 m sind, lösen Abstandsflächen 
aus, welche grundsätzlich auf dem Baugrundstück selbst eingehalten 
werden müssen.
Darüber hinaus wurde an der südöstlichen Grundstücksgrenze ein 
Nebengebäude errichtet. Obwohl dieses Gebäude mit einem Brutto-
rauminhalt von weniger als 75 m³ grundsätzlich nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a  
BayBO verfahrensfrei errichtet werden durfte, sind dennoch Abstands-
flächen gemäß Art. 6 Abs. 1 BayBO freizuhalten, da die mittlere Wand-
höhe des Gebäudes 3,00 m überschreitet. Auch diese Abstandsflächen 
können in südlicher Richtung nicht auf dem Baugrundstück selbst ein-
gehalten werden.
Der betroffene Grenzbereich zur Geisberghalle ist topografisch sehr 
steil. Nach eigenen Angaben handelten die Antragsteller in Unkenntnis 
der Rechtslage. Die Zaunhöhe beträgt von der Gartenseite aus ca. 1,80 
m, und die Antragsteller wollen diesen beibehalten. Auch das errichtete 
Nebengebäude soll erhalten bleiben.
Aus diesem Grund wurde bei der Gemeinde die Übernahme der Ab-
standsflächen beantragt.
Stellungnahme Verwaltung: Eine Zustimmung der Gemeinde zur Ab-
standsflächenübernahme würde bedeuten, dass in dem betreffenden Be-
reich keine Abstandsflächen von gemeindlichen Bauvorhaben überlagert 
werden dürften. Eine Überprüfung ergab, dass sich die Abstandsflächen 
der Geisberghalle nicht mit denen der Einfriedung überschneiden. Zudem 
müssten die Antragsteller für die Einfriedung einen Bauantrag stellen.
Die Einfriedung wird aus Sicht der Verwaltung nicht als beeinträchtigend 
eingestuft. Das Nebengebäude hat aufgrund seiner Lage einen höheren 
Beeinträchtigungswert.

Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Abstandsflächen von Fl.Nr. 
18327, Birkenfelderstraße 19, auf Fl.Nr. 18311, Birkenfelderstraße 17 
(Geisberghalle), wie beantragt zu.

Einstimmig abgelehnt	 Ja 0	 Nein 10  
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10.3 Bauantrag zur Errichtung einer Funkübertragungsstation mit  
einem Stahlgittermast auf der Fl.Nr. 32810, Gemarkung Greußenheim
Am 24.07.2025 wurde die Verwaltung vom Landratsamt Würzburg da-
rüber informiert, dass ein Bauantrag zur Errichtung einer Funkübertra-
gungsstation mit Stahlgittermast auf der Fl.Nr. 32810 in der Gemarkung 
Greußenheim eingereicht wurde. Das Vorhaben befindet sich im Außen-
bereich und dient der öffentlichen Versorgung mit Mobilfunk; es ist da-
her gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegiert.
Zu dem Vorhaben fanden im Vorfeld Gespräche über die vertraglichen 
Rahmenbedingungen statt; diese wurden durch einen Gemeinderatsbe-
schluss genehmigt.
Stellungnahme der Verwaltung: Da es sich um ein privilegiertes Vorha-
ben handelt, das der Schließung bestehender Versorgungslücken im 
Mobilfunk dient, kann das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden.
In diesem Zusammenhang könnte ein Graben gezogen werden, um das 
Regenwasser vor dem Sportplatzgelände abfließen zu lassen. Dies könn-
te so umgesetzt werden.

Das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung einer Funkübertra-
gungsstation mit Stahlgittermast auf der Fl.Nr. 32810 in der Gemarkung 
Greußenheim wird erteilt.

Einstimmig beschlossen	 Ja 10  	 Nein 0  

11. Bürgeranfrage zu einer Beschaffung und Aufstellung  
einer Straßenbeleuchtung an der Frankenstraße

Am 01.07.2025 wurde der Bürgermeisterin eine Anfrage von Anliegern 
der Frankenstraße übergeben. Diese beantragen die Errichtung einer 
Straßenbeleuchtung im Bereich zwischen den Hausnummern 1 und 3.
Hintergrund des Antrags ist, dass in den Anwesen Frankenstraße 1 und 
3 mittlerweile vier Familien mit insgesamt zehn Personen wohnen, dar-
unter mehrere Kleinkinder. Die Anlieger empfinden es als unzumutbar, 
in einem unbeleuchteten Abschnitt innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils leben zu müssen.
Zudem wird betont, dass eine Straßenbeleuchtung nicht nur der Ver-
kehrssicherheit, sondern auch der Gefahrenabwehr dient. Aus Sicht der 
Verwaltung ist insbesondere hervorzuheben, dass mit der Zulassung 
von Wohngebäuden an öffentlichen Straßen und deren tatsächlicher Be-
bauung und Bewohnung eine Verpflichtung der Gemeinde gemäß Art. 
51 BayStrWG (nach ihrer Leistungsfähigkeit) zur Ausstattung mit ausrei-
chender Straßenbeleuchtung entstehen kann.
Erläuterung durch die Verwaltung: Das Anliegen der Anlieger wird seitens 
der Verwaltung grundsätzlich befürwortet. Der Sachverhalt soll jedoch der 
Vollständigkeit halber umfassend im Gemeinderat dargestellt werden.
Das Anwesen Frankenstraße 1 wurde 1991 gemäß § 34 BauGB mit vor-
handener Erschließung genehmigt. Der Eigentümer ließ die Asphaltflä-
che bis zur nördlichen Grundstücksgrenze auf eigene Kosten herstellen.
Das Anwesen Frankenstraße 3 wurde im Jahr 2011 genehmigt. Aus dem 
Beschlussbuchauszug der Sitzung vom 02.03.2011 geht hervor, dass der 
Bauherr in einem Schreiben vom 28.02.2011 darum bat, die bestehen-
de Schotterschicht zu belassen und die Straße nicht zu asphaltieren. Im 
damaligen Gremium wurde diskutiert, ob ein Ausbau der Frankenstra-
ße erfolgen sollte. Letztlich entschied man, dass die Schotterschicht für 
Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge ausreichend sei und erteilte das 
gemeindliche Einvernehmen. Ohne diese Entscheidung wäre eine Be-
bauung in diesem Bereich nicht möglich gewesen, da keine gesicherte 
Erschließung vorgelegen hätte.
Aus Sicht der Verwaltung ist ein vollständiger Ausbau der Frankenstraße 
dringend angeraten. Da es sich um eine Ersterschließung handelt, kön-
nen 90 % der Erstellungskosten auf die Grundstückseigentümer umge-
legt werden. Dies würde zugleich zu einer Aufwertung der Grundstücke 
führen. In diesem Zusammenhang ließe sich die Straßenbeleuchtung 
sinnvoll in die Gesamtmaßnahme integrieren und eine sachgerech-
te Planung sicherstellen. Die alleinige Anbringung eines Leuchtpunkts 
könnte hingegen nicht den gewünschten Effekt erzielen und gegebenen-
falls wiederholte Nachjustierungen erforderlich machen.
Für die Planung der Maßnahme sollte ein Honorarangebot von Ingeni-
eurbüros eingeholt werden.

2011 wurde bereits der Ausbau der Frankenstraße den Anwohnern vor-
gestellt und von diesen nicht gewünscht. 
Sollte der Ausbau der Frankenstraße erfolgen, sollte man auch über den 
Ausbau des Lerchenweges nachdenken und diese beiden Straßen mög-
licherweise in die RZWas einbeziehen. In diesem Zusammenhang würde 
dann auch die Beleuchtung erfolgen.
Es wird vorgeschlagen, dass die Bewohner über den möglichen Ausbau 
der Straße mit der möglichen Beleuchtung und auch über die Kosten, 
die auf die Bewohner zukommen, informiert werden. 
Der Gemeinderat nimmt den Antrag zur Kenntnis.

12. Beschlussfassung zum Bauvorhaben Westfassade  
Geisberghalle; Auftragsvergabe zum Gewerk 15 vorgehängte 
hinterlüftete Fassade

Für das Projekt „Westfassade Geisberghalle“ wurden im Rahmen eines 
Direktauftrags gemäß den Bekanntmachungen des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern für Sport und Integration vom 27.12.2024 (gül-
tig ab dem 01.01.2025) Angebote für das Gewerk 15 – vorgehängte hin-
terlüftete Fassade – eingeholt.
Insgesamt wurden zwei Angebote abgegeben.
Ursprünglich war seitens des Planers vorgesehen, den Vorbau (mit 
Flachdach) mittels Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und die Fas-
sadenflächen der Halle mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade 
auszuführen. Dies hätte die Koordination zweier voneinander abhängi-
ger Gewerke erforderlich gemacht. Aus Sicht der Verwaltung ist dies für 
den lediglich 20 m² großen Vorbau nicht notwendig, sodass auch dieser 
Bereich mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade ausgeführt wer-
den kann.
Die Firma Feineis aus Hettstadt hat ein Angebot über die Ausführung 
sämtlicher Fassadenflächen mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade so-
wie zusätzlich für die Dachdeckerarbeiten abgegeben, die ansonsten se-
parat hätten ausgeschrieben werden müssen. Das Gesamtangebot der 
Firma Feineis liegt 1 % unter der bisherigen Kostenberechnung auf Basis 
einer WDVS-Ausführung. Das zweitplatzierte Angebot überschreitet die 
Kostenberechnung um 40 %.
Vorausgesetzt, das Material wird rechtzeitig geliefert, könnten die Arbei-
ten noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Die Verwaltung emp-
fiehlt daher, den Auftrag an die Firma Feineis aus Hettstadt zu vergeben.

Der Gemeinderat erteilt den Auftrag für die Erstellung einer vorgehäng-
ten hinterlüfteten Fassade sowie die Dachdeckerarbeiten an die Firma 
Feineis, 97265 Hettstadt, zu einem Bruttopreis von 51.091,23 €.

Einstimmig beschlossen	 Ja 10	 Nein 0  

13. Mitteilung über Fallzahlen der Verkehrsüberwachung -  
Buchungszahlen 2026/2027

Mit E-Mail vom 15.05.2025 teilte der Zweckverband Interkommunale 
Zusammenarbeit Mainfranken zunächst mit, welche Ergebnisse die Ver-
kehrsüberwachung für die Gemeinde Greußenheim ergab:

Monat Einsatztage Einsatzstellen Verstöße

Januar 1 2 12
Februar 2 3 15
März 1 2 9
April 2 3 18
Summe 54

In der Verbandsversammlung wurde zudem nachgefragt, welche Bu-
chungszeiten im Hinblick auf die Jahre 2026/2027 gewünscht werden. 
Bisher sind von der Gemeinde Greußenheim 8 Stunden für die Über-
wachung des fließenden Verkehrs gebucht. Der ruhende Verkehr wird 
aktuell nicht überwacht.
Von Seiten des Zweckverbands werden diese Buchungszeiten als ausrei-
chend betrachtet.
Nach kurzer Diskussion ist sich das Gremium einig, dass der ruhende 
Verkehr ebenfalls überwacht werden müsste.
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Es sollte auch mit der Polizei die Standorte des Geschwindigkeitsmess-
gerätes besprochen werden, da diese teilweise ungünstig platziert sind.

Der Gemeinderat nimmt die Fallzahlen zur Kenntnis. Für den fließenden 
Verkehr werden ab 2026 sechs Überwachungsstunden im Monat, für den 
ruhenden Verkehr werden zwei Stunden/Monat gebucht.

Einstimmig beschlossen	 Ja 10	 Nein 0  

15. Verschiedenes

15.1 Wasserentnahme am Bach
Auf Nachfrage erwidert die Erste Bürgermeisterin, dass es nicht erlaubt 
ist, Wasser per Pumpe am Bach zu entnehmen.

15.2 Süßes Brünnle - Verkehrssicherheit
Am „Süßen Brünnle“ liegt wohl schon seit längerer Zeit ein Ast im Weg. 
Dieser sollte entfernt werden. Da dies ein öffentlicher Weg ist, sollte hier 
generell die Verkehrssicherheit eingehalten werden.

15.3 Süßes Brünnle - Fitnessgeräte
Die Zufahrt – nicht offiziell - bei den Fitnessgeräte wird aktuell ständig 
von Bauarbeitern genutzt. Hier sollte zusätzlich evtl. durch einen Stein 
abgesperrt werden.

15.4 Kneipp-Becken - Rutschgefahr
An der unteren Stufe am Kneipp-Becken sollte ein Schild „Rutschgefahr“ 
angebracht werden.

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus einge-
sehen werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten 
Gemeinderatssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden 
Mitteilungsblatt richtig gestellt. Leserfoto: Rita Sawenko

WÜRZBURG
fahrrad

Räumungsverkauf wegen Umbau

Euer Experte in Würzburg 
für E-Bikes & Fahrräder

%
 Nahe Berliner Ring

 Raiffeisenstraße 3

 97080 Würzburg

www.fahrradprofis.info

70
bis zu

...auf E-Bikes, 
Fahrräder & Zubehör!

%
Solange Vorrat reicht.

ANZEIGE
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A U S B I L D U N G S T A G  D E R  S T A D T  W Ü R Z B U R G

Infos über die 
Ausbildungs-
möglichkeiten 
bei der 
Stadt Würzburg

 @stadtwuerzburg.ausbildung • www.wuerzburg.de/ausbildung

Rathausinnenhof
Rückermainstr. 2, 
97070 Würzburg

SEPTEMBER

Freitag
10:00 – 15:00 Uhr

Preißinger HEIZUNG

SANITÄR
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Schau mal rein  �               
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Obst- und Gartenbauverein 
Greußenheim 1895 e.V.

Musikverein 
Greußenheim e.V.

 
MUSIKALISCHER „BRÜNNLESSCHOPPEN“
Herzliche Einladung zum musikalischen "Brünnlesschoppen" 
am Süßen Brünnle.

Wann: 		  Freitag, 5. September

Uhrzeit: 		  18:00 – 21:00 Uhr

Gerne Picknicksachen und Gläser mitbringen.

Wein und Wasser gibt’s auf Spendenbasis.

Euer Musikverein Greußenheim e. V.

 
DER OGV VERLEIHT  
DEN VEREINSEIGENEN VERTIKUTIERER
An Mitglieder für 10,- € und an Nichtmitglieder für 15,- € pro 
Stunde inklusive Benzin.

Info und Ausleihe: bei Karl Lother, Tel. 09369 - 18 74.

DER BAUERNKRIEG  
VON 1525  - VOR 500 JAHREN (TEIL I)
In der schwierigen Zeit der Leibeigenschaft und des Lehens-
wesens im 16. Jahrhundert, die Gefügigkeit und Gehorsamkeit 
der Untergebenen, insbesondere der Bauern, gegenüber der 
fürstbischöflichen Obrigkeit und deren Vasallen einforderten, 
entstand sehr viel Unzufriedenheit mit der eigenen Lebens-
qualität. Die Folge waren verschiedene Bauernaufstände vor 
allem im süddeutschen Raum, deren Ausgangspunkt in Ro-
thenburg ob der Tauber und seinen dazugehörigen Orten lag. 
Von Rothenburg verbreitete sich der Aufstand ins Taubertal. 
Schon wenige Tage nach der Bildung des „Tauberhaufens“ rot-
teten sich in dem kurmainzischem Dorf Oberschüpf, unweit 
von Mergentheim weitere Bauern zusammen, sie bildeten den 
Grundstock für den odenwäldischen Haufen, der sich dann et-
was später im Kloster Schöntal mit Bauern vom Neckar und 
aus der Grafschaft Hohenlohe vereinigte. Von beiden Bauern-
heeren wurde auf die 12 Artikel Bezug genommen, in denen in 
Punkt 3 die Aufhebung der Leibeigenschaft gefordert wurde. 
Die 12 Artikel gehörten zu den Forderungen, die die Bauern 
im Bauernkrieg 1525 in Memmingen gegenüber dem Schwäbi-
schen Bund erhoben. Sie gelten als die erste Niederschrift von 
Menschen- und Freiheitsrechten in Europa und die zu den 12 
Artikeln führenden Versammlungen als erste verfassungsge-
bende Versammlung auf deutschem Boden. Die Unzufrieden-
heit der Bevölkerung, insbesondere der Bauern im Deutschen 
Bauernkrieg gegen die Obrigkeit im Jahre 1525, auch hier in 
Unterfranken, betraf speziell auch Greußenheim: Im April 1525 
zog der sog. Schwarze Haufe unter Ritter Florian Geyer in den 
Süden des Wertheimer Landes und die Aufforderungen zum 
Aufruhr drangen bis Uettingen und auch Greußenheim. 

Carius Schrautenbach, der in Verbindung mit Greußenheim 
gebracht wird, war im Bauernkrieg von 1525 auf der Seite Götz 
von Berlichingens, des Anführers des „hellen Haufens aus 
dem Odenwald“ gegen den Würzburger Fürstbischof Konrad 
III von Thüngen, der sich kurz vorher noch dem Schwäbischen 
Bund angeschlossen hatte. Am 13. April 1525 schlossen sich 
Birkenfeld und Greußenheim den aufständischen Bauern an. 
Greußenheim gehörte seit der Zeit von Julius Echter und bis 
Ende des 16. Jahrhunderts zum Amt Rothenfels. Die Cent Ro-
thenfels umfasste die Orte Rothenfels, Bergrothenfels, Wind-
heim, und Zimmern, dann Neustadt, Erlach, Pflochsbach, 
Sendelbach, Ansbach, Roden, Waldzell, Steinfeld, Hafenlohr, 
Marienbrunn, Karbach, also das ganze Amt Rothenfels mit Aus-
nahme von Greußenheim und Birkenfeld, die zur Cent nach 
Remlingen, gehörten. Oberamtmann von Rothenfels war da-
mals Bernhard von Thüngen, Bruder des Fürstbischofs Konrad 
II. von Thüngen zu Würzburg. Der Vorratsspeicher der Burg 
Rothenfels war durch die Zehntabgaben gut gefüllt und wur-
de sowohl vom Fürstbischof als auch von den Aufständischen 
begehrt. Die aufständischen Bauern aus Höchberg und Ro-
thenfels haben letztlich die Burg Rothenfels gegen den Willen 
ihrer Anführer, insbesondere des Grafen Georg von Wertheim 
eingenommen. Götz von Berlichingen, Hauptmann des „hellen 
Haufens aus dem Odenwald“ hatte Verlangen nach dem „Ge-
treidekasten“ (Burg Rothenfels) von Karlstadt, wo man sich an 
Würzburg (Anm.: denn die Bürger der Stadt Würzburg standen 
auf der Seite der Aufständischen) um Verhaltensmaßregeln 
gewandt hatte. Die Bauernführer hatten darauf hingewiesen, 
dass die Getreidevorräte im Schloss und den drei umliegenden 
Klöstern allen Bauern gehören. Aber die Rothenfelser Beset-
zer der Burg Rothenfels hielten sich nicht an den Befehl ihrer 
Anführer. Sie verhielten sich eigentlich mehr wie Treuhänder 
der Liegenschaften und Vorräte. Deutlich wird das Bemühen 
erkennbar, Schaden abzuhalten, wo immer es nur ging. Daher 
kamen aus dem gleichen Anlass noch drei weitere Schreiben 
von Würzburg. So am 19. Mai 1525: „Liebe Brüder und Freunde, 
es hat uns angelangt (die Kunde erreicht), wie ihr über unseren 
Befehl unfuglich mit dem Proviant, bei euch gelegen, handeln 
sollt. Demnach befehlen wir euch, ernstlich gebietend, dass ihr 
nun hierfür Proviant, Wein und Getreide bei euch liegen lasst 
und das in keinem Wege verändert bis auf weitern unsern Be-
fehl.“ Hinweis: Vortrag „500 Jahre Bauernkrieg“ am Sonntag, 
28.09.2025, 18.00 Uhr  im Pfarrheim Greußenheim.

Thomas Rützel

Arbeitskreis Heimat- und Geschichtspflege  (Fortsetzung folgt)

ANZEIGE
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Freiwillige Feuerwehr 
Greußenheim

 
TAG DER OFFENEN TÜR 
Wir laden herzlich ein zum Tag der offenen Tür, am Samstag, 
13., und Sonntag, 14. September, bei Ihrer Feuerwehr.

Samstag ab 19:00 Uhr:
•	Dämmerschoppen im Feuerwehrhaus mit Kesselfleisch, 

Gemüselasagne und Käsespätzle

Sonntag:
•	Feuerwehr zum Anfassen
•	ab 10:00 Uhr: Frühschoppen,
•	ab 11:00 Uhr: Mittagstisch, z. B., Hirtenbraten,  

Gemüselasagne, Käsespätzle und Feuerwehrsalat
•	anschließend Kaffee & Kuchen
•	ab 17:00 Uhr: Abendessen mit Gyros

Durchgehend gibt es Steaks und Bratwürste vom Grill, Käse-
und Vesperstangen und Pommes.

Kinderprogramm am Sonntag: Hüpfburg, Spritzhaus und 
Zielwandspritzen, Fahrt mit dem Feuerwehrauto, Kinder-
schminken und vieles mehr.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihre Feuerwehr Greußenheim

ERFOLGREICHE MODULARE  
TRUPP-AUSBILDUNG
Gut ausgebildete Feuerwehrleute sind entscheidend für den 
Erfolg von Rettungseinsätzen und den Schutz der Bevölkerung. 
Ihre Ausbildung umfasst sowohl theoretische als auch prakti-
sche Elemente und bereitet sie auf die vielfältigen Herausfor-
derungen im Feuerwehrdienst vor. In zwei Gruppen legten 12 
Feuerwehrfrauen- und Männer aus Greußenheim die Modu-
lare Truppausbildung (MTA) ab. Unter der Modularen Trupp-
Ausbildung (MTA) versteht man das Erlernen der Grundtätig-
keiten im Feuerwehrdienst. Sie ist der Nachfolger der früheren 
Truppmann- und Truppführerausbildung. Die MTA wurde in 
Bayern eingeführt, um die Ausbildung flexibler zu machen. 
Die umfangreiche Ausbildung, die sich über mehrere Jahre 
erstreckt, umfasst eine Zwischen- als auch eine Abschlussprü-
fung. Die Prüfung wurde von den Kreisbrandmeistern Stefan 
Schmidberger und Manuel Dill sowie Michael Salles (stellver-
tretender Kommandant der Hettstadter Wehr) durchgeführt. 
Die MTA-Prüfung besteht aus einem 72-stündigen Ausbil-
dungslehrgang, der sowohl theoretische als auch praktische 
Inhalte umfasst. Die Ausbildung wird von geschulten Bereich-
sausbildern der Freiwilligen Feuerwehren durchgeführt. Die 
Prüfung bestand aus einem theoretischen und einem prakti-
schen Teil, bei dem eine Gruppen-Aufgabe durchgeführt wird, 
sowie mehrere Truppaufgaben absolviert werden mussten. 
Die schriftliche Prüfung bestand aus einem Fragebogen mit 50 
Fragen. In den Aufgaben zeigte der Teilnehmer die Grundtätig-
keiten in Standardsituationen. Schwerpunkt ist hier dabei die 
Zusammenarbeit im Trupp.

Ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung ist der Gesamt-
eindruck, der sich unter anderem aus zügiger und sicherer 
Ausführung der Prüfungsaufgabe und dem Verhalten des 

ANZEIGEN

Tradition Moderne &  

Fachmännische und kostenlose 

Beratung sind bei uns

 selbstverständlich!

Karlheinz
LA
Maler- und Verputzergeschäft
Inh. Maximilian Landeck; Maler- und Lackierermeister

NDE KC

► Maler-
► Lackier-
► Tapezier-
► Verputzerarbeiten

► Trockenbauarbeiten      

      
► Alte Handwerkstechniken

► Vollwärmeschutz

Auch für Ihr Objekt gibt es eine attraktive Lösung!

Grombühlstraße 197237 Altertheim Tel.: 09307 / 784

Ab nach Hause.
Kriegst du hin. 
Mit uns.

Sprechen Sie mich an!
Alexander Hupp
Gebietsdirektor
0931 322 41 14
alexander.hupp@lbs-sued.de

LBS-Beratungsstelle . Semmelstraße 15 . 97070 Würzburg

IMMOBILIEN
FINANZIEREN
BAUSPAREN
VERSICHERUNGEN 
UND VIELES MEHR!
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Teilnehmers ergibt. Kreisbrandmeister Stefan Schmidberger 
und Kommandant Ralf Geißler dankten den Teilnehmern für 
ihr Engagement und der guten Umsetzung der Prüfungsauf-
gaben. "Nur mit einer guten Ausbildung, gab Schmidberger zu 
bedenken, könnt ihr effektiv und leistungsstark helfen." Kom-
mandant Geißler dankte Gruppenführer Reinhold Seubert und 
den Ausbildern, die intensiv mit den Feuerwehrfrauen- und 
Männern geübt haben. Bürgermeisterin Karin Kuhn schloss 
sich den Glückwünschen an und dankte für 24/7 an 365 Tagen.

Die Freiwillige Feuerwehr Greußenheim

Fotos: Elfriede Streitenberger 

FRÈDÈRIC JANSSEN UNTERSTÜTZT DIE FIRST 
RESPONDER GRUPPE DER FFW
Die Freiwillige Feuerwehr Greußenheim darf sich über einen 
neuen Ersthelfer freuen: Frèdèric Janßen, 29 Jahre alt, hat 
erfolgreich die Zusatzausbildung zum First Responder abge-
schlossen. Diese umfassende Ausbildung umfasste insgesamt 
80 Unterrichtseinheiten und vertiefte seine bereits vorhande-
nen Kenntnisse, die er während seiner Grundausbildung zum 
Feuerwehrmann und weiteren Qualifikationen wie der „Modu-
laren Truppausbildung“ (MTA), Sprechfunker und Atemschutz-
träger erworben hat.

Im Lehrgang zum First Responder, der bei den Johannitern 
in Würzburg stattfand, erlernte Frèdèric praxisnah die Erst-
versorgung von kritisch kranken Notfallpatienten. Auf dem 
Stundenplan standen wichtige Themen wie die Kontrolle der 
Vitalfunktionen, die korrekte Betreuung und Lagerung des Pa-
tienten sowie Maßnahmen zur Blutungskontrolle und erwei-
terte Reanimationsmaßnahmen unter Anwendung eines Defi-
brillators.

Maria König, Gruppenführerin der First Responder Gruppe, 
betont die Bedeutung dieser Einheit als sinnvolle Ergänzung 

zum Rettungsdienst. Sobald ein Rettungswagen zu einem Not-
fall in einer Landkreis-Gemeinde entsandt wird, alarmiert die 
Integrierte Leitstelle zeitgleich die First Responder. Am Einsatz-
ort versorgen diese den Patienten und geben eine qualifizier-
te Lagemeldung ab. Dabei kümmern sie sich nicht nur um die 
medizinische Versorgung, sondern auch um die Angehörigen 
und weisen den Rettungsdienst ein.

Foto: Elfriede Streitenberger - v.l. Maria König Gruppenführerin First Res-
ponder Gruppe, Frèdèric Janßen, Kommandant Ralf Geißler

Die kurzen Anfahrtszeiten und die guten Ortskenntnisse der 
First Responder stellen oft einen enormen Vorteil für die Not-
fallpatienten dar. Mit Frèdèric Janßen besteht die Gruppe nun 
aus insgesamt 11 aktiven Mitgliedern, die regelmäßig an Wei-
terbildungen und Übungen teilnehmen und auch im normalen 
Feuerwehrdienst engagiert sind. Egal ob bei Lösch-, THL- oder 
First Responder-Alarmierungen, die Aktiven sind stets bereit zu 
helfen.

Die First-Responder-Gruppe der FFW Greußenheim wurde im 
Jahr 2001 ins Leben gerufen, um den Zeit-Intervall zwischen 
einem medizinischen Notfall und dem Eintreffen des Notarz-
tes zu verkürzen. Im vergangenen Jahr, so Kommandant Ralf 
Geißler, rückte die First Responder-Gruppe bei 25 Einsätzen 
aus und hat damit die meisten Einsätze innerhalb der Feuer-
wehr absolviert.

Die Freiwillige Feuerwehr Greußenheim

ANZEIGE
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ABTEILUNG BREITENSPORT
DONNERSTAG	 9:30 - 10:30 Uhr

Funktionsgymnastik mit Christa Öchsner  
(Übungsleiterin mit Präventionsausbildung)  
In dieser Stunde werden gezielt Muskeln gekräftigt, die Beweg-
lichkeit trainiert, Gelenke mobilisiert und koordinative Übun-
gen gemacht. Ein abwechslungsreiches Programm soll mit 
Spaß und Freude an der Bewegung die verschiedenen konditi-
onellen und koordinativen Fähigkeiten des Körpers trainieren.

Kommt einfach einmal vorbei, macht mit, bleibt fit.

Mitglieder in der Sparte Turnen kostenfrei. Nichtmitglieder 3€ 

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an Christa Öchsner 
Vorstand Breitensport.

Meet Familys and Friends
Lust auf gemeinsame Ballspiele? 

Für die ganze Familie?

Wir wollen alle Altersklassen von jung bis alt treffen und freuen 
uns daher, wenn Ihr mit Euren Familien und Freunden kommt.

Das nächste Treffen findet am Samstag, 20. September, um 
10:30 Uhr in der Geißberghalle statt.

Bei Fragen meldet Euch bei Francesca-Laura Schubert

DU WILLST FEEL FR.E.E IM SCHULJAHR 
2025/26 WERDEN? 
Dann erzähle ich Dir ein bisschen davon, was so auf Dich zu-
kommen wird!
Ich bin Lena und war selbst ein Feeli beim Sportverein Greu-
ßenheim im Jahr 2024/25 - vielleicht kennst Du mich ja?!

In diesem ehrenamtlichen Schul-
jahr kommen neben viel Spaß 
auch sehr viele schöne und 
neue Erfahrungen auf Dich zu! 
Du darfst Dich im Bereich Sport 
austoben und überall, wo du 
willst und was Dich interessiert, 
hineinschnuppern, zum Beispiel: 
Tennis, Fußball, Turnen, Vertikal-
tuch, Karate ... und vieles mehr, 
da ist bestimmt auch etwas für 
Dich dabei! Es gibt sehr viele Ver-
anstaltungen, bei denen Du viele 
schöne Stunden verbringen wirst.

Foto: SVG

Apropos Stunden, in Deinem Schuljahr solltest Du min. 60 
Stunden sammeln - und am Ende des Jahres gibt’s dafür eine 
Urkunde.

Sportverein 
Greußenheim 1946 e.V.

 
Gesund bewegt mit dem
SpassVitalGemeinsam ©

Der Sportverein für Groß und Klein
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Franz-Ludwig-Str. 10 . 97072 Würzburg

Telefon: 0931-71056616

oder per eMail: mail@fliesenraum.de

WWW.FLIESENRAUM.DE S
C
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INDIVIDUELLE BERATUNG 
Wir nehmen uns Zeit, die schönste 
Fliese für Ihr Zuhause zu finden 

Bitte vereinbaren Sie telefonisch 
oder per Mail Ihren individuellen 
Beratungstermin!

Bitte vereinbaren Sie telefonisch 
oder per Mail Ihren individuellen 
Beratungstermin!

R A U M  F Ü R  F L I E S E N

INSPIRATION Showroom 
mit Anwendungsbeispielen und 
Raum für kreative Ideen

Franz-Ludwig-Str. 10 . 97072 Würzburg
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Ich habe aus meinem Jahr mitgenommen, dass alles top orga-
nisiert ist, man sehr viel Spaß hat und auch sehr viel Lachen 
kann.

Ich hoffe, Du konntest einen kleinen Einblick in die Arbeit eines 
Feel FR.E.E-Teilnehmers bekommen.

Bei Fragen melde Dich einfach - gerne auch bei Christa Öchs-
ner (Vorstand Breitensport) oder Francesca-Laura, der An-
sprechpartnerin der Einsatzstelle SVG.

Hoffentlich sehen wir uns bald in der nächsten Sportstunde. 
Ich würde mich freuen!

Dein Feeli Lena

FRISCHER ANSTRICH  
FÜR UNSERE MANNSCHAFTSHÜTTEN!

Unsere beiden Hütten erstrah-
len ab sofort in neuem Glanz 
– und das ganz in unseren Ver-
einsfarben!

Ein großes Dankeschön geht an 
Christopher Rockelmann von 
der Firma CR. Malermeister, der 
mit viel Einsatz und handwerkli-
chen Können dafür gesorgt hat, 
dass unsere Hütten jetzt nicht 
nur funktional, sondern auch 
optisch ein echtes Highlight am 
Sportplatz sind.

Foto: Felix Rützel

DIESJÄHRIGES FERIENPROGRAMM VOM SVG
Auch in diesem Jahr war es uns wieder möglich, zwei Tage im 
Ferienprogramm anzubieten. Los ging es mit einem Spaß-Tri-
athlon. Wegen der niedrigen Freiwasser-Temperaturen verän-
derten wir die Reihenfolge. Zuerst radelte jedes Kind eine oder 
mehrere Runden á 2,7 km. Nachdem das Rad abgestellt wurde, 
joggte jedes Kind eine oder mehrere Runden á 900 m. Nach ei-
ner kurzen Unterbrechung wegen der Busfahrt nach Höchberg 
schwamm jeder noch mehrere Bahnen á 25 m. Das Teilneh-
merfeld bestand aus 19 Kindern im Alter von sieben und zwölf 
Jahren. Es wurde von jedem mindestens 5,4km geradelt, 900 m 
gejoggt und 150 m geschwommen. Der Rekord lag bei 13,5 km 
auf dem Rad, 3,6 km zu Fuß und 1100 m im Wasser.

Vielen lieben Dank an die FEElis Lena, Luna, Ben und Simon 
sowie an Renate Lautner-Gram, Christa, Lisa und Rita Seubert 
für eure Unterstützung.

Schnuppern in der Tennisabteilung!
Am zweiten Tag ging es sportlich weiter 
im Ferienprogramm. Bei bestem Wetter 
war auf dem Tennisplatz richtig was los 
– insgesamt 40 Kinder (Davon 16 Kin-
dern die Achim bei den verschiedenen 
Stationen unterstützt haben) waren mit 
Begeisterung dabei und konnten den 
Tennissport kennenlernen und auspro-
bieren.

Ein besonderes Dankeschön geht an 
Achim, der das Ganze super organisiert 
und geleitet hat – und natürlich an alle, 
die drumherum die Kids mit Getränken 
und Essen versorgt sowie mitgeholfen 
haben.	

VEAB GESUCHT!
Das Amt des Vereinsehrenamtsbeauftragten (VEAB) wird von 
Fritz Hartmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen, die im Frühjahr 2026 stattfinden wird, ausgeübt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich eine dem SVG verbun-
dene Person findet, die dieses Amt übernehmen möchte. Die 
oder Der neue VEAB wird umfassend unterstützt: Der BFV bie-
tet eine Grundschulung an, und es finden in unregelmäßigen 
Abständen sogenannte Ehrenamtstreffen statt, bei denen rele-
vante Themen behandelt werden.

Darüber hinaus bietet die Ehrenamtsstelle beim Landratsamt 
Vorträge an, die sich ebenfalls mit ehrenamtlichen Aufgaben 
befassen. Fritz Hartmann steht weiterhin gerne für Fragen zur 
Verfügung.

Interessenten können sich gerne bei einem Vorstandsmitglied 
oder direkt bei Herrn Hartmann melden, um weitere Informa-
tionen zu erhalten.

Unser gesamtes Angebot finden Sie auf der HP des SVG 

www.sv-greussenheim.de. 

Eine gesunde und sportliche Zeit, 

wünscht euch die Vorstandschaft des SVG

Fotos: Achim Westerwelle

Fotos: Sandra Kuhn

Premium Brennholz aus 
Spessart & Odenwald

0160 / 9025 7215

ab
75,-€/SRM
10% Neu-

kundenrabatt
Code:

holzhoh10

Technisch getrocknet - Gereinigt,
 frei von Staub, Rinde und Feinanteilen

ANZEIGE



46 	 Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   September 2025

Vereine und Verbände Greußenheim

Concordia  
Greußenheim

 
EINLADUNG ZUM SCHAFKOPFEN
Wir laden sehr herzlich zu weiteren Schafkopfrunden ein.

Freitag, 5. September, ab 19:00 Uhr, im Sängerraum in der 
Geisberghalle Greußenheim.

Wer Freude und Lust am gesellschaftlichen Spiel hat, ist herz-
lich eingeladen und soll auch kommen.

Weitere Info: Tel. 09369 - 1783
E-Mail: raimund.fischer@superkabel.de

 
STAMMTISCH DER ORTSGRUPPE  
DES BUND NATURSCHUTZ
Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz trifft sich in diesem Jahr 
noch zwei Mal zum Stammtisch.

Dieser gibt Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit zu 
informellem Austausch und Planung der Aktionen.

Die Treffen finden montags von 19:00 - 21:00 Uhr im Sitzungs-
zimmer im Pfarrheim an folgenden Terminen statt: 		
Montag, 22. September, und Montag, 10. November.

AN ALLE OBSTBAUMEIGENTÜMER  
UND OBSTLIEBHABER
Mit der Aktion „Gelbes Band“ soll Obst vor dem Verderben 
gerettet werden.

Baumbesitzer markieren mit einem gel-
ben Band Obstbäume, deren Früchte 
sie zur Ernte für Jedermann freigeben 
wollen. Es darf nur für den Eigenbe-
darf und ohne Benutzung von Leitern 
gesammelt oder gepflückt werden. 
Grundsätzlich erfolgt die Ernte auf eige-
ne Gefahr. Es dürfen aber keine Bäume 
angeboten werden, die gefährdet sind 
(beispielsweise wo morsche Äste abbre-
chen können).

Die Bänder können bei der Gemeinde oder nach Absprache 
bei Antonia Reuther abgeholt werden.

An jedem Baum mit einem Gelben Band wird auch ein Infoblatt 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
hängen.

Wir würden uns freuen, wenn viele Bäume zur Ernte freigege-
ben würden.

Für den Bund Naturschutz

Antonia Reuther 

E-Mail: bn-greussenheim@posteo.de, Tel. 0171/4514964

Bund Naturschutz e.V. 
Ortsgruppe Greußenheim

GELBES BAND – 
HIER DARF GEERNTET 
WERDEN 

Wir laden Sie zur Ernte ein: Bäume und Sträucher, die mit einem gelben Band markiert 
sind, dürfen Sie für den eigenen Bedarf kostenlos abernten und bereits von diesem Baum 
 gefallenes Obst mitnehmen. Somit sorgen Sie dafür, dass auf unseren Wiesen weniger Obst 
verdirbt. Wir wünschen Freude beim Lebensmittelretten und guten Appetit!

Bitte beachten Sie bei Ihrer Ernte diese Verhaltensregeln: 
 › Ernten Sie ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, die ein gelbes Band tragen.

 ›  Seien Sie achtsam gegenüber der Natur und dem Eigentum anderer. Gehen Sie behut-
sam mit den Obstbäumen um.

 ›  Ernten Sie nur, was – ohne Benutzung von Leitern o. ä. – in Reichweite hängt oder lesen 
Sie die Früchte vom Boden auf.

 ›  Achten Sie beim Betreten der Obstwiese auf Bodenunebenheiten, herumliegende Äste 
oder andere mögliche Gefahrenstellen. 

 › Ernten Sie nur so viel, wie Sie tatsächlich verbrauchen können.

 › Prüfen Sie, ob das Obst noch gut ist und waschen Sie es vor dem Verzehr gründlich ab. 

Ziele der Ernteaktion „Gelbes Band“

Viel zu viele Lebensmittel landen jeden Tag in Deutschland im Müll – einen Großteil davon macht Obst und Gemüse aus. Die Aktion „Gelbes 
Band“ hat das Ziel, dass mehr Obstbäume in Deutschland vollständig abgeerntet werden. Verbraucher:innen können für den Eigenbedarf  
kostenlos saisonales Obst in ihrer Umgebung ernten und verwenden. Dadurch werden die wertvollen Früchte doch noch verwertet.

Das langfristige Ziel der Vereinten Nationen, dem sich auch Deutschland verpflichtet hat, ist es, die 
Lebensmittelverschwendung bis 2030 auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und 
entlang der restlichen Lebensmittelversorgungskette zu reduzieren.
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Genial normal zum Wunschgewicht 
12-Wochen-Abnehmkurse – Neue Kurstermine 
in Holzkirchhausen od. Wertheim/Kembach 
ab Dienstag, 23.09.2025, um 19:00 Uhr,
in Marktheidenfeld ab Donnerstag, 25.09.2025, um 18:30 Uhr.
Kurs-Kosten: 150,- €  +   Buch und Planer   

Anmeldung bei: Anmeldung bei: Barbara Ehmeier-Fertig   
bef@ich-lebe-leichter.com  oder  Tel. 09397- 92 99 843

www.ich-lebe-leichter.com 

Nachhaltig, 
service-
orientiert, 
fair kalkuliert:

Ihre Versorgung mit Gas, 
Pellets, Wärme & mehr!

Tel. 0931   2794-3 
www.gasuf.de
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GROSSZÜGIGE SPENDE  
DER RAIFFEISENBANK HÖCHBERG
Mit einem Lächeln und einem Scheck über 850 Euro unter-
stützte die Raiffeisenbank Höchberg die Arbeit des Partner-
schaftskomitee „Valfabbrica – Greußenheim“.

Foto: Elfriede Streitenberger

Bereits seit 29 Jahren besteht die lebendige Städte-Partner-
schaft zwischen Greußenheim und Valfabbrica. Auch in diesem 
Jahr fand ein Austausch statt.

In einer lebendigen und freundschaftlichen Atmosphäre ha-
ben die Greußenheimer gemeinsam mit Gästen aus Valfabbri-
ca die langjährige Gemeindepartnerschaft gefeiert. Seit 1996 
verbindet die Partnerschaft die Unterfranken mit den Umbrier 
– ein Jubiläum, das nun schon 29 Jahre besteht.

Initiiert wurde die Gemeindepartnerschaft von Bürgermeiste-
rin Morena Bigini aus Valfabbrica, ihrem Stellvertreter Oriano 
Anastasi und dem damaligen Bürgermeister von Greußenheim 
Bruno Scheiner. Über die ganze Zeit ist der Austausch zwischen 
den beiden Gemeinden lebendig geblieben und wird weiterhin 
aktiv und herzlich gelebt. 

In den vergangenen Jahren haben unzählige Besuche die 
Beziehung bereichert, um Land und Leute besser kennen-
zulernen. Gemeinsame Aktivitäten wie Motorradtreffen und 
Skifreizeiten sind feste Bestandteile des Austauschs. Es fanden 
viele Jugendaustausche statt. Immer wieder haben Jugendliche 
aus Valfabbrica in Greußenheim Praktika absolviert, um ihre 
Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Dieses Jahr empfingen die Greußenheimer Ende Mai eine 
Gruppe Motorradfahrer und Anfang Juli 22 Gäste aus Valfa-
bbrica.

Anlässlich dieser langjährigen und lebendigen Partnerschaft 
überreichte Thomas Fersch, Privatkundenberater der Raiff-
eisenbank Höchberg, einen Scheck über 850 Euro. Mit dieser 
Spende möchte die Bank das Partnerschaftskomitee unterstüt-
zen. „Wir freuen uns, diesen sehr lebendigen Austausch zwi-
schen Italien und Deutschland mit unserer Spende zu unter-
stützen und zu fördern“, so Thomas Fersch. Die Unterstützung 
ist Teil der regelmäßigen Förderung gemeinnütziger, kultureller 
und lokaler Projekte der Raiffeisenbank Höchberg. Die Bank er-
zielt ihre Spenden aus den Gewinnen ihrer Gewinnsparen-Ak-

tionen, bei denen Teilnehmer regelmäßig Beiträge zahlen und 
die Chance auf Gewinne haben. Ein Anteil dieser Gewinne fließt 
direkt in soziale Projekte und die Gemeinschaft vor Ort.

Im Rahmen der Übergabe des symbolischen Schecks durch 
Thomas Fersch waren auch die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Valfabbrica anwesend. Elfriede Streitenberger 
bedankte sich im Namen des Partnerschaftskomitee für diese 
großzügige Spende. Die Idee der Städtepartnerschaft entstand 
in Deutschland hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, um 
die durch zwei Weltkriege in Europa aufgerissenen Wunden zu 
heilen und um Menschen aus verschiedenen Ländern zusam-
menzuführen. Das andere kennenlernen und verstehen, ist ei-
nes der wichtigsten Ziele der Städtepartnerschaft.

Die Gäste aus Valfabbrica waren vom 7. bis 12. Juli in Gastfa-
milien untergebracht. Gemeinsam wurde gekocht, gegrillt und 
gefeiert. Der Austausch umfasste auch Ausflüge nach Milten-
berg, Wertheim, Bamberg und Würzburg. Natürlich durfte das 
Kiliani-Fest nicht fehlen – ein besonderes Highlight für die Gäs-
te. Ein berührendes Erlebnis war die Begegnung mit dem eme-
ritierten Weihbischof Ulrich Boom. Nach dem Pontifikalamt mit 
Segnung im Würzburger Dom hatten die Gäste die Gelegen-
heit, mit dem Bischof zu sprechen. Am Nachmittag besuchten 
sie auf Einladung von Stadtrat Willi Dürrnagel das Würzburger 
Rathaus. Der nächste Austausch wird Ende August 2026 in Ita-
lien zum traditionellen Herbst Fest stattfinden, dann wird das 
30-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Bereits im Juni 
2026 fahren die Motorradfreunde Greußenheim auf Einladung 
der Partnergemeinde zum Motorradtreffen nach Valfabbrica.

Das Partnerschaftskomitee

Partnerschaftskomitee  
Greußenheim

MARTIN WEBER
HAUSTECHNIK
Elektro- & Sanitär Meisterbetrieb  
Lebensqualität rund ums Haus

Merowingerstraße 4
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 78 40 94-7
www.weber-martin.de

Auf uns können Sie sich verlassen!      Bei einer kostenlosen und unverbindlichen Erstberatung in unserer 
Ausstellung finden wir für Ihr Zuhause das passende Heiz- und Energiesystem und Fördermöglichkeiten 

die es dafür gibt. Rufen Sie uns gleich an und sichern Sie sich einen der begehrten Beratungstermine.

Ihr Fachpartner aus der Region:

Der Umwelt zuliebe oder 

                         einfach sparen!

Einfach mit 
Photovoltaik und Solarthermie 
auf erneuerbare Energien umsteigen und nachhaltig unabhängig 
werden. Nutzen Sie die smarte ökologische Kombination von Solarstrom 
und Solarwärme auf Ihrem Dach – Sonnenkraft für Ihr Zuhause

Unabhängigkeit durch Sonnenenergie
                                     Photovoltaik und Solarthermie 
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K I N D E R T A G
BEI DER Freiwilligen 

Feuerwehr Hettstadt

SONNTAG, 14.09.2025

AM FEUERWEHR-GERÄTEHAUS
GRUNDWEG 1

   13:00-16:00 Uhr   13:00-16:00 Uhr   13:00-16:00 Uhr   13:00-16:00 Uhr

Bei uns gibt´s jede Menge 

Spiele & Spaß, eine Hüpf-

burg, ihr könnt Fahrzeuge 

anschauen und mit dem 

Feuerwehrauto fahren!

Kaffee, Kuchen und kühle 
Getränke stehen bereit –

gerne auch für eure Eltern!

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

FÜR KINDERGARTEN- UND SCHULKINDER
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Jeden 1. Mittwoch im Monat 	   9:30 - 10:30 Uhr
Donnerstag			   17:00 - 18:30 Uhr
Sonntag	  		     9:45 - 10:45 Uhr

Wir machen Sommerpause vom 21.8. bis 7.9.2025

Ab Donnerstag, 11. September,  
sind wir wieder für Euch da!

Kath. öffentl. Bücherei  
Greußenheim 
Kirchplatz 2, 97259 Greußenheim 
Tel. 09369-98 08 28  E-Mail: koeb-greussenheim@web.de 
www.pg-sankt-kilian.de/greußenheim/kath-öffentliche-bücherei

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr

Freitag      15:00 - 17:00 Uhr

Die Bücherei ist ab 10.09. wieder geöffnet. 

Öffentliche Bücherei  
Hettstadt 
Altes Rathaus 1. OG, Würzburger Str. 47, 97265 Hettstadt 
Tel. 0931-205 86 10  E-Mail: buecherei-hettstadt@gmx.de  
www.buecherei-hettstadt.jimdo.de

 
NEU IM BÜCHERREGAL
Was am Ufer lauert von Lenz Koppelstätter
Der zweite Fall der Polizeireporterin Gianna Pitti am malerisch-
mörderischen Gardasee

Crazy Family – Band 1 bis 4 von Markus Orths
Eine herrlich lustige Familiengeschichte zum Selberlesen ab  
10 Jahren oder zum Vorlesen für die ganze Familie

Der verschwundene Buchladen von Evie Woods
Dieses Buch erzählt eine bezaubernde Geschichte über 
die Magie der Bücher, den Charme der Buchläden und der  
Bibliotheken, aber auch über tragische Lebensgeschichten.  
Ein herzerwärmender Roman.

Ich freue mich auf Euren Besuch, euer Schmöker Rabe

LITERARISCHES SEKTFRÜHSTÜCK

Krabbelstube 
Hettstadt 
Für alle Kinder vom Säugling bis zur Einschulung 
Altes Rathaus, Würzburgerstr. 47        krabbelstube-hettstadt@web.de

 
WIR SPIELEN ZUSAMMEN AM:
Dienstag, 	  9:00 - 11:30 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr
sowie zu unterschiedlich verabredeten Zeiten in kleinen Gruppen.

Für nähere Infos und einen Schnuppertermin meldet euch  
telefonisch im Rathaus bei 

Frau Götz 		 Tel. 0931-468 61-12 oder  
Frau Väth		 Tel. 0931-468 61-17

Wir freuen und auf neue Familien!

 
GEMEINSAM SPIELEN
Die Krabbelstube lädt zum gemeinsamen 
Spielen ein!

Komm in unsere WhatsApp-Gruppe!  
Einfach QR Code scannen. 

Die Krabbelstube lädt zum 
gemeinsamen Spielen ein!  

Komm in unsere WhatsApp Gruppe!
Einfach Scannen: 

Krabbelstube 
Greußenheim
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Der Förderverein für Kinder und Jugendliche sucht zur 
Verstärkung für die Mittagsbetreuung an der Grundschule 
Margetshöchheim möglichst ab sofort oder später

engagierte 
pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

in Teilzeit für 12 bis 25 Stunden in der Woche
Welche Aufgaben erwarten Sie:Welche Aufgaben erwarten Sie:
► Betreuung von Grundschulkindern nach Schulschluss
  mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung 
► Gestaltung der Betreuungszeit mit sozial- und freizeit-
  pädagogischer Zielrichtung in der Grundschule 
  Margetshöchheim (offenes Betreuungskonzept)
► Planung und Mitwirkung bei Aktivitäten innerhalb 
    der Mittags- und Ferienbetreuung 
► Pflege der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern
► Ihre Arbeitszeiten: Montag bis Donnerstag zwischen
  11:00 – 15:30/16:00 Uhr
Was wir uns wünschen:
► Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 
  Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher, zur Kinder-
    pflegerin / zum Kinderpfleger oder eine vergleichbare
  pädagogische Qualifikation
► Freude am Umgang mit Kindern und schon erste 
  Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern der Altersklasse 
  6 - 10 Jahre
► Bereitschaft zur Weiterbildung
► Sie sind zuverlässig, verantwortungsbewusst sowie 
    belastbar und bringen eine ausgeprägte Teamfähigkeit mit
► Konfliktsituationen begegnen Sie mit der notwendigen 
  situations- und fachbezogenen pädagogischen 
  Kompetenz und Urteilsfähigkeit
► Sie zeichnen sich durch eine Persönlichkeit mit hohem
  Einfühlungsvermögen aus
Was wir Ihnen bieten:
►► Einen sicheren, zukunftsorientierten und unbefristeten
  Arbeitsplatz
► Eine abwechslungsreiche, vielfältige und kreative 
  Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
► Ein kompetentes, wertschätzendes und motiviertes Team
► Möglichkeit zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen
► Bezahlung in Anlehnung an den TVöD – Tarif SuE
►► Neue und moderne Einrichtungsräume
Sie sind interessiert mit Herzblut 
in einem motivierten Team mitzuarbeiten? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an den 
Förderverein mit aussagefähigen Unterlagen als PDF an: 
Christine Haupt-Kreutzer, E-Mail: chauptk@t-online.de
Bewerbungsschluss: 15.09.2025
Für Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Mittagsbetreuung Für Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Mittagsbetreuung 
unter der Rufnummer 0931-46 50 286 oder 0151-50 70 96 74 
gerne zur Verfügung.

Der Förderverein für Kinder und Jugendliche sucht zur 
Verstärkung für die Offene Ganztagsbetreuung an der 
Mittelschule Margetsöchheim

ab sofort oder zum 1. September

eine/n Pädagogen/in (m,w,d)

eine/n Erzieher/in (m,w,d)
in Teilzeit für ca. 18 – 20 Stunden/Woche in Teilzeit für ca. 18 – 20 Stunden/Woche 

(sozialversicherungspflichtige Beschäftigung).
Wir sind ein kleines Team und betreuen ab dem kommenden 
Schuljahr SchülerInnen der 5. bis 9. Klasse in zwei Gruppen. 

Ihre Aufgaben:
► Betreuung der MittelschülerInnen nach Schulschluss,
   während des Mittagessens und den Hausaufgaben
►► Unterstützung und Hilfestellung in der Hausaufgabenzeit
► Planung und Umsetzung sozial- und freizeitpädagogi-
  scher Maßnahmen (offenes Betreuungskonzept) in der 
  Mittelschule
► Mitwirkung bei Aktivitäten innerhalb der Offenen Ganz
  tagsbetreuung
► Pflege der kooperativen Zusammenarbeit zwischen 
    Schule und Eltern
► Mitarbeit in der Ferienbetreuung der Grundschüler 
  nach Absprache

Wir erwarten:
► Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als 
  staatlich anerkannter Erzieher (w/m/d) oder vergleichbare
  Qualifikation, bzw. über ein erfolgreich abgeschlossenes
    Studium der Sozialen Arbeit/Pädagogik (Bachelor/
  Master/Diplom)
► Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
► Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und 
  Verantwortungsbewusstsein
► Kreativität und Flexibilität zur Gestaltung der 
  Freizeitaktivitäten
►► Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen

Was wir Ihnen bieten:
► Einen sicheren, zukunftsorientierten und unbefristeten 
  Arbeitsplatz
► Eine abwechslungsreiche, vielfältige und kreative 
  Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
► Ein kompetentes, wertschätzendes und motiviertes Team
►► Möglichkeit zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen
► Bezahlung in Anlehnung an den TVöD – Tarif SuE
► Neue und moderne Einrichtungsräume

Sie sind interessiert und wollen uns im Team unterstützen? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen 

Unterlagen bis spätestens 15. September ausschließlich
als PDF-Datei an Christine Haupt-Kreutzer,

E-Mail: chauptk@t-online.deE-Mail: chauptk@t-online.de 
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Kinderhaus 
Blumenwiese

Kinderhaus 
Wiesenwichtel

Kinderhaus am 
Geisberg Greußenheim

 
DIE LETZTEN KINDERGARTENTAGE  
DER PUSTEBLUMEN
Die letzten Wochen im Kindergarten waren für unsere 
Vorschulkinder ganz besonders aufregend:
Wir starteten Anfang Juli mit der Übernachtung im Kindergar-
ten – ein echtes Highlight. Mit Schlafsäcken, Taschenlampen 
und jeder Menge Vorfreude im Gepäck erlebten die Kinder 
eine spannende Nacht im Kindergarten. Nach einem gemein-
samen Abendessen ging es auf Schatzsuche durchs Dorf, be-
vor wir dann im Garten am Kinderhaus unseren Schatz fanden. 
Am nächsten Tag wurden dann viele müde Kinder von Mama 
und Papa abgeholt. Ein weiterer Höhepunkt war der Ausflug 
in den Wildpark „Drei Eichen“. Bei strahlendem Sonnenschein 
erkundeten wir gemeinsam die heimische Tierwelt. Rehe, Wild-
schweine und Ziegen wurden mit großem Interesse beobach-
tet – einige durften sogar gefüttert werden. Neben den Tieren 
sorgte auch der große Spielplatz und die Zugfahrt für Begeis-
terung. Zum feierlichen Abschluss ihrer Kindergartenzeit fand 
eine liebevoll gestaltete Abschlussfeier statt. 

Foto: Kinderhaus Blumenwiese

Mit einem kleinen Theaterstück, Liedern und persönlichen Beiträ-
gen verabschiedeten sich die Kinder von ihrer Kindergartenzeit. 
Wir sind stolz auf unsere Vorschulkinder, die nun bereit sind für 
einen neuen Lebensabschnitt. Wir wünschen ihnen von Herzen 
einen fröhlichen und erfolgreichen Start in der Schule!

Das gesamte Kinderhausteam

 
FORSCHEN-PROBIEREN- ENTDECKEN 

Passend zu den wiederkehrenden Som-
mertemperaturen durften unsere Kin-
der im U3-Bereich wieder mit Wasser 
spielen und experimentieren. Spannen-
de Beobachtungen konnten unter an-
derem beim Versuch „Was schwimmt - 
Was sinkt“ gemacht werden. Die Wichtel 
konnten neben Naturmaterialien auch 
viele andere Dinge im Wasser betrach-
ten. Das Planschen blieb dabei natürlich 
nicht aus! Endlich wieder Sommer!

Foto: Wiesenwichtel

 
DIE DELFINE SAGEN  
„TSCHÜSS UND AUF WIEDERSEHEN“
Am letzten Julitag wartete die große Abschiedsfeier auf un-
sere Vorschulkinder: emotionale Worte, ein wunderschönes 
Abschiedslied, Luftballonsteigen und die Überreichung der 
Ich-Mappen standen auf dem Programm. Danach wurde ge-
meinsam mit Mamas, Papas und Geschwistern gegrillt. Nach 
der Verabschiedung der Gäste wurden noch T-Shirts bemalt 
und Marshmallows am Lagerfeuer gegrillt, bevor die Kinder 
unter tosendem Applaus mit der Schubkarre „rausgeworfen“ 
wurden! 

AUSFLUG DER VORSCHULKINDER  
NACH FULDA IN DIE KINDERAKADEMIE
Ende Juli ging es für die Delfine aus dem Kinderhaus Greußen-
heim noch mal auf große Reise: mit dem ICE fuhren wir nach 
Fulda, um dort die Kinderakademie zu besuchen! Unser Ziel 
war das begehbare Herz! In einer spannenden Führung erfuh-
ren wir genau, wie das Herz funktioniert, wie es aufgebaut ist 
und warum es für unseren Körper so wichtig ist. Nach der Er-
kundung der restlichen Angebote gab es ein leckeres Eis, zum 
Abschluss durften sich alle noch auf dem Spielplatz austoben. 

Fotos: Selina Gehringer

Foto: Kinderhaus Geisberg
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Wann? Samstag, 27.09.25, 9-14 Uhr

Wo? Gartenweg 9, 97947 Grünsfeld

Ein Unternehmen der Firmengruppe Göbel 
Panter Holzbau GmbH – Austraße 123 – 97222 Rimpar

Tel. 0931 355210 – info@panter-holzbau.de
www.panter-holzbau.de

› Holzbau – nachhaltig und wohngesund

› Photovoltaik – unabhängig eigener Strom

› Smart Home – intelligent und komfortabel

für Bauherren zu den Themen:

• Besichtigung unserer Produktionsstätte 

• Fachvortrag um 11:00 Uhr

• Holzwerkstatt für Kinder

Freuen Sie sich auf:

Innovativ Bauen & Wohnen

Viele erntedank-Angebote
Gratis-Rezeptideen für Ihre schnelle, feine Küche – ohne Tierleid

DAS HofGeSCHäft
für DAS Leben

DAS HofGeSCHäft
für DAS Leben

Wir sind für Sie da: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr
Hofgut Lumee – Sophia – Die Ur-Quelle des Seins GmbH & Co. KG

Gutshof 1 · 97259 Greußenheim · Tel. 0931/4605150

„Vom Anbau bis zum Kunden - darin liegt Ihr Vertrauen”
· Brot wie früher  · Äpfel aus unseren Apfelgärten · Paprika, Tomaten... 
· Hokkaidos, Karotten, Kartoffeln... · feine Öle aus eigener Ölmanufaktur
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JUZ 
Gemeindejugendarbeit Hettstadt 
Kontaktdaten: Hannes Hildebrandt      
Tel. 0931- 46 86 1-26 und 0170 - 65 76 354    E-Mail: jugendarbeit@hettstadt.de 

 
BLUEBOX-ÖFFNUNGSZEITEN  
siehe auch unter www.jugendarbeit-hettstadt.de 
Instagram @juz_265
Mo. / Di. 	 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr		
Mi. / Do.	 geschlossen
Fr.		  15:30 Uhr bis 20:00 Uhr

In den Ferien findet kein regulärer JUZ-Betrieb statt.  
Bitte Ferienprogramm beachten.

Das Juz wird ab dem 14.07.2025 bis voraussichtlich Ende 
der Sommerferien renoviert. In dieser Zeit kann leider 

kein regulärer JUZ-Betrieb stattfinden.

LATE NIGHT JUZ
In den Sommerferien findet kein Late-Night-JUZ statt.

BUNT & STARK DURCH DEN WELTKINDERTAG!
Am Samstag, 20. September, ist Weltkindertag und dieser 
wird in Hettstadt gefeiert. Die Gemeindejugendarbeit hat sich 
mit Marina Schömig von „bunt & stark“ eine tolle Aktion für 
euch überlegt.

Alle Kinder und Familien sind herzlich eingeladen, zwischen 
14:00 und 17:00 Uhr auf dem JUZ Platz vorbeizuschauen. Bei 
sehr schlechtem Wetter findet die Aktion im Pfarrsaal statt.

Es wird einen Parcours und verschiedene Stationen von bunt 
& stark zum Thema Selbstbehauptung und Resilienz (innere 
Stärke) geben.

Ihr erhaltet eine Stempelkarte und ein kleines Geschenk nach 
dem durchlaufen der Stationen sowie eine wichtige Botschaft 
für Zuhause.

Schenke deinem Kind am Weltkindertag wertvolle Impulse für 
das eigene Auftreten, Selbstbewusstsein und Selbstwert und 
lerne selbst tolle Methoden aus den Trainings von bunt & stark 
kennen.

In der Malecke darf dein Kind mit bunten & starken Mandalas 
den Entspannungsmodus einlegen oder sich bei vielen ver-
schiedenen Outdoor-Spielen auspowern.

Außerdem versorgt euch das JUZ-Team mit Leckereien und Ge-
tränken.

Kommt vorbei, lernt Neues, habt Spaß, lasst es euch schme-
cken und gut gehen!

Das JUZ-Team und 

Marina von bunt & stark 

freuen sich auf viele Kinder 

mit ihren Familien!

Violine (ab 4 Jahre), Cello, Klavier, Gitarre (ab 5 Jahre),
E-Gitarre, Bass, Gesang, Stimmbildung, Querflöte,

  Blockflöte im Ensemble für Senioren!

Ausschließlich mit ausgebildeten Fachkräften,
individuell, professionell und kindgerecht!

Die Musikschule mit Herz und Verstand
August-Wörner-Str. 3, Hettstadt

 Tel.: 0931-35 90 50 89        E-mail: info@orphee-musik.de
www.orphee-musikakademie.de

ANZEIGE
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“PV  lohn t  s i ch !
ega l  was  m i t  de r  Po l i t i k ,
Fö rde rung  u .  Ve rgü tung

pass i e r t ”
 

E-Mobilität

97236 Randersacker      www.solarart.de

Wärme-
KopplungSpeicher

Olaf  Greshake
Geschäftsführer 

Beratung und Handwerk
aus der Region - für die Region 

Lindelbachstr. 5                                                   Tel: 0 93 03 – 98 10 95 0 

seit über 26 Jahren 

Die Rechnung geht auf:

Gute Planung
Gute Umsetzung
Gute Erträge 

Gute PV - Anlage
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Grund- und Mittelschule 
Waldbüttelbrunn

 
SCHULANFANG 2025
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
für den ersten Schultag und die erste Schulwoche möchten wir 
Sie gerne über die geplanten Unterrichtszeiten informieren:

Dienstag, 16. September, bis Donnerstag, 18. September
Unterricht von 8:00 Uhr bis 11:15 Uhr bzw. 11:20 Uhr (Hett-
stadt) bei der jeweiligen Klassenleitung

ab Freitag, 19. September
Unterricht gemäß Stundenplan; dieser wird in den ersten Ta-
gen ausgegeben

Bitte vermeiden Sie das Parken in Schulhausnähe, um allen Schü-
lerinnen und Schülern einen sicheren Schulweg und den Schul-
bussen eine ungehinderte Zufahrt gewährleisten zu können!

Abweichend gilt für den 1. Schultag der 1. Klassen

Standort Waldbüttelbrunn (Klassen 1a und 1b)
•	8:30 Uhr Begrüßung  

am Grundschulgebäude in der Kirchstraße

•	9:00 Uhr Unterrichtsbeginn im jeweiligen Klassenzimmer 
für die Eltern gemütliches Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen

•	10:15 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus 
(freiwilliges Angebot)

•	10:45 Uhr Unterrichtsende

Standort Hettstadt (Klassen 1c und 1d)
•	8:45 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sixtus  

(freiwilliges Angebot)

•	9:30 Uhr Begrüßung  
am Grundschulgebäude in der Würzburger Straße

•	10:00 Uhr Unterrichtsbeginn im jeweiligen Klassenzimmer 
für die Eltern gemütliches Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen

•	11:00 Uhr Unterrichtsende

Busregelung für die ersten Klassen:
Abfahrtszeiten:
•	Roßbrunn 	 8:05 Uhr (Kirche)
•	Mädelhofen 	 8:10 Uhr (Kirche)
•	Greußenheim 	 8:05 Uhr (Dr.-Helmut-Kohl-Platz)

Rückfahrt nach Unterrichtsende

Als Eltern der Schülerinnen und Schüler aus den 1. Klassen 
können Sie am ersten Schultag Ihre Kinder kostenfrei im Bus 
begleiten.

Zusätzliche Informationen für die Schüler der Mittelschule
•	Von Dienstag bis Donnerstag fahren Schulbusse für die Hin- 

und Rückfahrt (Zeiten für die Hinfahrt siehe Tabelle unten, 
Rückfahrt nach Unterrichtsende)

•	Ab Freitag fährt morgens der Schulbus zu folgenden Zeiten

Holzkirchhausen Am Alten Milchhaus 07:05 Uhr

FELBER

Wüstenzell Ortsmitte 07:10 Uhr

Holzkirchen Hauptstraße 07:15 Uhr

Remlingen Hans-Gebhardt-Straße  
Am Karussell 
Alte Schule

07:20 Uhr 
07:21 Uhr  
07:22 Uhr

Uettingen Hauptstraße 07:30 Uhr

Böttigheim 07:15 Uhr

DITTERICH
Neubrunn Geiersberg  

Rathaus
07:22 Uhr 
07:23 Uhr

Helmstadt An der Waage  
Heckenstraße

07:29 Uhr 
07:30 Uhr

Greußenheim Dr. Helmut-Kohl-Platz 07:30 Uhr HUBERT‘S 
REISEN 
KEMPFHettstadt Backhäusle 07:37 Uhr

Mädelhofen Kirche (NEU) 07:25 Uhr

OVFRoßbrunn Kirche (NEU)  07:30 Uhr

Hettstadt Backhäusle 07:38 Uhr

•	Die Rückfahrt erfolgt ab Freitag über den öffentlichen Nah-
verkehr. Die Fahrkarten hierfür werden in den ersten Tagen 
ausgeteilt. Bitte machen Sie Ihr Kind (vor allem, wenn es erst-
malig unsere Schule besucht) mit den Fahrzeiten und Halte-
stellen vor Ort vertraut.

•	Die Betreuung der Kinder, die zum Offenen Ganztag ange-
meldet sind, findet ab Montag, 22. September 2025 (2. Schul-
woche), statt.

Erreichbarkeit des Sekretariats
Das Sekretariat ist in der ersten und letzten Ferienwoche am 
Vormittag besetzt. Telefonisch erreichen Sie uns dann unter 
Tel. 0931 - 46 08 720. Sie können uns auch per E-Mail kon-
taktieren (sekretariat@schule-wbb.de), rechnen Sie aber in den  
Ferienzeiten mit längeren Reaktionszeiten. Vom 11. August bis 
6. September 2025 erreichen Sie uns nur in dringenden Ange-
legenheiten telefonisch; die Telefonnummern werden an den 
Schultüren ausgehängt.

Mit den besten Grüßen aus der Grund- und  
Mittelschule Waldbüttelbrunn

Anna Blistyar, Schulleitung



56 	 Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   September 2025

ANZEIGEN

MICHAELISMESSE
WERTHEIM

2. BIS 12. OKTOBER

AUSBILDUNG

STARTE DEINE 
AUSBILDUNG!
• Mechatroniker (m/w/d)
• Anlagenmechaniker (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker für Anwendungs- 

entwicklung (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)
• Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d)
• Kaufleute für Dialogmarketing (m/w/d)
• KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

wvv.de/ausbildung

meine Heizung

Halt dir das Wichtigste warm
Jetzt Heizungswartung buchen & entspannt durch die kalte Jahreszeit

www.porzner.com
porzner.shk

0931 / 461234

Hauptstr. 130,   97299 Zell am Main

0931 / 461234

 mein Bad  meine erneuerbaren Energien

Gasheizung 
Ölheizung
Wärmepumpe

142,80 €
202,30 €
238,00 €

Jetzt Termin vereinbaren!

Preise inkl. MwSt. 

PHOTOVOLTAIK
KOMPLETTPAKET
17.999 € *
  - 22 x Glas/Glas Module à 465 Watt
- 10 kW Hybridwechselrichter
- 10 kWh Batteriespeicher
- Ersatzstromfähig
- Fullservice der Stadtwerke Würzburg AG

Jetzt Anlage bestellen und zukünftig eigenen Ökostrom auf  
dem Dach produzieren. Infos unter wvv.de/energiefreiheit 

*Voraussetzung ist ein Zählerschrank der die technischen Anschlussbedingungen (TAB) erfüllt. Dies kann vorab 
durch unsere Experten geprüft werden. Gerne sind auch individuelle Anpassungen gegen Mehrpreis möglich

500 €Rabatt für WVV-Energie-kunden/innen
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RÜCKBLICKE 
ABSCHLUSSFAHRT DER 9. UND 10. KLASSEN NACH 
PRAG – EIN UNVERGESSLICHES ERLEBNIS
Vom 14. bis 18. Juli fuhren wir, die Klassen 9a, 9M und 10M der 
Mittelschule Waldbüttelbrunn, auf Abschlussfahrt nach Prag. 

Schon am ersten Abend schnupperten wir Großstadtluft, spa-
zierten durch die vielen Prager Gassen und hatten Gelegenheit 
Erinnerungsfotos auf der berühmten Karlsbrücke schießen. 
Am Dienstagvormittag ging mit einem Action Bound, einer 
Art Schnitzeljagd auf dem Smartphone, auf Entdeckungstour 
durch die tschechische Hauptstadt. Besonders beeindruckt hat 
uns die Prager Burganlage, von der aus man eine großartige 
Aussicht über die ganze Stadt hat. 

Auch kulturell gab es einiges zu erleben: Am Abend besuchten 
wir das berühmte Schwarzlichttheater „Image“ – manche von 
uns wurden sogar Teil der Vorstellung. Bei der Stadtführung am 
Mittwoch lernten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten etwas 
genauer kennen und bekamen sogar Geheimtipps von unseren 
Reiseführerinnen. Anschließend hatten wir endlich Freizeit – 
zum Shoppen oder um Prag auf eigene Faust zu erkunden. 

Ein besonders eindrucksvoller und bewegender Programm-
punkt war unser Ausflug nach Theresienstadt. Die Gedenkstät-
te des ehemaligen Konzentrationslagers hat uns tief berührt. 
Bei einer Führung durch die Kleine Festung und das Museum 
erfuhren wir viel über das Leben der Häftlinge, die Geschichte 
des Nationalsozialismus und die Bedeutung von Erinnerungs-
kultur. Viele von uns waren still und nachdenklich – dieser Tag 
hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen. Am Abend folgte zum Abschluss ein wei-
teres Highlight, eine Schifffahrt mit gemeinsamen Abendessen 
auf der Moldau. 

Die Abschlussfahrt war für uns ein schöner Abschluss der ge-
meinsamen Schulzeit. Es war eine unvergessliche Woche!

Text: N. Ziegler 

„KLAR IM KOPF“ –  
ALKOHOLPRÄVENTION MIT ALLEN SINNEN
An der Mittelschule Waldbüttelbrunn stand für die Schülerin-
nen und Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufen ein ganz beson-
derer Projekttag auf dem Stundenplan: Der Alkohol-Präven-
tions-Parcours „KiK – Klar im Kopf“ machte Halt an unserer 
Schule. Yvonne Kistler und Pia Gonetz vom Landratsamt Würz-
burg, Fachbereich Jugend- und Familienarbeit, führten mit viel 
Engagement durch die spannenden und lehrreichen Stationen 
des mobilen Lernkonzeptes.

In vier abwechslungsreichen Modulen wurde den Jugendlichen 
auf spielerische und interaktive Weise das Thema Alkohol-

konsum und seine Risiken nähergebracht. Dabei standen 
nicht nur Wissensvermittlung, sondern vor allem Reflexion ei-
gener Erfahrungen und Wahrnehmung im Mittelpunkt.

Die Klassengemeinschaft wurde in zwei Kleingruppen einge-
teilt und konnte an den unterschiedlichen Stationen Punkte 
sammeln. Besonders beliebt war die „Wahrnehm-Bar“, an der 
alkoholfreie Cocktails verkostet und die Zutaten herausge-
schmeckt werden mussten – ein Genuss ganz ohne Promille! 
Im Anschluss mussten Gründe für Alkoholkonsum pantomi-
misch dargestellt und erraten werden.

Beim „Fakten-Check“ war Köpfchen gefragt. Wer Fragen rund 
um Alkohol richtig beantworten konnte, durfte beim Jakkolo-
Spiel sein Können unter Beweis stellen und Punkte sammeln.

Ein echtes Highlight war die Station „Über den Wolken“. Mit 
Rauschbrillen, die einen Alkoholrausch simulieren, versuchten 
die Jugendlichen, auf einer Linie zu balancieren oder einen 
Basketballkorb zu treffen – gar nicht so einfach! Die Übung 
zeigte eindrucksvoll, wie sehr Alkohol die Wahrnehmung und 
Koordination beeinträchtigt. Trotz der Schwierigkeit hatten alle 
viel Spaß und lernten gleichzeitig, wie gefährlich Alkohol im All-
tag sein kann.

An der vierten Station wurde intensiv über die Entwicklung von 
der Abstinenz bis hin zur Abhängigkeit gesprochen. Dabei 
wurden typische Verläufe und Warnzeichen besprochen – ein 
wichtiger Impuls zur Selbstreflexion und zum Austausch.

Ein großes Dankeschön geht an Frau Kistler und Frau Gonetz 
für die gelungene Durchführung des Parcours und die einfühl-
same Vermittlung dieses wichtigen Themas mit dem Ziel, über 
Risiken von Alkoholkonsum aufzuklären und zu sensibilisieren. 
Mit dem KiK-Parcours haben unsere Schülerinnen und Schüler 
nicht nur viel gelernt, sondern auch erlebt, wie wichtig es ist, 
„klar im Kopf“ zu bleiben – besonders in Bezug auf den Um-
gang mit Alkohol.

Text und Foto: J. Tyra (Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Waldbüttelbrunn)
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FERIENBETREUUNG HERBSTFERIEN
Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern,
die Ferienbetreuung in den Herbstferien wird ab diesem Jahr 
nun wieder stattfinden.

Zielgruppe: Schulkinder im Alter von 6-12 Jahren aus der 
Marktgemeinde Höchberg (Hauptwohnsitz der Kinder). Kinder 
aus Waldbüttelbrunn und Hettstadt dürfen ebenfalls teilneh-
men.

Bring- / Abholzeit: 7:30 Uhr – 9:00 Uhr & 15:30 Uhr – 16:00 Uhr,  
Ausnahmen in Absprache mit den Betreuern möglich!

Wann: Herbstferien

Wo: Die Ferienbetreuung findet in den Räumen der Mittagsbe-
treuung in der Ernst-Keil-Schule statt.

Kosten: Das Angebot kann nur wochenweise gebucht werden 
und kostet pro Kind/5-Tage-Woche 75,- €. Im Preis sind Geträn-
ke und Snacks, ebenso ein Mittagessen enthalten und Spiel & 
Spaß garantiert!

Das Programm wird ca. eine Woche vor den jeweiligen Ferien 
verschickt!

ALLGEMEINE HINWEISE:
•	Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert. Sollte Ihr 

Kind aufgrund von Allergenen etc. ein Essen nicht verzeh-
ren können, dann geben Sie ihm bitte ein eigenes Mittages-
sen für diesen Tag mit (ein Speiseplan kann ca. 1 Woche vor 
Ferienbeginn bei uns angefordert werden).

•	Wenn das Essen aus religiösen Gründen ohne Schwei-
nefleisch sein muss, können Sie uns dies gerne auf dem 
Anmeldeformular mitteilen.

•	Eine Medikamentengabe kann nur für chronisch-kranke 
Kinder erfolgen. Hierfür benötigen wir eine Verordnung 
vom behandelnden Arzt! Es muss ebenso auf dem Anmel-
deformular vermerkt sein. Nehmen Sie in diesem Fall bitte 
unbedingt vorher Kontakt mit uns auf!

•	Im Angebot ist keine Unfallversicherung inkludiert!
•	Die Kinder sind über die Eltern kranken- und haftpflichtver-

sichert!

Beiliegend finden Sie ein SEPA-Lastschriftmandat für die ein-
malige Bezahlung der entsprechenden Buchung.

Nur mit einem vollständig ausgefüllten SEPA-Mandat ist 
Ihr Kind für die Betreuung angemeldet.

INFORMATIONEN FÜR DIE ELTERN!!!!
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss für die Ferienbetreu-
ung, da aufgrund der vorliegenden Anmeldungen zum Mel-
deschluss entschieden wird, ob die Ferienbetreuung durch-
geführt wird. Ab da ist Ihr Kind verbindlich angemeldet. Eine 
Stornierung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Der Elternanteil der jeweiligen Ferienbetreuung wird eine Wo-
che vorher direkt per SEPALastschriftmandat von Ihrem Konto 
eingezogen.

Als Anmeldung bitten wir Sie, nur das SEPA-Mandat, das An-
meldeformular mit Ihren Kontaktdaten und ggf. die unter-

AWO - care 
Gemeinnützige GmbH

termingerecht - kostengünstig - schnell - sauber
komplett aus einer Hand

Zeller Weg 3  97265 Hettstadt  Tel. 0931- 46 23 28

Heizung  Solar  Sanitär  Bad-Komplett-Sanierung
Wartung  Reparatur  24-Stunden-Notdienst 

Heizung - Solar - Sanitär

ALTES RATHAUS HETTSTADT, WÜRZBURGERSTR. 47
         info@fahrschulenickel.de                 www.fahrschulenickel.de  

0171-24 20 6310931-88 31 22
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schriebene Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen abzu-
geben. Der Rest ist für Sie als Info gedacht.

Kinder der durchführenden Gemeinde haben bei der Anmel-
dung Vorrang. Falls mehr gemeindefremde Kinder angemeldet 
werden, als es Plätze gibt, wird nach Anmeldedatum vergeben. 
Sie bekommen direkt nach Anmeldeschluss Bescheid, ob Ihr 
Kind einen Platz in der Ferienbetreuung erhält. Die Anmelde-
frist muss unbedingt eingehalten werden.

Kontakt: Kim Hemmerlein

E-Mail: kim.hemmerlein@awo-unterfranken.de

Tel: 0931 - 29 93 8-248

AWO care gemeinnützige GmbH 
Kantstraße 45a, 97074 Würzburg

ANMELDEFORMULAR  
(BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN):

______________________________________________________________ 
Name/ Vorname des Kindes bzw. der Kinder

______________________________________________________________ 
Name/ Vorname der Eltern

______________________________________________________________ 
Straße/ Hausnummer PLZ/ Ort

______________________________________________________________ 
Telefon Handy

______________________________________________________________ 
E-Mail Adresse

_____________________________________________________________ 
Geburtsdatum des Kindes bzw. der Kinder

Mein Kind/meine Kinder darf/dürfen fotografiert werden:

 Ja 		   Nein

Wenn Sie zustimmen, dass Ihr Kind fotografiert wird, benöti-
gen wir von Ihnen hierzu auch die beiliegende Einwilligungs-
erklärung für Fotoaufnahmen unterschrieben zurück. Bitte 
beachten Sie in diesem Zusammenhang zudem die Anlage zur 
Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen.

Mein Kind/meine Kinder werden abgeholt oder dürfen selbst 
heimlaufen

 Abholer 	  Heimläufer

Brauchen wir weitere Infos über Ihr Kind?  Ja 	  Nein

_______________________________________________________

Ferien Betreuungswoche Anmeldeschluss Kosten

 Herbstferien 03.11. – 07.11.2025 26.09.2025 75,- €

Die Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis 
genommen.

……………………………………………………………………………………………. 
Ort Datum Unterschrift

Bitte per Post/ Fax (0931/ 2500380) oder Mail an uns schicken!!

  

SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT  
(SEPA DIRECT DEBIT MANDATE)
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)  
MD 350 KST 29002

AWO care gemeinnützige GmbH 
(Unternehmen)

AWO Ferienbetreuung Höchberg 
(Name der Einrichtung)

Kantstraße 45 a 
(Straße))

97074 Würzburg 
(PLZ/Ort)

DE 1006 0000 0004 6737 
[Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)]

Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen bei der Zahlung auf 
dem Bankkonto-Beleg mitgeteilt.

1. SEPA-Basis-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) AWO care gemeinnützige GmbH Zah-
lungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, 
die von AWO care gemeinnützige GmbH auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger  
(Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kreditinstitut: _______________________________________________

BIC1: ________________________________________________________

IBAN:________________________________________________________

Name des Kindes: ___________________________________________

2. Einzugsermächtigung
Ich / wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, die von mir / 
uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift 
von meinem Konto einzuziehen.

3. Information zum Lastschrifteinzug
Fälliger Beitrag lt. Anmeldung, in Höhe von €___________, wird 
zum jeweiligen Anmeldeschluss eingezogen.

______________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (Zahlungspflichtiger)
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Unsere Angebote sind unent-
geltlich und können von allen  
Bürgerinnen und Bürgern 
aus der Gemeinde genutzt 
werden. Die Ehrenamtlichen 
sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet.

Nachbarschaftshilfe 
Hettstadt 
Sophia Amrehn    Sprechzeiten: Mo. und Fr. 9:00 - 12:00 Uhr  
E-Mail: nachbarschaftshilfe@hettstadt.de 	 Tel. 0151 - 53 28 88 95

Mehrgenerationenarbeit 
Hettstadt 
Sophia Amrehn      Sprechzeiten: Mo. 10:00 - 13:00 Uhr & Fr. 8:30 - 13:00 Uhr 
Tel. 0931 - 46 861 - 27  	    E-Mail: sophia.amrehn@hettstadt.de

ANZEIGEN

NACHBARSCHAFTSHILFE SUCHT  
EHRENAMTLICHE HELFER*INNEN
Die Nachbarschaftshilfe der Gemeinde Hettstadt sucht Bürge-
rinnen und Bürger, welche sich je nach Talent, Fähigkeit und 
Zeit in der Gemeinde engagieren möchten. Folgende Aufträge 
können über die Nachbarschaftshilfe anfallen z. B. Einkaufen, 
kleinere handwerkliche Tätigkeiten, niederschwellige Nachhil-
fe, Besuchsdienste. 

Sie als Ehrenamtliche/r, bestimmen selbst, wie oft, wie viel und 
was Sie helfen wollen. Wir freuen uns über jede Hilfe, gerne 
auch nur 1x im Jahr. 

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei der Koordinatorin der 
Nachbarschaftshilfe, Sophia Amrehn,  
Tel. 0931 - 46 86 1 27 (ggf. Mailbox besprechen) 
oder per Mail an nachbarschaftshilfe@hettstadt.de.

 
SPIELPLATZTREFF „VALENTINUS“ 
Gemeinsam zusammenkommen, Zeit an der frischen Luft 
verbringen, sich austauschen, spielen, Kontakte knüpfen
Der Spielplatztreff ist ein offenes Angebot von der Mehrgene-
rationenbeauftragten der Gemeinde Hettstadt und richtet sich 
an alle Eltern und Großeltern, die gerne ihre Zeit mit den Kin-
dern an der frischen Luft verbringen und Lust auf einen bun-
ten Nachmittag haben.

Termin: Freitag, 5. September

Termine zum Vormerken: 10. Oktober, 7. November

Uhrzeit: 15:00 – 17:00 Uhr 

Ort: Valentinusspielplatz Hettstadt 

Bitte beachten: Die Aufsicht liegt bei den Eltern. Bei Regen/
Gewitter findet die Aktion nicht statt.

Kontaktdaten: Sophia Amrehn, Sozialpädagogin (B.A.)

E-Mail: sophia.amrehn@hettstadt.de

Tel. 0931 - 46 861-27, Mobil: 0151 - 62 95 16 01

Bürozeiten: Montag und Freitag 

Gerolzhofen
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Spiele - Team 55+ 
Hettstadt

Senioren-Kreis  
Hettstadt

Seniorenvertretung 
Hettstadt  
Ansprechpartnerin: Sophia Amrehn  		   
E-Mail: seniorenvertretung@hettstadt.de 	 Tel. 0931 - 46 861 -27

Greußenheimer  
helfen Greußenheimern
In Notfällen möchten wir ältere, kran-
ke bzw. hilfsbedürftige Mitmenschen 
in Greußenheim unterstützen. Wir sind 
keine Konkurrenz zu irgendwelchen be-
stehenden Organisationen. Selbstver-
ständlich sind Verschwiegenheit, Unab-
hängigkeit, Ehrenamtlichkeit …

Nachbarschaftshilfe 
Greußenheim 
Gemeinde Greußenheim: Tel. 09369 - 98 160 
Karin Kuhn: Tel. 09369 - 27 71 	Angelika Rützel: Tel. 09369- 20 90 10

Spiele - Team 
Pfarrei Greußenheim

 
SENIORENNACHMITTAG
Der nächste Seniorennachmittag beginnt am Donnerstag,  
11. September, um 14:00 Uhr, im Pfarrheim mit einem Got-
tesdienst. 

Im Anschluss an Kaffee und Kuchen freuen wir uns auf den 
Besuch von Monika Kees. Sie bringt beim Tanzen im Sitzen 
unsere Merkfähigkeit, Koordination und Beweglichkeit mit viel 
Freude und Spaß in Schwung. 

Wie immer fährt auch das Bürgertaxi.

Auf einen unterhaltsamen Nachmittag freut sich

Euer Seniorenkreis-Team

 
SPIELENACHMITTAG
Am Mittwoch, 17. September, um 14:00 Uhr, treffen sich alle, 
die gerne Gesellschaftsspiele spielen, ab 55 plus im Pfarrhaus.

Bei Rummikub, 6 nimmt, SKIP-BO, Skyjo oder gerne ein Spiel 
nach Wahl haben wir Spaß am Spiel und trainieren auch gleich-
zeitig unsere Gehirnzellen.

Neue Mitspieler sind bei uns herzlich willkommen.

Euer Spiele-Team

 
SENIORENSPRECHSTUNDE IM SEPTEMBER
Bei der monatlichen Seniorensprechstunde können Seniorin-
nen und Senioren im persönlichen Gespräch mit einem Mit-
glied der gemeindlichen Seniorenvertretung Wünsche und 
Anregungen ganz niederschwellig mitteilen. Wer etwas auf 
dem Herzen hat, Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das 
Gemeindeleben äußern möchte, kommt bitte zur genannten 
Uhrzeit in das Alte Rathaus (Schusterraum). Dort wartet ein 
Mitglied der gemeindlichen Seniorenvertretung mit einem of-
fenen Ohr auf Sie. 

Datum: Freitag, 12. September

Uhrzeit: 10:00 – 11:00 Uhr 

Ort: Altes Rathaus, Postraum 

SENIOREN DIGITAL – HILFE IM UMGANG MIT 
SMARTPHONE, TABLET UND PC

Die Seniorenvertretung bietet in Un-
terstützung mit dem Verein „Internet 
von Senioren für Senioren e.V.“ und der 
Mehrgenerationenstelle zweimal im Mo-
nat ganz individuelle und persönliche 
Hilfestellung beim Umgang mit dem 

Smartphone, Tablet und PC an. Damit wird das bisherige An-
gebot der „Offenen Handysprechstunde“ erweitert, sodass ne-
ben der Smartphone-Beratung nun auch bei Fragen und Pro-
blemen rund um Tablet und PC weitergeholfen werden kann. 

Kommen Sie vorbei, wir nehmen uns gerne Zeit für Ihr Anliegen! 

Termine: Fr., 5. September & Fr., 19. September (14-tägig) 

Uhrzeit: 10:00 – 12:00 Uhr 

Ort: Altes Rathaus, Postraum

Keine Anmeldung erforderlich!

 
SPIELEABEND
Für alle, die Lust auf Gesellschaftsspiele haben, Spielbegeister-
te und welche, die es werden möchten.

Wir spielen SKYJO, Phase 10, Uno, 6 nimmt!  und vieles mehr.

Gerne können weitere Spiele mitgebracht werden!

Nächstes Treffen: Donnerstag, 18. September, um 19:30 Uhr,  
im Pfarrheim, Sitzungsaal.

 
Antikankauf Ernst seit über  Jahren 

Würzburg, Seilerstr.21 - Tel. 0931/29 69 68 65 

Möbel, Pelze, Leder, Puppen, Militaria, Zinn, Münzen, Bilder, Silber  
Uhren, Teppiche, Porzellan, Zahn-Bruchgold bis 110 €/Gramm u.v.m. 

Veronika Chodera, Cilly Falgner, Klaus Hild (Vorsitzender), Theo Horn,  
Cornelia Jung, Christine Ludwig, Hans Arndt, Dagmar Lux, Petra Müller-März

ANZEIGE
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St. Kilian 
Kath. Pfarreiengemeinschaft 
 Würzburg-West, Hettstadt, Greußenheim,  
Waldbüttelbrunn, Rossbrunn / Mädelhofen

Kontaktdaten des Pastoralteams
Pfarrer Dariusz Cwik: 		  Tel. 0931 - 48 994  
E-Mail: dariusz.cwik@bistum-wuerzburg.de 
In dringenden Fällen erreichbar unter Tel. 0151 - 22 93 97 13 

Gem.-Ref. Melanie Greier:		  Tel. 09306 - 98 49 08-2 
(Ansprechpartnerin für die Erstkommunionvorbereitung) 		
E-Mail: melanie.greier@bistum-wuerzburg.de

Kontaktdaten der Pfarrbüros
Beschäftigte im Pfarrbüro:
Hettstadt: Sylvia Derleth; 		  Tel. 0931 - 46 29 51 
E-Mail: pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de 

Greußenheim: Eva Spanheimer; 	 Tel. 09369 - 23 95  
E-Mail:  pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de oder  
E-Mail: pg.waldbuettelbrunn@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
Hettstadt: 	 Dienstag:	  08:30 Uhr bis 11:30 Uhr, 
		  Donnerstag: 	 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Das Pfarrbüro in Hettstadt  
ist in der Zeit vom 26.08. - 05.09.2025 geschlossen.

Greußenheim: 	 Mittwoch: 	 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

ANZEIGEN

BRIEF AN DIE GEMEINDEN
Liebe Mitarbeitende, liebe Ministranten/innen, Freunde 
und Schwestern und Brüder in Christus!
Mit einem Herzen voller gemischter Gefühle schreibe ich Euch 
heute diesen Abschiedsgruß. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, 
meine Dankbarkeit und Zuneigung auszudrücken, während 
ich mich auf ein neues Kapitel meines priesterlichen Weges 
vorbereite.

Mit Wehmut, aber auch mit freudiger Erwartung verabschiede 
ich mich von den mir so lieb gewordenen Gemeinden Hett-
stadt, Greußenheim, Waldbüttelbrunn, Roßbrunn und Mädel-
hofen – von Euch allen, mit denen ich in den letzten vier Jahren 
Glauben, Liebe und Leben teilen durfte. Diese Orte waren für 
mich ein Zuhause – fern der Heimat und doch ganz nah am 
Herzen.

Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, bin ich überwältigt von 
all den Segnungen und Gnaden, die Gott mir durch Euch ge-
schenkt hat. Tag für Tag durfte ich erleben, wie stark der Glau-
be ist – und wie tief die verwandelnde Liebe unseres Herrn in 
Eurem Leben wirkt. Euer unerschütterliches Vertrauen in Gott 
war mir stets ein Vorbild und eine Kraftquelle. Ich bin von Her-
zen dankbar, dass ich mit Euch, für Euch und an Eurer Seite 
dienen durfte.

Eure Gebete waren mir eine große Stütze – besonders in Mo-
menten der Herausforderung, aber auch in Zeiten der Freude. 
Es hat mir Kraft gegeben zu wissen, dass ich im Gebet von Euch 
getragen wurde. Diese geistige Verbundenheit zeigt, wie eng 
wir durch unseren Glauben in Jesus Christus miteinander ver-
bunden sind.

Spitzhüttl GmbH & Co. KG | Unteraltertheimer Str. 2 |
97277 Neubrunn | Tel.: 09307 9060 92 |

E-Mail: info@spitzhuettl-it.de | www.spitzhuettl-it.de

Ihr Spezialist für digitale Zeiterfassung
mit timeCard von REINER SCT

Wir sind ihr IT-Dienstleister für Praxen, 
Handwerksbetriebe und andere kleine/

mittelständische Betriebe.
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Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage 
der Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.pg-sankt-kilian.de 

GLÜCKWÜNSCHE  
ZU GEBURTSTAGS- UND EHEJUBILÄEN         
Ein Mitglied unseres Pastoralteams würde Sie gerne zu beson-
deren Anlässen besuchen, um Sie persönlich zu beglückwün-
schen und die Urkunde des Bischofs zu überreichen.

Falls Sie dies wünschen, bitten wir um rechtzeitige Information 
unter Tel. 0931 - 46 29 51 oder auch gerne  
per E-Mail: pg.waldbuettelbrunn@bistum-wuerzburg.de                       

Ich danke Euch auch für das Vertrauen, das Ihr mir in so vielen 
persönlichen und kostbaren Momenten Eures Lebens geschenkt 
habt. Ich glaube, Liebe wird dort lebendig, wo wir jemanden in 
unser Herz lassen und ihn an unserem Leben teilhaben lassen. 
Es war für mich eine Ehre und ein großes Geschenk, mit Euch 
die Sakramente zu feiern – Eure Kinder zu taufen, Eure Ehen zu 
segnen, Euch in schweren Stunden des Abschieds zu begleiten. 
Diese heiligen Augenblicke haben meinen Glauben gestärkt und 
mein Herz tief berührt – sie haben mir erneut gezeigt, wie groß 
Gottes Liebe zu jedem Einzelnen von uns ist.

Ich gehe weiter. „Am Ende dieses Monats steige ich an meiner 
nächsten Haltestelle aus.“ Ich nehme meine neue Aufgabe als 
Pfarrvikar im Pastoralen Raum Würzburg Süd-Ost mit Freude 
und auch mit einer gewissen Spannung an. Doch ich gehe nicht 
mit leeren Händen – ich trage all die Erfahrungen, Erinnerun-
gen und Begegnungen mit Euch im Herzen. Ihr habt Spuren in 
meinem Leben hinterlassen – Spuren, die bleiben.

Ich möchte Euch sagen: Ich bin weiterhin für Euch da – wenn 
Ihr jemanden zum Reden braucht, jemanden, der mit Euch 
lacht oder Eure Sorgen teilt. Vergesst nicht: Unsere Gemein-
de ist nur 11 Kilometer entfernt! Und wenn unsere Liebe so 
stark ist, dann sind 11 Kilometer gar nichts… Wir werden uns 
bestimmt immer wieder begegnen!

Ich bete für Euch und wünsche Euch von Herzen, dass Ihr als 
Gemeinschaft weiterhin im Glauben wachst und miteinander 
unterwegs bleibt. Und bitte betet auch für mich – dass ich mit 
Weisheit und Liebe die neue Gemeinde begleiten kann, die mir 
anvertraut wird.

Danke und tausendmal danke euch allen! Bitte vergesst mich 
nicht, wenn ihr euch zum Gebet versammelt, zur Eucharis-
tiefeier, zu Wallfahrten. Bitte denkt an mich und betet auch für 
mich. Gott segne Euch! Ihr bleibt in meinem Herzen, in meinen 
Gedanken und in meinem Gebet.

Euer Pater Prasanna CMF

Euer Kaplan – in Liebe und für immer.

VERABSCHIEDUNG  
VON KAPLAN PATER PRASANNA
Am Sonntag, 10. August 2025, wurde Kaplan Pater Prasanna 
bei einem Gottesdienst in Hettstadt verabschiedet. Beim Got-
tesdienst zeigten 16 Ministranten (aus der Pfarreiengemein-
schaft) und ein volles Gotteshaus, dass Pater Prasanna in der 
Pfarreiengemeinschaft geschätzt wird. Seine offene Art und 
sein freundliches Auftreten war immer eine schöne Bereiche-
rung für alle Begegnungen, so dass er bei jung und alt, groß 
und klein gleichermaßen beliebt ist. Die Predigten von ihm wa-
ren oft mit persönlichen Erlebnissen erklärt und immer wieder 
brachte er die Zuhörer zum Schmunzeln. 

Am 13.11.2021 wurde er als Kaplan für die PG St. Kilian Würz-
burg West eingeführt und er durfte viele Messen das erste Mal 
als Kaplan gestalten, ob Christmette, Osternacht oder die Hei-
lige Erstkommunion. Er war manchmal nervös, meisterte aber 
seine Aufgaben immer bestens. 

Leider muss er den Pastoralen Raum Würzburg links des Mains 
verlassen, da er in den Pastoralen Raum Würzburg Süd Ost 
zum 01.09.2025 versetzt wurde. 

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es im Pfarrheim eine 
Begegnung mit kühlen Getränken und einem kleinen Imbiss. 
Als Überraschung für Pater Prasanna spielte die Musikkapelle 
Hettstadt im Pfarrhof einige Musikstücke. 

Wir möchten uns bei allen Be-
teiligten bedanken, die mitge-
holfen haben, dass der Got-
tesdienst und die Begegnung 
in diesem schönen Rahmen 
stattfinden konnte.

Wir bedanken uns bei Kaplan 
Pater Prasanna recht herzlich 
für all seine Begegnungen 
und seine Arbeit bei uns und 
wünschen ihm in seinem neu-
en Wirkungskreis einen guten 
Start und alles erdenklich 
Gute. 

Foto und Text Pfarreiengemeinschaft St. Kilian Würzburg West

ÖKUMENISCHES TREFFEN 
Hierzu sind alle herzlich eingeladen, die an der ökumenischen 
Zusammenarbeit in unserer Pfarreiengemeinschaft interes-
siert sind. Das Treffen findet am Dienstag, 7. Oktober, um 
19:30 Uhr, im Pfarrhaus Hettstadt, Rathausplatz 4, statt.

Der Redaktionsschluss für Gottesdienstbestellungen für 
die nächste Gottesdienstordnung (Oktober - November 2025) 
ist am Mittwoch, 10. September.

Bestattungen Papke
                             ...einfach für Sie da.

auf allen Friedhöfen tätig
alle Bestattungsarten
erfahrene Trauerredner
Bestattungsvorsorge

0931 - 4173840

Wörthstraße 10, 97082 Würzburg
www.bestattungen-papke.de
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Kirchliche Nachrichten

St. Sixtus 
Kath. Pfarrgemeinde Hettstadt 
 Tel. 0931- 46 29 51  E-Mail: pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de 
Rathausplatz 4, Hettstadt

 
GOTTESDIENSTE HETTSTADT
Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat Sep-
tember wird an folgenden Stellen zum Mitnehmen aufliegen: 
Kirche, Metzger, Weltladen Bosembo, Sparkasse, Blumenladen 
Floralia oder im Pfarrbüro (zu den Öffnungszeiten).

So.,	 31.08.	 10:30 Uhr 	 Messfeier
Mo.,	 01.09.	 15:00 Uhr	 Eucharistische Anbetung (still)
Di.	 02.09.	 09:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier
Mi., 	 03.09.	 18:00 Uhr 	 Rosenkranz
Do.,	 04.09.	 18-21 Uhr 	 Anbetungsstunden
So., 	 07.09.	 10:30 Uhr 	 Messfeier
Mo.,	 08.09.	 15:00 Uhr 	 Eucharistische Anbetung (still)
Di.	 09.09.	 09:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier
Mi.,	 10.09.	 18:00 Uhr 	 Rosenkranz
Do.,	 11.09.	 14:00 Uhr 	 Messfeier Seniorengottesdienst
Sa., 	 13.09.	 18:30 Uhr 	 Vorabendmesse
So.,	 14.09.	 06:30 Uhr 	 Wallfahrt nach Retzbach;  
			   Start an der Pfarrkirche
Mo.,	 15.09.	 15:00 Uhr 	 Eucharistische Anbetung (still)
Di.,	 16.09.	 09:00 Uhr 	 Einschulungsgottesdienst -  Pfr. Cwik  
			   und den Religionslehrerinnen
Mi.,	 17.09.	 09:00 Uhr 	 Schulanfangsgottesdienst  
			   d. Klassen 2-4 mit Pfr. Cwik und den  
			   Religionslehrerinnen   
		  18:00 Uhr 	 Rosenkranz 
		  18:30 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier
So., 	 21.09.	 10:30 Uhr 	 Messfeier f. d. PG - im Gottesdienst  
			   werden die neuen Ministrant*innnen  
			   eingeführt 
		  16:00 Uhr 	 Ökum. Kindergottesdienst in der 
			   Pfarrkirche St. Norbert in Höchberg
Mo.,	 22.09.	 15:00 Uhr 	 Eucharistische Anbetung (still)
Di.,	 23.09.	  09:00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Mi.,	 24.09.	 10:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier  
			   in der Tagespflege Soleo 
		  18:00 Uhr 	 Rosenkranz
So.,	 28.09.	 10:30 Uhr 	 Messfeier 
		  18:00 Uhr 	 Erntedankfeier am Mehrgeneratio- 
			   nengarten, anschl. gemütliches  
Beisammensein (bei schlechtem Wetter Erntedankfeier u.  
Beisammensein im Pfarrheim St. Sixtus)

Mo.,	 29.09.	 15:00 Uhr 	 Eucharistische Anbetung (still)
Di., 	 30.09.	 09:00 Uhr 	 Messfeier

Code der Pfarrei St. Sixtus 

Messbestellungen können zu den Öffnungs-
zeiten, telefonisch oder über die in der Kirche 
aufgelegten Umschläge (Einwurf in den Brief-
kasten des Pfarramtes) getätigt werden.

Helmut 
Schuster

* 03.03.1969
15.07.2025

Tief  berührt von der großen Anteilnahme
bedanken wir uns von Herzen bei allen,
die Heli auf  seinem letzten Weg begleitet haben,
für die Wertschätzung, die Heli zuteil wurde,
für all die tröstenden Worte und Zeilen, 
die Umarmungen, die Zuwendungen und Blumen.
  
Besonderer Dank an Herrn Pfarrer Dariusz Cwik
für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier, 
an das Polizeipräsidium Unterfranken 
und den Musikverein für die lieben Worte 
und die Begleitung zum und am Grab, 
ebenso dem Zeltlebenso dem Zeltlager-Team für seine lieben Worte 
und die schönen Erinnerungen, 
sowie dem Pfarrheim-Team und Julius mit dem 
Bestattungsinstitut Gorhau für die wertvolle 
Unterstützung.
 
           Dani, Andy, Chrissi und Inge mit Familie
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Kirchliche Nachrichten

St. Bartholomäus 
Kath. Pfarrgemeinde Greußenheim 
 Tel. 09369 - 23 95  E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de 
Kirchplatz 2, Greußenheim

 
GOTTESDIENSTE GREUSSENHEIM
Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat Sep-
tember wird in der Kirche und in der Metzgerei Deppisch zum 
Mitnehmen aufliegen.

Sa., 	 30.08.	 18:30 Uhr 	 Vorabendmesse
Mo., 	01.09.	 09:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier
Fr.,	 05.09.	 16:00 Uhr 	 Hausbesuche  
			   m. Krankenkommunion
So.,	 07.09.	 10:30 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier
Mo.,	08.09.	 09:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier
So.,	 14.09.	 06:00 Uhr 	 Auswallen zur Wallfahrt nach  
			   Retzbach; Treffpunkt: Kirchplatz
Mo., 	15.09.	 09:00 Uhr 	 Messfeier
Sa.,	 20.09.	 18:30 Uhr 	 Vorabendmesse
So.,	 21.09.	 16:00 Uhr 	 Ökum. Kindergottesdienst in der  
			   Pfarrkirche St. Norbert in Höchberg
Mo., 	22.09.	 09:00 Uhr 	 Messfeier
So., 	28.09.	 10:30 Uhr 	 Messfeier für die PG
Mo.,	29.09.	 09:00 Uhr 	 Messfeier

HETTSTADTER RETZBACH-WALLFAHRT 2025
Wann: Sonntag, 14. September,
Start: 6:00 Uhr Kirche St.Bartholomäus (GRH) 
Start: 6:30 Uhr Pfarrkirche St. Sixtus (HE)

Fußwallfahrt über Leinach und Zellingen 
nach Retzbach.
Gemeinsame Teilnahme an der Eucharis-
tiefeier in Retzbach um 10:30 Uhr. Die ge-
meinsame Wallfahrt endet mit dem Gottes-
dienst in Retzbach. 
Falls für den Rückweg eine Mitfahrgelegen-
heit benötigt wird, sprechen Sie uns gerne an:  
Bruno Löser, Tel. 46 45 07

HERZLICHEN DANK FÜR DIE GESTALTUNG 
DER FRONLEICHNAMSALTÄRE

Foto: Barbara Hörning

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit viel Engagement 
und Kreativität zur Gestaltung der Fronleichnamsaltäre beige-
tragen haben.

Durch euren Einsatz wurde die Prozession zu einem würdevol-
len und feierlichen Ereignis, das unseren Glauben sichtbar und 
erlebbar macht.

Vergelt’s Gott für eure Mühe und euren Dienst!

FAHRZEUGSEGNUNG DER PG
Am Samstag, 26. Juli, fand am Sportplatz erstmals eine Fahr-
zeugsegnung für die gesamte Pfarreiengemeinschaft statt. 
Pfarrer Dariusz Cwik segnete bei dieser schönen und gut be-
suchten Feier die Fahrzeuge – vom Traktor bis zum Fahrrad 
– sowie die dazugehörigen Fahrerinnen und Fahrer.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die durch ihre Teilnahme und 
Mithilfe diesen besonderen Moment möglich gemacht haben.

Foto: Barbara Hörning

4. DORFFLOHMARKT – EIN VOLLER ERFOLG
Der bereits 4. Dorfflohmarkt, der am 19. Juli 2025 stattfand, 
war wieder ein großer Erfolg und wurde von zahlreichen Besu-
cherinnen und Besuchern sehr gut angenommen.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen engagierten Ausstellerin-
nen und Ausstellern sowie den Gästen, die durch ihr Kommen 
und Mitwirken zum Gelingen beigetragen haben.

Der Reinerlös von 313,30 € wurde an die Kirchenverwaltung 
übergeben und kommt dem Erhalt unseres Pfarrheims zugute 
– ein wertvoller Beitrag für unsere Dorfgemeinschaft!

Frisorin Melanie mUller
Am Herrenacker 26 | Hettstadt

0931 4676152 | Termine nach vereinbarung
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mail@bestattungen-abschied.de

PROFIROLL SCHURICHT GMBH | Oberdürrbacher Straße 4 | 97209 Veitshöchheim
Tel.: 0931 97499 | Fax: 0931 92845 | info@profi roll.net | www.profi roll.net

Qualität aus Meisterhand
Mitglied der Rollladen- und Sonnenschutzinnung

Ihr Handwerksbetrieb 
für Insekten- und Sonnenschutz
in Veitshöchheim



Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   September 2025	 67

Kirchliche Nachrichten

St. Matthäus  
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Hettstadt, Höchberg, Waldbüttelbrunn 
 Tel. 0931-487 25  E-Mail: pfarramt.hoechberg@elkb.de  
www.hoechberg-evangelisch.de

Das Pfarramt, Am Trieb 13, 97204 Höchberg 

GOTTESDIENSTERMINE
(Matthäuskirche = Höchberg-Altort,  
Bonhoeffer-Gemeindehaus = Höchberg-Hexenbruch,  
Paul-Gerhardt-Haus = Waldbüttelbrunn)

So., 31.08.	 Gottesdienst in Eisingen,  
10:00 Uhr 	 Philippuskirche

So.,	07.09. 	 Gottesdienst mit Angebot für Kinder und  
10:00 Uhr		 Kirchenkaffee, Bonhoeffer-Gemeindehaus

So.,	14.09. 	 Gottesdienst mit Angebot für Kinder, 
10:00 Uhr	 	 Paul-Gerhardt-Haus (Wiese) 

So.,	21.09.	 Gottesdienst mit Angebot für Kinder,  
10:00 Uhr 	 Bonhoeffer-Gemeindehaus  
16:00 Uhr		 Ökum. Kindergottesdienst - "Du hast mir  
		  (gerade noch) gefehlt!" - für Kinder zwischen  
		  8 und 12 Jahren, Pfarrkirche St. Norbert

SENIORENNACHMITTAG HÖCHBERG
Am Donnerstag, 19. September, 15:00 Uhr - 17:00 Uhr, 
Bonhoeffer-Gemeindehaus: Pfr. i.R. Gerhard Zellfelder spricht 
über das Thema „Albrecht Schweitzer – 150. Geburtstag und 
60. Todestag“. Albert Schweitzer wird dabei in Filmausschnit-
ten aus seinem Leben mit Originalstimme zu hören sein.

JUGENDGRUPPE YOUNGSTERS
Nach den Sommerferien startet unsere Jugendgruppe für 
Kinder zwischen neun und dreizehn Jahren wieder. Erstes 
Treffen ist Mittwoch, 24. September, um 16:30 Uhr im Paul-
Gerhardt-Haus. Gemeinsam wollen wir singen, spielen und 
basteln. Herzliche Einladung!

DU HAST MIR GERADE NOCH GEFEHLT
Unter diesem Thema feiern wir am Sonntag, 21. September, 
um 16:00 Uhr, einen ökumenischen Kindergottesdienst für 
Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Wir freuen uns auf je-
des Kind, das Lust darauf hat!

STUFEN DES LEBENS – KURS ZUM GLAUBEN
Wir laden herzlich ein zum Kurs „Stufen des Lebens“. Er findet 
vom 1. bis zum 22. Oktober jeweils mittwochs von 19:00 Uhr 
bis 21:00 Uhr im Bonhoeffer-Gemeindehaus statt und steht 
in diesem Jahr unter dem Thema: „Der Segen bleibt – Jakob 
zwischen Kämpfen und Geschehenlassen“. Die Teilnahme ist 
kostenlos, es wird um Anmeldung im Pfarramt gebeten.

 

Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage 
der Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.hoechberg-evangelisch.de

Wenn die Sonne 
des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne
der Erinnerung

REINHOLD GEHR
*04.11.1951     15.07.2025

Herzlichen Dank für die Anteilnahme  
und vielen tröstenden Worte.

Ein großes Dankeschön auch an Pfarrer 
Dariuz Cwik für die feierliche Beisetzung 
unseres Vaters am 30. Juli in Hettstadt.

Katja Hümmer & Christian Gehr
mit Familien

ANZEIGEN

Gärtnerei und Gartenbaumschule Hupp   ·   Otto-Hahn-Straße o.Nr.  97204 Höchberg   ·   gaertnereihupp.de  

WIR PFLANZEN ZUKUNFT. MIT DIR!

 Wir sind dein Experte für 
Bäume & Sträucher.
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Zur 
Onlinebewertung

Immobilie kostenlos bewerten 
Möchten Sie wissen, welches Potenzial Ihre Immobilie hat? 

Mittels QR-Code oder unter www.immo-online-bewerten.de 
erhalten Sie schnell und präzise eine kostenlose Ersteinschätzung.

Kontaktieren Sie uns auch gerne für einen 
kostenfreien und unverbindlichen Termin vor Ort.

W Ü R Z B U R G
T. +49 (0)931 991 75 00 | Wuerzburg@engelvoelkers.com

Fuderer Real Estate GmbH  | Immobilienmakler
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

engelvoelkers.com/wuerzburg

Sandra Fuderer 
Gesellschafterin

DAS GOLDENE FUNDAMENT.

Die größte bankenunabhängige 

SCHLIESSFACHANLAGE 
in der Region Mainfranken

* gilt im ersten Jahr
Für mehr Informationen, rufen Sie uns gerne an 
oder besuchen Sie unsere Website! 
Tel.: +49 (0) 931 40 45 56 - 0
mlock.metallorum.de

Neueröffnung in Unterpleichfeld

10 %  

NEUKUNDEN-
RABATT* BIS 

30.09.2025

Therapieangebot für
 ◘  Depression
 ◘  Ängste
 ◘  Essstörungen
 ◘  ADHS im Erwachsenenalter
 ◘  Persönlichkeitsstörungen
 ◘   ◘  Traumafolgestörungen
 ◘  Trauer
 ◘  u.v.m.

Hilfe für
Ihre

psychische
Gesundheit
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Kirchliche Nachrichten

St. Bartholomäus 
Evang. Kirchengemeinde  
Uettingen

 
 
Tel. 09369-23 91  E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de  
www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Pfarrämter der Pfarrei „Billingshausen-Remlingen-Uettingen"

97280 Remlingen, Am Alten Keller 7,  
Tel. 09369 - 23 56, E-Mail: pfarramt.remlingen@elkb.de 
Mittwoch: 9:00 bis 11:00 Uhr
97292 Uettingen, Kirchplatz 1  
E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de 
Freitag 9:00 bis 11:00 Uhr im Pfarramt Remlingen !!!!

Unsere Pfarrpersonen:
Pfarrer Klaus Betschinske, Billingshausen
Tel. 09398 / 281, E-Mail: pfarramt.billingshausen@elkb.de 
Pfarrerin Melina Racherbäumer, Jugend und Familie
Tel. 0151 / 22 00 57 58, E-Mail: melina.racherbaeumer@elkb.de
Pfarrer Jürgen Draht (Vakanzvertretung)
E-Mail: juergen.draht@elkb.de

GOTTESDIENSTE IN DER PFARREI
So.,	 31.08.	    9:00 Uhr 	 Gottesdienst Uettingen,  
			   mit Christel Hüttner  
			   mit Einl. der kath. Gemeinde 
		  10:30 Uhr 	 Gottesdienst Remlingen, 
			   mit Christel Hüttner

So.,	 07.09.	 10:30 Uhr 	 Gottesdienst zur Kirchweih,  
			   Uettingen, mit Hauke Thorenz 
			   und Männergesangsverein

So.,	 14.09.	 10:30 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl,  
			   Remlingen, mit Klaus Betschinske	

Sa.,	 20.09.	 10:30 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl  
			   Uettingen, mit Hannah Krönert 
		  18:30 Uhr	 Gottesdienst im Kreuzgärtle, 
			   Remlingen, mit Hannah Krönert	  
So.,	 28.09.		  In der kath. Kirche

Fr., 	 03.10.	 15:00 Uhr 	 ökum. Tiersegnungsgottesdienst,  
			   Remlingen, am Reitplatz	

Fr.,	 05.10.	 10:30 Uhr 	 Gottesdienst mit Chor  
			   Remlingen, mit Thomas Eckle	  
		  10:30 Uhr 	 Familiengottesdienst für ALLE,  
			   Uettingen,  
			   mit Beteiligung des Kindergartens

CLUBS, TREFFEN UND VERANSTALTUNGEN

CLUB 60
Fahrt nach Maidbronn am Dienstag, 23. September. Abfahrt 
um 13:00 Uhr. Treffpunkt: Kachel.

Wir besuchen die Kirche Maidbronn und besichtige den Rie-
menschneider Altar, danach Einkehr.

Anmeldung und Rückfragen: bei Helga Schubert

 

Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage der 
Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

KIRCHWEIH
Am Sonntag, 7. September, findet unsere Bohlenkirchweih 
Rund um die Kirche statt. 

Wir starten um 10:30 Uhr mit einem Gottesdienst mit Hauke 
Thorenz und dem Männergesangsverein.

•	Danach Standkonzert der Dorfmusikanten 
•	Mittagessen von den Heunisch’s
•	Kaffee und Kuchen und Musik von den Schneesengern
•	Bastel- und Spielbereich für die Kinder
•	Konzert von den Stringtime Travellers in der Kirche

Wir freuen uns auf viele Besucher, schöne Gespräche und 
eine lebendige Bohlenkirchweih Tradition

INFOS ZU DEN VAKANZVERTRETUNGEN:
das Pfarramt Uettingen ist derzeit aufgrund einer Vakanz nur 
freitags besetzt. 

Die Sprechstunden für die Gemeinde finden freitags von 	  
9:00 bis 11:00 Uhr im Pfarrbüro Remlingen statt. 

Bitte beachten Sie, dass eingehende E-Mails nicht automatisch 
weitergeleitet werden.

Für seelsorgerliche Notfälle und Beerdigungen wenden Sie 
sich bitte an Pfarrer Klaus Betschinske:

Tel. 09398 / 281	 E-Mail: klaus.betschinske@elkb.de

Für Taufen und Trauungen wenden Sie sich bitte an Pfarrerin 
Melina Racherbäumer: 

Tel. 0151 / 22 00 57 58 E-Mail: melina.racherbaeumer@elkb.de

ANZEIGE
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Notfallnummern, Ärzte und Apotheken

Notfallnummern
Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Notruf 110 für Polizei

Wasserschaden Hettstadt	 Tel. 0170-634 64 81 
(Mo. - Do.  7:00 - 16:30 Uhr, Fr.  7:00 - 12:00 Uhr) 
Außerhalb dieser Zeiten sowie sonn- und feiertags:  
Fa. MFN: 			   Tel. 0931-36 12 60

Bauhof Greußenheim: 		 Tel. 09369-98 16 14 

Telefon-Seelsorge: 			   Tel. 0800-111 0 111 (ev)  
				    Tel. 0800-111 0 222 (rk)  
				    Tel. 0800-111 0 333 (Kind)

Das Hilfetelefon		  Tel. 11 60 16 
Beratung und Hilfe für Frauen "Gewalt gegen Frauen"

Giftnotrufzentrale Bayern:  
München 			   Tel. 089-192 40  
Nürnberg 			   Tel. 0911-398 24 51 

Sperren von Kreditkarten: 	 Tel. 116 116 
Eurocard, Visacard, American Express

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst  
ist erreichbar unter der Rufnummer 116 117. 
Ohne Vorwahl, deutschlandweit, kostenlos  
(Festnetz & Handy) 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg 
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst:  
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de

 
Neu: Tagesaktuelle Information zum 

Notdienst der Apotheken
erhalten Sie künftig

vom Festnetz: 	Tel. 0800-00 22 833 (kostenfrei)

vom Handy:	 Tel. 22 8 33 (69 Cent /Minute)

Notdienst jeweils von 8:00 Uhr  
bis 8:00 Uhr des Folgetages

Auch auf unserer Homepage können Sie sich über den  
Apothekennotdienst informieren:
https://www.blak.de/notdienstsuche
Aufgrund von Apothekenneueröffnungen, -schließungen 
und Notdienständerungsanträgen kann sich der Apothe-
kennotdienst in der Region kurzfristig ändern. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie, sich über den oben genannten Link 
oder per Telefon über den tagesaktuellen Notdienst der 
Apotheken zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Private Kleinanzeige  
im Mitteilungsblatt 
Gesuche und Angebote, 
Verkauf od. Vermietung für 
15,- € eine gute Möglichkeit.

Format wird je nach Layout  
angepasst, mind. 90x30 mm

Familienanzeigen individuell gestaltet
Schicken Sie uns formlos Ihre Inhalte und  
Gestaltungswünsche – wir setzen diese für Sie um.

Gestaltung pauschal 10,- €
Anregungen finden Sie unter www.typo-werkstatt.de

Neue Preise Familienanzeigen, alle Anzeigen in Farbe
1/8 Seite 	 90x64 mm	 40,- € 
1/6 Seite	 90x90 mm	 55,- €
1/4 Seite	 90x133 mm	 70,- €
1/3 Seite 	 188x100 mm	 100,- €
1/2 Seite	 188x133 mm	 120,- €
1/1 Seite	 188x270 mm	 180,- €
andere Formate auf Anfrage

Auftrag senden an:  anzeigen@typo-werkstatt.de

ANZEIGE
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ANZEIGEN

Ihr professioneller Bestatter

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:

0931 406 333 36

www.omega-trauerhilfe.de

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:

• alle Bestattungsarten
• auf allen Friedhöfen tätig
• Bestattungsvorsorge
info@omega-trauerhilfe.de
www.omega-trauerhilfe.de



ANZEIGEN

Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege

gefördert durch

Seniorenzentrum Uettingen

Ein Projekt von:

In Kooperation mit:Gefördert durch:

archicult – breunig architekten

Ihre sichere Investition in die Region

Jetzt eines der 18 verfügbaren Pflegezimmer sichern –
Fertigstellung im November 2025, Bezug ab Anfang Dezember!

Investieren Sie regional, sicher 
und zukunftsorientiert:

0931/468 833 41

- Provisionsfrei direkt vom Bauträger -

Kaufpreis: 174.000 €

s.weth@archicult.de

Kontaktieren Sie uns und 
lassen Sie sich beraten:

Mietgarantie durch die 
Senioreneinrichtungen 
des Landkreises Würzburg

Erwerb eines Pflegezimmers 
im neuen Seniorenzentrum 
im Herzen von Uettingen

Sichere Kapitalanlage mit 
regelmäßigen Einnahmen 
aus einem indexierten 
Mietvertrag

Vorbelegungsrecht 
bei Eigenbedarf (auch 
für Angehörige)
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